
   AMTS- UND 
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Oberneuching und der Mitgliedsgemeinden Neuching Ottenhofen

Jahrgang 43 Freitag, den 22. Mai 2020 Nummer 10 

Liebe Bürgerinnen und Bürger  
der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching,

am 13. Mai fand die konstituierende Sitzung des VG-Rats statt, der in einer 
komplett neuen Zusammensetzung angetreten ist. VG-Räte sind Otto Hainz, 
Markus Lanzl und Beatrix Ertl (Gemeinde Neuching) sowie Dr. Dieter Heckel 
und Sebastian Weber (Gemeinde Ottenhofen).
Zur VG-Vorsitzenden hat der VG-Rat Nicole Schley gewählt, zum stellvertreten-
den Vorsitzenden Thomas Bartl. In schöner alter Tradition wird dieser Vorsitz 
in bester Zusammenarbeit beider Gemeinden wahrgenommen und sind beide 
Bürgermeister immer gleichermaßen informiert und besprechen sich regelmä-
ßig.
Wir beide freuen uns auf die alten und neuen Aufgaben, die vor uns liegen, 
und die wir gemeinsam mit unserem Team im Rathaus, mit dem VG-Rat, den 
Gemeinderäten und vor allem auch mit Ihnen zusammen, liebe Bürgerinnen 
und Bürger, umsetzen wollen. Lassen Sie uns immer im Gespräch bleiben, res-
pektvoll miteinander umgehen und gemeinsam unsere Gemeinden voranbrin-
gen. Herzlichen Dank!

Nicole Schley
VG-Vorsitzende

Thomas Bartl
Stv. VG-Vorsitzender
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VERWALTUNG:
• Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching
Rathaus Oberneuching
Vorsitzende: Nicole Schley
St. Martin Straße 9, 85467 Oberneuching
Tel. 08123 / 93 26 60, Fax 93 26 80
E-Mail: info@vg-oberneuching.de
(für allgem. Angelegenheiten)
sekretariat@vg-oberneuching.de (für Mitteilungen im Amtsblatt)
Internet Adresse: www.vg-oberneuching.de

Geschäftszeiten:
Montag bis Freitag:  ...................................... 08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch:  ..................................................... 14.00 - 18.00 Uhr
Verkehrsüberwachung:
Montag:  ........................................................ 09.00 - 11.00 Uhr
Mittwoch:  ..................................................... 14.00 - 16.00 Uhr

• Gemeinde Neuching - 1. Bgm. Thomas Bartl
E-mail: bartl@vg-oberneuching.de
Termine nach telefonischer Vereinbarung
(Tel. 08123 / 93 26 63)

• Gemeinde Ottenhofen - 1. Bgm. Nicole Schley
E-mail: schley@vg-oberneuching.de
Bürgersprechstunde jeden Mittwoch von 15 - 17 Uhr
Termine nach telefonischer Vereinbarung
(Tel. 08123 / 93 26 64)

WICHTIGE TELEFONNUMMERN:
Notrufe:
Krankenhaus Erding  ..............................................08122/59-0
Landratsamt Erding ...............................................  08122/58-0
Polizei Erding  .......................................................08122/968-0
Polizei: ............................................................................... 110

Rettungsdienst u. Feuerwehr:  ........................................ 112
Ärztl. Bereitschaftsdienst  ............................................ 116 117

Gemeinschaftspraxis Niederneuching
Dr. Legler, Dr. Brummer  ............................... 08123 / 99 11 30

Schulen:
Grundschule Niederneuching  ............................ 08123 / 14 55
Grund- u. Mittelschule Finsing  .......................08121 / 25005-0
Grundschule Ottenhofen  ................................. 08121 / 487 07
Orterer Grund- u. Mittelschule Wörth  ..........08123 / 93668-00

Kindergärten:
Kinderhaus St. Martin Oberneuching  ................ 08123 / 25 25
Kinderhaus Sancta Katharina Ottenhofen  ......... 08121 / 10 07

Büchereien:
Neuching  .................................................... 08123 / 988 79 96
Ottenhofen ....................................................  08121 / 42 90 19

Nachbarschaftshilfe Ottenhofen  ............... 0176 / 20070701
Arbeitskreis Senioren Neuching
- Fahrdienst  ....................................................... 08123 / 17 37
.......................................................................... 08123 / 920 64

Ver- und Entsorgung:
Abwasserzweckverband Erdinger Moos  ...........08122 / 498-0
Wasserzweckverband Moosrain  ...................... 08122 / 982 80

NOTRUF:
WZV Moosrain  ............................................ 0800 / 666 77 246
+ Gemeinde Ottenhofen .............................  0800 / 666 77 246

Erdgas Südbayern  .............................................. 08122/97790
Sempt EW  ....................................................... 08122 / 982 70

Recyclinghof Neuching: Öffnungszeiten

1.04.-31.10. eines jeden Jahres Mi. 16-19 / Sa. 09-12 Uhr
1.11.-31.03. eines jeden Jahres Mi. 15-18 / Sa. 09-12 Uhr

Recyclinghof Ottenhofen: Öffnungszeiten
01.04. - 31.10. eines jeden Jahres Mi. 16 - 18 Uhr/ Sa. 10 - 12 Uhr
01.11. - 31.03. eines jeden Jahres Mi. 15 - 18 Uhr/ Sa. 10 - 13 Uhr

Kirchen:
Pfarramt Neuching, St.-Martin-Str. 5  ................. 08123 / 28 28
Pfarramt Ottenhofen, Pfarrweg 1 ........................  08121 / 3382

BEREITSCHAFTSDIENSTE
Apothekennotdienst

SERVICEBLOCK

Do. 21.05.20 Rathaus-Apotheke, Finsing,
Rathausplatz 1, Tel.: 08121/713 24
Marien-Apotheke, Moosinning,
Ismaninger Straße 14,Tel.: 08123/930 90

Sa. 23.05.20 Apotheke im Forsthaus, Anzing,
Högerstraße 2, Tel.: 08121/14 41
Fuchs-Apotheke, Erding-Altenerding,
Zugspitzstraße 57, Tel.: 08122/488 22

So. 24.05.20 Schloss-Apotheke, Markt Schwaben,
Erdinger Straße 7, Tel.: 08121/56 77
Rathaus-Apotheke im Sempt-Park, Erding,
Pretzener Straße 10, Tel.: 08122/227 69 22

Sa. 30.05.20 Herz-Apotheke im City Center, Poing,
Alte-Gruber-Str. 2-6, Tel.: 08121/976776
Campus Apotheke, Erding,
Baljuwarenstr. 7, Tel.: 08122/2291543

So. 31.05.20 Apotheke am Hirschbach, Forstern
Hauptstr. 22, Tel.: 08124/910045
Stadt Apotheke, Erding,
Lange Zeile 4, Tel. 08122/14754

Mo. 01.06.20 Herz-Apotheke im Ärztehaus, Poing,
Bürgerstr. 2, Tel.: 08121/995500
Apotheke, Erding,
Rivera-Str. 7, Tel.: 08122/14129
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Redaktionsschluss
Das nächste Amtsblatt der VG Oberneuching 2020 

 erscheint am
Freitag, 05. Juni 2020

Redaktionsschluss:
Donnerstag, 28. Mai 2020 um 11:30 Uhr –

keine Nachmeldungen mehr möglich!

In eigener Sache: 
 Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt wegen 
des Corona-Virus‘ nicht oder nur eingeschränkt 
hergestellt oder verteilt werden kann,  
haben wir alle Inhalte online freigeschaltet. 

  Nutzen Sie diese Möglichkeit unter: OL.WITTICH.DE

Verwaltungsgemeinschaft AMTLICH

Abfallwirtschaft
Abholtermine für Gelbe Säcke

Gemeinde Neuching 12.06.2020
Gemeinde Neuching
- nur Feldlerchenstraße

13.06.2020

Gemeinde Ottenhofen
Ottenhofen, Siggenhofen, Lieberharting, Herdweg 12.06.2020
Keckmühle 28.05.2020
Unterschwillach, Wimpasing, Grund, Steinweg 29.05.2020

Abgabe für Problemmüll

Oberneuching Recyclinghof, Hauptstraße
29.05.2020, 09:15-10:00 Uhr

Niederneuching Forellenweg
28.05.2020, 08:00-08:45 Uhr

Ottenhofen Recyclinghof, neuer Friedhof
30.07.2020, 09:00-10:00 Uhr

Abholtermine für Biomüll

Neuching und Ottenhofen 03.06.2020 / 16.06.2020
Neuching, Feldlerchenstraße 26.05.2020 / 09.06.2020
Abholtermine für Restmüll
Neuching und Ottenhofen 26.05.2020 / 09.06.2020
Restmüll Neuching,
Feldlerchenstraße

03.06.2020 / 16.06.2020

Papiertonnenleerung:

Gemeinde Neuching 28.05.2020 / 25.06.2020
Gemeinde Neuching
- nur Feldlerchenstraße

16.06.2020 / 14.07.2020

Gemeinde Ottenhofen 22.05.2020 / 18.06.2020

Rathaus geschlossen
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Rathaus der VG Oberneuching  
ist an den beiden Brückentagen

Freitag, 22.5.2020 und Freitag, 12.06.2020, geschlossen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Ihr VG-Team

Kostenlose Rentenberatung
der Deutschen Rentenversicherung
Jeden 2. und 4. Montag im Monat (nur mit Termin)
im Landratsamt Erding, Alois-Schießl-Platz 8
Anmeldung unter Telefon-Nr.: 0800 6789 100
von 08:30 bis 12:00 Uhr (bitte Versicherungsnummer bereithal-
ten)
An gesetzlichen Feiertagen finden keine Beratungen statt.

Bekanntmachung
der „Hauptsatzung für ehrenamtliche 
Tätigkeit in der Verwaltungsgemeinschaft 
Oberneuching“
vom 13.05.2020

Der VG-Rat hat in seiner öffentlichen Gemeinderatsitzung vom 
13.05.2020 die nachstehend abgedruckte „Hauptsatzung für 
ehrenamtliche Tätigkeit in der Verwaltungsgemeinschaft Ober-
neuching“ beschlossen. Diese Satzung wird hiermit amtlich 
bekannt gemacht. Die Satzung liegt ab Veröffentlichung in der 
Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching, St.-Martin-Str. 9, 
85467 Oberneuching, Zimmer 7 öffentlich aus und kann dort 
während der allgemeinen Dienststunden von jedermann einge-
sehen werden. Zudem ist die Hauptsatzung auf der Homepage 
der Verwaltungsgemeinschaft unter www.vg-oberneuching.de 
-> Verwaltung -> Infos A – Z -> Buchstabe S jederzeit öffentlich 
einzusehen.

„Hauptsatzung
für ehrenamtliche Tätigkeit

in der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching“
vom 13.05.2020

Aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) für 
den Freistaat Bayern erlässt die Gemeinde Neuching folgende 
„Hauptsatzung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Veraltungsge-
meinschaft Oberneuching“

Hauptsatzung für ehrenamtliche Tätigkeit
in der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching

Die Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching (im folgenden kurz 
„Verwaltungsgemeinschaft“ genannt) erlässt aufgrund des Art. 
10 Abs. 2 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO) in 
Verbindung mit Art. 26 und Art. 30 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) und den Art. 20a, Art. 23 
und 32 der Gemeindeordnung folgende

SATZUNG

§1
Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung

(1) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung sind ehren-
amtlich tätig. Ihre Tätigkeit erstreckt sich auf die Mitwirkung bei 
den Beratungen und Entscheidungen der Gemeinschaftsver-
sammlung.

(2) 1Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung erhalten für 
ihre Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld für die not-
wendige Teilnahme an Sitzungen der Gemeinschaftsversamm-
lung in Höhe von 35 Euro je Sitzung. 2Satz 1 gilt nicht für Mit-
glieder, die Kraft ihres Amtes der Gemeinschaftsversammlung 
angehören; sie erhalten nur Ersatz ihrer nachgewiesenen Aus-
lagen (Art. 30 Abs. 2 KommZG).

(3) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die Arbeiter 
oder Angestellte sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz 
des nachgewiesenen Verdienstausfalles.

(4) 1Selbständig Tätige und sonstige Mitglieder, denen im beruf-
lichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der 
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Aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) für 
den Freistaat Bayern erlässt die Gemeinde Neuching folgende 
„Hauptsatzung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Veraltungsge-
meinschaft Oberneuching“

Geschäftsordnung
für die Gemeinschaftsversammlung

der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching

Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oberneuching (im Folgenden kurz „Gemeinschaftsversamm-
lung“ genannt) gibt sich auf Grund des Art. 10 Abs. 2 der Ver-
waltungsgemeinschaftsordnung - VGemO - in Verbindung mit 
Art. 26 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit - 
KommZG - und Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung - GO für 
den Freistaat Bayern in der jeweils geltenden Fassung folgende

Geschäftsordnung:

A. Die Organe der Verwaltungsgemeinschaft  
und ihre Aufgaben

I. Die Gemeinschaftsversammlung

§ 1
Zuständigkeit im Allgemeinen

Die Gemeinschaftsversammlung beschließt über alle Ange-
legenheiten der Verwaltungsgemeinschaft, soweit nicht der 
Gemeinschaftsvorsitzende selbstständig entscheidet.

§ 2
Aufgabenbereich der Gemeinschaftsversammlung

Die Gemeinschaftsversammlung ist insbesondere für folgende 
Angelegenheiten zuständig:
1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsände-

rungen der Verwaltungsgemeinschaft,
2. die Bildung, Besetzung und Auflösung vorberatender 

Ausschüsse,
3. die Wahl des Gemeinschaftsvorsitzenden und seiner 

Stellvertreter,
4. die Festsetzung von Entschädigungen für ehrenamtliche 

Tätigkeit,
5. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren 

Erledigung die Verwaltungsgemeinschaft der Genehmi-
gung bedarf,

6. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Sat-
zungen und Verordnungen der Verwaltungsgemein-
schaft,

7. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und 
über die Nachtragshaushaltssatzungen,

8. die Beschlussfassung über den Finanzplan,
9. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresab-

schlüsse sowie die Beschlussfassung über die Entlas-
tung,

10. die Entscheidung im Sinne von Art. 96 Satz 1 GO über 
Unternehmen der Verwaltungsgemeinschaft,

11. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentli-
chen Erweiterungen der den Aufgaben der Verwaltungs-
gemeinschaft dienenden Einrichtungen,

12. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung der 
Geschäftsordnung für die Gemeinschaftsversammlung,

13. die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, Abord-
nung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, 
Ruhestandsversetzung und Entlassung der Beamten ab 
Besoldungsgruppe A 9, soweit diese Befugnisse nicht 
auf einen Ausschuss übertragen sind,[1])

14. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung, 
Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, 
Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlas-
sung der Arbeitnehmer ab Entgeltgruppe 9 des TVöD 
oder ab einem entsprechenden Entgelt, soweit diese 
Befugnisse nicht auf einen Ausschuss übertragen sind,1)

15. die Entscheidung über Altersteilzeit der Beamten und 
Arbeitnehmer,

Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die 
Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 20 Euro je volle 
Stunde. 2Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur 
auf Antrag gewährt.

(5) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung haben ferner 
Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, sie erhalten insbesondere 
für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder wie sie 
im Bayerischen Reisekostengesetz für Beamte ab Besoldungs-
gruppe A8 vorgesehen sind.

§ 2
Entschädigung des Gemeinschaftsvorsitzenden und des 

Stellvertreters

(1) Der Gemeinschaftsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit als 
Vorsitzender und Leiter der Verwaltung eine monatliche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 400 Euro.

(2) Der Stellvertreter des Gemeinschaftsvorsitzenden erhält 
neben seiner Entschädigung nach § 1 eine monatliche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 250 Euro.

(3) Die Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 erhöht sich zeit-
gleich und in gleichem Maße wie die Grundgehälter der Beam-
ten in Besoldungsgruppe A und B nach der Anlage zum Bun-
desbesoldungsgesetz einheitlich angehoben werden.

§3
Rechnungsprüfungsausschuss

Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus dem Vorsitzen-
den und zwei ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern.

Der RPA setzt sich wie folgt zusammen:

2020 - 2023 Heckel Lanzl Hainz
2024 - 2026 Hainz Ertl Weber

§4
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01. Mai 2020 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung für Ehrenamtliche 
Tätigkeit vom 13.05.2014 außer Kraft.
Oberneuching, 13.05.2020
Nicole Schley
Gemeinschaftsvorsitzende

Bekanntmachung
der „Geschäftsordnung für die 
Gemeinschaftsversammlung der 
Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching“
vom 13.05.2020

Der VG-Rat hat in seiner öffentlichen Gemeinderatsitzung vom 
13.05.2020 die nachstehend abgedruckte „Geschäftsordnung 
für die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemein-
schaft Oberneuching“ beschlossen. Diese Geschäftsordnung 
wird hiermit bekannt gegeben. Die Geschäftsordnung liegt ab 
Veröffentlichung in der Verwaltungsgemeinschaft Oberneu-
ching, St.-Martin-Str. 9, 85467 Oberneuching, Zimmer 7 öffent-
lich aus und kann dort während der allgemeinen Dienststunden 
von jedermann eingesehen werden. Zudem ist die Geschäfts-
ordnung auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft unter 
www.vg-oberneuching.de -> Verwaltung -> Infos A - Z -> Buch-
stabe G jederzeit öffentlich einzusehen.

„Hauptsatzung
für ehrenamtliche Tätigkeit

in der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching“
vom 13.05.2020
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und weiterer Sitzungsunterlagen zu nichtöffentlichen Sitzungen 
ist nicht zulässig.

(3) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die über die 
technischen Voraussetzungen zum Versenden und Empfangen 
elektronischer Post verfügen, können dem Gemeinschaftsvorsit-
zenden schriftlich eine elektronische Adresse mitteilen, an die 
Einladungen im Sinne des § 17 übersandt bzw. von der Anträge 
im Sinne des § 18 versandt werden.3)

(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung 
darf nur erfolgen, soweit durch sie eine aktive Sitzungsteil-
nahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf nicht gestört 
wird. 2Für die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch 
Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung gelten § 13 Abs. 2 
Sätze 3 und 4 entsprechend.

III. Der Gemeinschaftsvorsitzende

1. Aufgaben

§ 5
Vorsitz in der Gemeinschaftsversammlung

(1) 1Der Gemeinschaftsvorsitzende führt den Vorsitz in der 
Gemeinschaftsversammlung. 2Er bereitet die Beratungsgegen-
stände vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 46 Abs. 2 GO). 
3In den Sitzungen leitet er die Beratung und die Abstimmung, 
handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus (Art. 53 Abs. 
1 GO).

(2) 1Hält der Gemeinschaftsvorsitzende Entscheidungen der 
Gemeinschaftsversammlung für rechtswidrig, verständigt er die 
Gemeinschaftsversammlung und setzt den Vollzug vorläufig 
aus. 2Wird die Entscheidung aufrechterhalten, führt er die Ent-
scheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 59 Abs. 2 
GO).

§ 6
Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines

(1) 1Der Gemeinschaftsvorsitzende leitet und verteilt im Rah-
men der Geschäftsordnung die Geschäfte (Art. 46 Abs. 1 GO). 
2 Er kann dem Leiter der Geschäftsstelle laufende Angelegen-
heiten zur selbstständigen Erledigung übertragen (Art. 7 Abs. 2 
VGemO) und den Bediensteten ihr Aufgabengebiet zuweisen. 
3Dabei kann er auch einzelne seiner Befugnisse übertragen. 
4Geschäftsverteilung und Befugnisregelung sollen übereinstim-
men.

(2) 1Der Gemeinschaftsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der 
Gemeinschaftsversammlung. 2Über Hinderungsgründe unter-
richtet er die Gemeinschaftsversammlung unverzüglich.
(3) 1Dem Gemeinschaftsvorsitzenden obliegt die verwaltungs-
mäßige Vorbereitung und Vollzug der Beschlüsse der Mitglieds-
gemeinden sowie die Besorgung der laufenden Verwaltungsan-
gelegenheiten der Mitgliedgemeinden; er führt diese Aufgaben 
als Leiter der Behörde der Mitgliedsgemeinden und nach deren 
Weisung aus (Art. 4 Abs. 2 VGemO). 2Für die laufenden Ange-
legenheiten der Mitgliedsgemeinden finden die Richtlinien des 
jeweiligen Gemeinderates Anwendung.

(4) Der Gemeinschaftsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über 
die Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Ver-
waltungsgemeinschaft und übt die Befugnisse des Dienstvorge-
setzten gegenüber den Beamten der Verwaltungsgemeinschaft 
aus (Art. 6 Abs. 4 Satz 2 VGemO).

(5) 1Der Gemeinschaftsvorsitzende verpflichtet seine Stellver-
treter schriftlich, alle Angelegenheiten geheim zu halten, die 
im Interesse der Sicherheit oder anderer wichtiger Belange 
der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder Unbefugten nicht 
bekannt werden dürfen. 2In gleicher Weise verpflichtet er die 
Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung und Gemeindebe-
dienstete, bevor sie mit derartigen Angelegenheiten befasst 
werden (Art. 56a GO).

16. die Beschlussfassung über die Beteiligung an Zweckver-
bänden und, soweit hoheitliche Befugnisse übertragen 
werden, über den Abschluss von Zweckvereinbarungen.

II. Die Gemeinschaftsversammlungsmitglieder

§ 3
Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinschaftsver-

sammlungsmitglieder, Befugnisse

(1) 1Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung üben ihre 
Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das 
öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung aus und sind an 
Aufträge nicht gebunden. Art. 33 Abs. 2 Satz 4 KommZG bleibt 
unberührt. 2Hat ein Mitglied entgegen der Weisung der von ihm 
vertretenen Mitgliedsgemeinde abgestimmt, so berührt das die 
Gültigkeit des Beschlusses der Gemeinschaftsversammlung 
nicht.

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Mitglieder der 
Gemeinschaftsversammlung (Teilnahmepflicht, Sorgfalts- und 
Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss 
wegen persönlicher Beteiligung, Geltendmachung von Ansprü-
chen Dritter, Ablehnung, Niederlegung und Verlust des Amtes) 
gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 mit 3, Art. 56a, Art. 49, 
50, 48 Abs. 3 GO sowie die Art. 30 Abs. 3, 31 Abs. 4 KommZG.

(3) Die Gemeinschaftsversammlung kann zur Vorbereitung 
ihrer Entscheidungen durch besonderen Beschluss einzelnen 
seiner Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur 
Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der Überwachung der 
gemeindlichen Verwaltungstätigkeit betrauen (Art. 46 Abs. 1 
Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO).

(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind die Mit-
glieder der Gemeinschaftsversammlung nur berechtigt, soweit 
ihnen der Gemeinschaftsvorsitzende im Rahmen der Geschäfts-
verteilung nach Anhörung der weiteren Gemeinschaftsvorsit-
zenden einzelne Befugnisse (§§ 12 bis 16) überträgt (Art. 39 
Abs. 2 GO).

(5) 1Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die eine 
Tätigkeit nach Absatz 3 oder 4 ausüben, haben ein Recht auf 
Akteneinsicht innerhalb ihres Aufgabenbereichs. 2Zur Vorberei-
tung von Tagesordnungspunkten der nächsten Sitzung erhält 
jedes Mitglied der Gemeinschaftsversammlung nach vorheri-
ger Terminvereinbarung das Recht zur Einsicht in die entschei-
dungserheblichen Unterlagen, sofern Gründe der Geheim-
haltung nicht entgegenstehen. 3Im Übrigen haben Mitglieder 
der Gemeinschaftsversammlung ein Recht auf Akteneinsicht, 
wenn sie von der Gemeinschaftsversammlung durch Beschluss 
mit der Einsichtnahme beauftragt werden. 4Das Verlangen zur 
Akteneinsicht ist gegenüber dem ersten Gemeinschaftsvorsit-
zenden geltend zu machen.

§ 4
Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien2)

(1) 1Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und 
elektronische Dokumente, insbesondere Sitzungsunterlagen, 
sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter 
entzogen sind. 2Im Umgang mit solchen Dokumenten beach-
ten die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung Geheim-
haltungsinteressen und den Datenschutz. 3Werden diese 
Dokumente für die Tätigkeit als Mitglied der Gemeinschaftsver-
sammlung nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder 
datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen.

(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwal-
tung für die Gemeinschaftsversammlung. 2Eine Veröffentlichung 
der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen durch 
Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung ist nur zulässig, 
wenn der Gemeinschaftsvorsitzende und die Gemeinschafts-
versammlung unter Berücksichtigung des Datenschutzes zuge-
stimmt haben und die Unterlagen nur Tatsachen enthalten, die 
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhal-
tung bedürfen. 3Die Veröffentlichung von Beschluss vorlagen 
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e) Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften, die 
einzeln oder zusammen die ursprüngliche Auftrags-
summe um nicht mehr als 10%, insgesamt jedoch 
nicht mehr als 6.000 €[12]) erhöhen,

f) die Gewährung von Zuschüssen, auch in der Form 
unentgeltlicher Nutzungsüberlassung von Räumen, an 
Vereine und Verbände bis zu einem Betrag von 1.200 
€13) je Einzelfall.

3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten:
a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich 

Abhilfeverfahren, die Abgabe von Prozesserklärungen 
einschließlich Klageerhebung, Einlegung von Rechts-
mitteln und Abschluss von Vergleichen sowie die 
Erteilung des Mandats an einen Prozessbevollmäch-
tigten, wenn die finanzielle Auswirkung auf die Verwal-
tungsgemeinschaft bzw., falls diese nicht bestimmbar, 
der Streitwert voraussichtlich 12.000 €14) nicht über-
steigt und die Angelegenheit keine grundsätzliche 
Bedeutung hat,

b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, 
soweit sie nicht der Gemeinschaftsversammlung vor-
behalten sind (§ 2), insbesondere Staatsangehörig-
keits- und Personenstandswesen, Meldewesen, Wahl-
recht und Statistik, Gesundheits- und Veterinärwesen, 
öffentliches Versicherungswesen, Lastenausgleich.

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von 
Wertgrenzen nach Abs. 2 der Zeitraum maßgeblich, für den 
die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht 
bestimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag anzusetzen.

(4) Soweit die Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 nicht 
unter Art. 37 Abs. 1 Satz 1 GO fallen, werden sie hiermit dem 
Gemeinschaftsvorsitzenden gemäß Art. 37 Abs. 2 GO zur 
selbstständigen Erledigung übertragen.

§ 8
Vertretung der Verwaltungsgemeinschaft und Mitgliedsge-

meinden nach außen

(1) Die Befugnis des Gemeinschaftsvorsitzenden zur Vertretung 
der Verwaltungsgemeinschaft nach außen bei der Abgabe von 
rechtserheblichen Erklärungen (Art. 38 Abs. 1 GO) beschränkt 
sich auf den Vollzug der einschlägigen Beschlüsse der Gemein-
schaftsversammlung, soweit der Gemeinschaftsvorsitzende 
nicht zum selbstständigen Handeln befugt ist.

(2) 1Der Gemeinschaftsvorsitzende vertritt die Mitgliedsgemein-
den nach außen, soweit der erste Bürgermeister einer Mitglieds-
gemeinde seine Befugnisse ausdrücklich übertragen hat. 2Der 
Gemeinschaftsvorsitzende übt die Vertretungsbefugnis nach 
diesem Absatz als Leiter der Behörde der Mitgliedsgemeinde 
und nach deren Weisung aus (Art. 4 Abs 2 Satz 2 VGemO).

(3) 1Der Gemeinschaftsvorsitzende kann im Rahmen seiner 
Vertretungsbefugnis unter Beachtung des Art. 39 Abs. 2 GO 
anderen Personen Vollmacht zur Vertretung der Gemeinde 
erteilen. 2Zur Übertragung von Befugnissen auf Bedienstete im 
Sinne des Art. 39 Abs. 2 Halbsatz 2 GO wird die Zustimmung 
der Gemeinschaftsversammlung hiermit allgemein erteilt.

§ 9
Sonstige Geschäfte

Die Befugnisse des Gemeinschaftsvorsitzenden, die in beson-
deren gesetzlichen Bestimmungen festgelegt sind, bleiben 
unberührt.

2. Stellvertretung

§ 10
Stellvertreter der Gemeinschaftsvorsitzenden, Aufgaben

(1) 1Der Gemeinschaftsvorsitzende wird im Fall seiner Verhinde-
rung vom ersten Stellvertreter (Art. 6 Abs. 3 VGemO) vertreten. 
Soweit diese verhindert ist, bestimmt die Gemeinschaftsver-
sammlung bei Bedarf einen weiteren Vertreter.

§ 7
Einzelne Aufgaben

(1) Der Gemeinschaftsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit

1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Verwaltungs-
gemeinschaft keine grundsätzliche Bedeutung haben und 
keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen, soweit 
er sie nicht dem Leiter der Geschäftstelle zur selbstständi-
gen Erledigung übertragen hat ( Art. 7 Abs. 2 VGemO)

2. die der Verwaltungsgemeinschaft durch ein Bundesgesetz 
oder auf Grund eines Bundesgesetzes übertragenen hoheit-
lichen Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung ein-
schließlich des Wehrersatzwesens und des Schutzes der 
Zivilbevölkerung, soweit nicht für haushalts- oder personal-
rechtliche Entscheidungen die Gemeinschaftsversammlung 
zuständig ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO),

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der 
Bundesrepublik oder eines ihrer Länder geheim zu halten 
sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO),

4. die ihm von der Gemeinschaftsversammlung nach Art. 36 
Abs. 3 KommZG übertragenen Angelegenheiten,

5. die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung, Abord-
nung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhe-
standsversetzung und Entlassung von Beamten bis zur 
Besoldungsgruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

6. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppie-
rung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, 
Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung 
von Arbeitnehmern bis zur Entgeltgruppe 8 des TVöD oder 
bis zu einem entsprechenden Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 
GO),

7. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte 
(Art. 37 Abs. 3 GO).

(2) Zu den Aufgaben des Gemeinschaftsvorsitzenden gehören 
insbesondere auch:

1. in Personalangelegenheiten der Beamten und Arbeitneh-
mer:
a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtli-

cher Vorschriften,
b) die Genehmigung von Nebentätigkeiten.

2. in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen für 
die Verwaltungsgemeinschaft:
a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

- im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und 
im Rahmen von Richtlinien des Gemeinderats, in 
denen die Leistungen nach Voraussetzung und 
Höhe festgelegt sind,

- im Übrigen bis zu einem Betrag von 12.000 € im 
Einzelfall4),

b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die 
Aussetzung der Vollziehung von Abgaben, insbeson-
dere von Steuern, Beiträgen und Gebühren sowie von 
sonstigen Forderungen bis zu folgenden Beträgen im 
Einzelfall:
- Erlass 1.200 €5)

- Niederschlagung 6.000 €6)

- Stundung bis zu einem Jahr 
12.000 €7) und über 
einem Jahr 6.000 €

- Aussetzung
der Vollziehung 6.000 €8)

c) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben 
bis zu einem Betrag von 6.000 €9) und über außer-
planmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 3.000 
€10) im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die 
Deckung gewährleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO),

d) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkun-
gen für die Verwaltungsgemeinschaft, insbesondere 
der Abschluss von Verträgen und sonstiger Rechts-
geschäfte sowie die Wahrnehmung von Rechten und 
Pflichten der Verwaltungsgemeinschaft, bis zu einer 
Wertgrenze von 12.000 €11),
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§ 14
Nichtöffentliche Sitzungen

(1) 1In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt:

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen,
2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten,
3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis 

unterliegen.

2Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt:

1. Angelegenheiten, deren nichtöffentliche Behandlung im Ein-
zelfall von der Aufsichtsbehörde verfügt ist,

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch 
Gesetz vorgeschrieben oder nach der Natur der Sache 
erforderlich ist.

(2) 1Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch 
Beschluss Personen, die der Gemeinschaftsversammlung nicht 
angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für 
die Behandlung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erfor-
derlich ist. 2Diese Personen sollen zur Verschwiegenheit nach § 
1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz verpflichtet werden.

(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt 
der Gemeinschaftsvorsitzende der Öffentlichkeit bekannt, 
sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 
52 Abs. 3 GO).

II. Vorbereitung der Sitzungen

§ 15
Einberufung

(1) 1 Der Gemeinschaftsvorsitzende beruft die Sitzungen ein, 
wenn die Geschäftslage es erfordert oder wenn ein Viertel der 
Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung es schriftlich unter 
Bezeichnung des Beratungsgegenstandes beantragt (Art. 46 
Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO), mindestens jedoch einmal jährlich 
(Art. 32 Abs. 1 und 2 KommZG).

(2) 1Die Sitzungen finden im Sitzungssaal des Rathauses der 
Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching, St.-Martin-Str. 9, Neu-
ching statt; sie beginnen regelmäßig um 18:00 Uhr. 2In der Ein-
ladung (§ 17) kann im Einzelfall etwas anderes bestimmt wer-
den.

§ 16
Tagesordnung

(1) 1Der Gemeinschaftsvorsitzende setzt die Tagesordnung fest. 
2Rechtzeitig eingegangene Anträge von Mitgliedern der Gemein-
schaftsversammlung setzt der Gemeinschaftsvorsitzende mög-
lichst auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung. 3Ist das nicht 
möglich, sind die Anträge in jedem Fall innerhalb von 3 Monaten 
auf die Tagesordnung einer Gemeinschaftsversammlung zu set-
zen. 4Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt.

(2) 1In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände ein-
zeln und inhaltlich konkretisiert zu benennen, damit es den Mit-
gliedern der Gemeinschaftsversammlung ermöglicht wird, sich 
auf die Behandlung der jeweiligen Gegenstände vorzubereiten. 
2Das gilt sowohl für öffentliche als auch für nichtöffentliche Sit-
zungen der Gemeinschaftsversammlung.

(3) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter 
Angabe von Ort und Zeit der Sitzung spätestens am 3. Tag 
vor der Sitzung ortsüblich bekannt zu machen (Art. 52 Abs. 1 
GO). 2Die Tagesordnung nichtöffentlicher Sitzungen wird nicht 
bekannt gemacht.
(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentli-
chen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt werden.

§ 17
Form und Frist für die Einladung

Elektronische Ladung, Einsatz eines Ratsinformationssystems

(1) 1Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung werden mit 
ihrem Einverständnis elektronisch zu den Sitzungen eingeladen, 

(2) Der Stellvertreter übt im Verhinderungsfall die gesamten 
gesetzlichen und geschäftsordnungsmäßigen Befugnisse des 
Gemeinschaftsvorsitzenden aus.

(3) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende 
Person aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen, insbeson-
dere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger Dienst-
enthebung oder persönlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, 
ihr Amt auszuüben. 2Ist die zu vertretende Person bei Abwesen-
heit gleichwohl dazu in der Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben 
und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall 
der Verhinderung nicht vor.

B. Der Geschäftsgang

I. Allgemeines

§ 11
Verantwortung für den Geschäftsgang

(1) 1Gemeinschaftsversammlung und Gemeinschaftsvorsitzen-
der sorgen für den ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, ins-
besondere für den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften und für 
die Durchführung der gesetzmäßigen Anordnungen und Wei-
sungen der Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu erforderli-
chen Einrichtungen Art. 56 Abs. 2, Art. 59 Abs 1 GO).

(2) 1Eingaben und Beschwerden der Einwohner der Mitglieds-
gemeinden werden durch die Verwaltung vorbehandelt und 
sodann der Gemeinschaftsversammlung oder der Mitgliedsge-
meinde vorgelegt. 2Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich 
des Gemeinschaftsvorsitzenden fallen, erledigt dieser in eigener 
Zuständigkeit; in bedeutenden Angelegenheiten unterrichtet er 
die Gemeinschaftsversammlung.

§ 12
Sitzungen, Beschlussfähigkeit

(1) 1Die Gemeinschaftsversammlung beschließt in Sitzungen 
(Art. 47 Abs. 1 GO). 2Eine Beschlussfassung durch mündliche 
Befragung außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist 
ausgeschlossen.
(2) Die Gemeinschaftsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 
47 Abs. 2 GO).

(3) 1Wird die Gemeinschaftsversammlung wegen Beschluss-
unfähigkeit in einer früheren Sitzung infolge einer nicht ausrei-
chenden Zahl anwesender Mitglieder zum zweiten Mal zur Ver-
handlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so 
ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschluss-
fähig. 2Bei der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung 
hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO).

§ 13
Öffentliche Sitzungen

(1) Die Sitzungen der Gemeinschaftsversammlung sind öffent-
lich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit 
oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 
52 Abs. 2 GO).

(2) 1Die öffentlichen Sitzungen der Gemeinschaftsversammlung 
sind allgemein zugänglich, soweit der für Zuhörer bestimmte 
Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine angemes-
sene Zahl von Plätzen freizuhalten. 3Ton- und Bildaufnahmen 
jeder Art bedürfen der Zustimmung des Vorsitzenden und der 
Gemeinschaftsversammlung; sie sind auf Verlangen eines ein-
zelnen Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. 4Ton- 
und Bildaufnahmen von Gemeindebediensteten und sonstigen 
Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung zulässig.

(3) Zuhörer, welche die Ordnung der Sitzung stören, können 
durch den Vorsitzenden aus dem Sitzungssaal gewiesen wer-
den (Art. 53 Abs. 1 GO).
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§ 20
Eintritt in die Tagesordnung

(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der 
Tagesordnung festgelegten Reihenfolge behandelt. 2Die Rei-
henfolge kann durch Beschluss geändert werden.

(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung 
behandelt werden (§ 14), so wird darüber vorweg unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden (Art. 52 Abs. 
2 Satz 2 GO). 2Wird von vornherein zu einer nichtöffentlichen 
Sitzung eingeladen, gilt die Behandlung in nichtöffentlicher Sit-
zung als gebilligt, wenn und soweit nicht die Gemeinschaftsver-
sammlung anders entscheidet.

(3) 1Der Vorsitzende oder eine von ihm mit der Berichterstattung 
beauftragte Person trägt den Sachverhalt der einzelnen Tages-
ordnungspunkte vor und erläutert ihn. 2Anstelle des mündlichen 
Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden.

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss behan-
delt worden sind, ist der Beschluss des Ausschusses bekannt 
zu geben.

(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung des Vorsitzen-
den oder auf Beschluss der Gemeinschaftsversammlung Sach-
verständige zugezogen und gutachtlich gehört werden. 2Ent-
sprechendes gilt für sonstige sachkundige Personen.

§ 21
Beratung der Sitzungsgegenstände

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vor-
trag der Sachverständigen, eröffnet der Vorsitzende die Bera-
tung.

(2) 1Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die nach den 
Umständen annehmen müssen, von der Beratung und Abstim-
mung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen 
persönlicher Beteiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen 
zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem Vorsitzenden 
unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt, wenn Anhalts-
punkte dieser Art während der Beratung erkennbar werden. 
3Das wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossene Mitglied 
hat während der Beratung und Abstimmung seinen Platz am 
Beratungstisch zu verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung 
im Zuhörerraum Platz nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung ver-
lässt es den Raum.

(3) 1Sitzungsteilnehmer dürfen das Wort nur ergreifen, wenn es 
ihnen vom Vorsitzenden erteilt wird. 2Der Vorsitzende erteilt das 
Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen. 3Bei gleichzeitiger 
Wortmeldung entscheidet der Vorsitzende über die Reihenfolge. 
4Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außer 
der Reihe sofort zu erteilen, 5Zuhörern kann das Wort nicht 
erteilt werden.

(4) 1Die Redner sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre 
Rede an die Gemeinschaftsversammlung. 2Die Redebeiträge 
müssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt beziehen.

(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur folgende 
Anträge zulässig:

1. Anträge zur Geschäftsordnung,
2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurück-

ziehung des zu beratenden Antrags.
2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; 
eine Beratung zur Sache selbst findet insoweit nicht statt.

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Bera-
tung vom Vorsitzenden geschlossen.

(7) 1Redner, die gegen die vorstehenden Regeln verstoßen, ruft 
der Vorsitzende zur Ordnung und macht sie auf den Verstoß 
aufmerksam. 2Bei weiteren Verstößen kann ihnen der Vorsit-
zende das Wort entziehen.

(8) 1Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die die Ord-
nung fortgesetzt erheblich stören, kann der Vorsitzende mit 
Zustimmung der Gemeinschaftsversammlung von der Sitzung 
ausschließen. ²Über den Ausschluss von weiteren Sitzungen 

indem der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch eine E-Mail 
und die Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail versandten 
Link auf ein in einem technisch individuell gegen Zugriffe Drit-
ter geschützten Bereich (Ratsinformationssystem) eingestelltes 
und abrufbares Dokument mitgeteilt werden. 2Die Tagesord-
nung kann bis spätestens zum Ablauf des 3. Tages vor der Sit-
zung ergänzt werden.

(2) Die Tagesordnung geht zu, wenn die E-Mail nach Absatz 1 
Satz 1 im elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei 
seinem Provider abrufbar eingegangen und üblicherweise mit 
der Kenntnisnahme zu rechnen ist.

(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere 
Beschlussvorlagen, beige-fügt werden, wenn und soweit das 
sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit sowie 
des Datenschutzes nicht entgegenstehen. 2Die weiteren Unter-
lagen werden grundsätzlich nur elektronisch im Ratsinformati-
onssystem im Sinne von Absatz 1 Satz 1 zur Verfügung gestellt. 
3Hat das Mitglied der Gemeinschaftsversammlung sein Einver-
ständnis zur elektronischen Ladung erklärt, werden die weiteren 
Unterlagen grundsätzlich nur elektronisch bereitgestellt.

(4) 1Die Ladungsfrist beträgt sieben Tage; sie kann in dringen-
den Fällen auf 3 Tage verkürzt werden. 2Der Sitzungstag und 
der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berechnung 
der Frist nicht mitgerechnet.

§ 18
Anträge15)

Schriftliche oder elektronische Anträge

(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, 
sind schriftlich oder elektronisch zu stellen und ausreichend 
zu begründen. 2Bei elektronischer Übermittlung sind Geheim-
haltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten; schutz-
würdige Daten sind durch De-Mail oder in verschlüsselter Form 
zu übermitteln. 3Anträge sollen spätestens am 14. Tag vor der 
Sitzung beim Gemeinschaftsversammlungsvorsitzenden ein-
gereicht werden. 4Soweit ein Antrag mit Ausgaben verbunden 
ist, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er einen 
Deckungsvorschlag enthalten.

(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder wäh-
rend der Sitzung gestellte Anträge können nachträglich in die 
Tagesordnung aufgenommen werden, wenn

1. die Angelegenheit dringlich ist und die Gemeinschaftsver-
sammlung der Behandlung mehrheitlich zustimmt oder

2. sämtliche Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung anwe-
send sind und kein Mitglied der Behandlung widerspricht.

(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z. B. Nichtbefassungsan-
träge, Zurückziehung eines Antrags u. ä., oder einfache Sach-
anträge, z. B. Änderungsanträge, können auch während der Sit-
zung und ohne Beachtung der Form gestellt werden.

III. Sitzungsverlauf

§ 19
Eröffnung der Sitzung

(1) 1Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Er stellt die ordnungs-
gemäße Ladung der Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung 
sowie die Beschlussfähigkeit der Gemeinschaftsversammlung 
fest und erkundigt sich nach Einwänden gegen die Tagesord-
nung. 3Ferner lässt er über die Genehmigung der Niederschrift 
über die vorangegangene öffentliche Sitzung, falls sie mit der 
Einladung verschickt wurde, abstimmen.

(2) 1Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentliche 
Sitzung wird zu Beginn der nichtöffentlichen Sitzung verlesen. 
2Wenn keine Einwendungen erhoben werden, so gilt die Nieder-
schrift als vom der Gemeinschaftsversammlung gemäß Art. 54 
Abs. 2 GO genehmigt.
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leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des 
Gewählten nicht eindeutig ersehen lassen oder aufgrund von 
Kennzeichen oder ähnlichem das Wahlgeheimnis verletzen 
können.
(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gül-
tigen Stimmen erhält. 2Ist mindestens die Hälfte der abgege-
benen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. 3Ist die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält keiner 
der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen, findet Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den 
höchsten Stimmenzahlen statt. 4Haben im ersten Wahlgang 
mehr als zwei Bewerber die gleiche höchste Stimmenzahl, wird 
die Wahl wiederholt. 5Haben mehrere Bewerber die gleiche 
zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet das Los darüber, wer 
von ihnen in die Stichwahl kommt. 6Bei Stimmengleichheit in der 
Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los.

§ 24
Anfragen

1Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung können in 
jeder Sitzung nach Erledigung der Tagesordnung an den Vor-
sitzenden Anfragen über solche Gegenstände richten, die in 
die Zuständigkeit der Gemeinschaftsversammlung fallen und 
nicht auf der Tagesordnung stehen. 2Nach Möglichkeit sollen 
solche Anfragen sofort durch den Vorsitzenden oder anwe-
sende Gemeindebedienstete beantwortet werden. 3Ist das nicht 
möglich, so werden sie in der nächsten Sitzung oder schriftlich 
beantwortet. 4Eine Aussprache über Anfragen findet in der Sit-
zung grundsätzlich nicht statt.

§ 25
Beendigung der Sitzung

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen 
schließt der Vorsitzende die Sitzung.

IV. Sitzungsniederschrift

§ 26
Form und Inhalt

(1) 1Über die Sitzungen der Gemeinschaftsversammlung wer-
den Niederschriften gefertigt, deren Inhalt sich nach Art. 54 Abs. 
1 GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach öffent-
lichen und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten geführt. 3 
Niederschriften sind jahrgangsweise zu binden.

(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können 
Tonaufnahmen gefertigt werden. 2Der Tonträger ist unverzüg-
lich nach Genehmigung der Niederschrift zu löschen und darf 
Außenstehenden nicht zugänglich gemacht werden.

(3) 1Ist ein Mitglied der Gemeinschaftsversammlung bei einer 
Beschlussfassung abwesend, so ist dies in der Niederschrift 
besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, dass 
in der Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat 
(Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO).

(4) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer 
zu unterzeichnen und von der Gemeinschaftsversammlung zu 
genehmigen (Art. 54 Abs. 2 GO).

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt.

§ 27
Einsichtnahme und Abschrifterteilung16)

(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle 
Bürger Einsicht nehmen; dasselbe gilt für auswärts wohnende 
Personen hinsichtlich ihres Grundbesitzes oder ihrer gewerbli-
chen Niederlassungen im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft.

(2) 1Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung können jeder-
zeit die Niederschriften über öffentliche und nichtöffentliche 
Sitzungen einsehen und sich Abschriften der in öffentlicher Sit-
zung gefassten Beschlüsse erteilen lassen. 2Abschriften von 
Beschlüssen, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, 
können sie verlangen, wenn die Gründe für die Geheimhaltung 
weggefallen sind.

entscheidet die Gemeinschaftsversammlung (Art. 53 Abs.2 
GO).

(9) 1Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufhe-
ben, falls Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal auf andere Weise 
nicht wiederhergestellt werden können. 2Eine unterbrochene 
Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzuführen; einer 
neuerlichen Einladung hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung 
ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbro-
chen wurde. 4Der Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung 
bekannt.

§ 22
Abstimmung

(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines 
Antrags auf „Schluss der Beratung“ schließt der Vorsitzende die 
Beratung und lässt über den Beratungsgegenstand abstimmen. 
2Er vergewissert sich zuvor, ob die Beschlussfähigkeit gegeben 
ist.

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie 
in der nachstehenden Reihenfolge abgestimmt:

1. Anträge zur Geschäftsordnung,
2. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraus-

sichtlich einen größeren Aufwand erfordern oder einschnei-
dendere Maßnahmen zum Gegenstand haben,

3. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der 
spätere Antrag nicht unter die Nrn. 1 oder 2 fällt.

(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abge-
stimmt. 2Über einzelne Teile eines Antrags wird getrennt abge-
stimmt, wenn dies beschlossen wird oder der Vorsitzende eine 
Teilung vornimmt.

(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Der 
Vorsitzende formuliert die zur Abstimmung anstehende Frage 
so, dass sie mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann. 
3Grundsätzlich wird in der Reihenfolge „ja“ - „nein“ abgestimmt.

(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Hand-
aufheben oder auf Beschluss der Gemeinschaftsversammlung 
durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der 
Abstimmenden gefasst, soweit nicht im Gesetz eine beson-
dere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei Stimmengleichheit 
ist der Antrag abgelehnt; wird dadurch ein ausnahmsweise 
negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht 
die Beschlussfassung über das Gegenteil. 3Kein Mitglied der 
Gemeinschaftsversammlung darf sich der Stimme enthalten. 
4 Jede Mitgliedsgemeinde hat so viele einzeln abzugebende 
Stimmen als Vertreter von ihr anwesend sind (Art. 6 Abs. 2 Satz 
6 VGemO).

(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzen-
den zu zählen. 2Das Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach 
der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist festzustellen, ob 
der Antrag angenommen oder abgelehnt ist.

(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag 
kann in derselben Sitzung die Beratung und Abstimmung nicht 
nochmals aufgenommen werden, wenn nicht alle Mitglieder, die 
an der Abstimmung teilgenommen haben, mit der Wiederho-
lung einverstanden sind. 2In einer späteren Sitzung kann, soweit 
gesetzlich nichts anderes vorgesehen, ein bereits zur Abstim-
mung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann 
erneut behandelt werden, wenn neue Tatsachen oder neue 
gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der Beratungsgegen-
stand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde.

§ 23
Wahlen

(1) Für Entscheidungen der Gemeinschaftsversammlung, die in 
Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 33 
Abs.3 KommZG, soweit in anderen Rechtsvorschriften nichts 
Abweichendes bestimmt ist.

(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzet-
teln vorgenommen. 2Ungültig sind insbesondere Neinstimmen, 
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4) Es wird vorgeschlagen, je nach Größe der Gemeinde 3 bis 4 € 
je Einwohner festzusetzen.
5) Diese Regelung ist auf § 17 abzustimmen.
5) Vorschlag: 10% von Fußnote 4.
6) Vorschlag: 50 % von Fußnote 4.
7) Vorschlag: bis zu einem Jahr wie Fußnote 4, über einem Jahr 
50 % davon.
8) Vorschlag: 50 % von Fußnote 4.
9) Vorschlag: 50 % von Fußnote 4.
10) Vorschlag: 25 % von Fußnote 4.
11) Vorschlag: wie Fußnote 4.
12) Vorschlag: 50 % von Fußnote 4.
13) Vorschlag: 10 % von Fußnote 4 im Einzelfall.
14) Vorschlag: wie Fußnote 4.

Neuching AMTLICH 

Informationen aus 
Neuching von Thomas Bartl

Ferienprogramm 2020
Liebe Eltern, liebe Kinder,
das Ferienprogramm gibt es auch in diesem Jahr wieder online 
über die Internetseite der Gemeinde Neuching (www.vg-ober-
neuching.de unter Neuching/Ferienprogramm).

Ab Mittwoch, 27. Mai 2020 könnt Ihr das Programm für den 
Sommer 2020 auf der Internetseite einsehen.
Die Anmeldung bitte wie gewohnt ausfüllen und in der 
Gemeinde Neuching abgeben.

Abgabetermin: Freitag, 19. Juni 2020 nicht versäumen.
Wer keinen Internetzugang hat, für den liegen im Rathaus in 
Oberneuching ausgedruckte Exemplare bereit.

Wir wünschen Euch viel Spaß und Freude
bei den verschiedenen Aktivitäten.

Die Ferienpässe werden am Mittwoch, 22. Juli 2020 von 
16:30 Uhr bis 17:30 Uhr ausgegeben.
Ihr/Euer
Thomas Bartl, 1. Bürgermeister
und das Ferienprogramm-Team

Auszug aus der Niederschrift über 
die Sitzung des Gemeinderates der 
Gemeinde Neuching

vom 03.03.2020
Sanierung Finkenweg
- Vorstellung des Vorentwurfs der Straßenplanung

Vortrag:
Vom Ingenieurbüro Schelzke wurden mittlerweile die Vorent-
wurfspläne erstellt, die in der Sitzung diskutiert werden sollen. In 
der Anlage befinden sich die Pläne für zwei Varianten.

Variante 1: Ausführung als Verkehrsberuhigter Bereich
Derzeit fährt das Sammelfahrzeug vorwärts in den Finkenweg 
hinein, biegt nach rechts ein, richtet sich für die Rückwärtsfahrt 
(nach einem kurzen öffentlichen Teil auf Privatgrund) gerade 
aus und fährt ab dann mit Einweiser rückwärts bis ans Ende 
(ca. 105 m) des Finkenwegs. Wie die Schleppkurve zeigt, gibt 

(3) 1Niederschriften über öffentliche Sitzungen können den 
Mitgliedern der Gemeinschaftsversammlung im Ratsinforma-
tionssystem zur Verfügung gestellt werden. 2Gleiches gilt für 
Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung erfasst wurden, 
wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften früherer 
Wahlzeiten.

(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Mitglie-
der der Gemeinschaftsversammlung jederzeit die Berichte über 
die Prüfungen einsehen; Abschriften werden nicht erteilt.

VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen

§ 28
Art der Bekanntmachung

(1) Satzungen und Verordnungen werden durch Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Gemeinde amtlich bekannt gemacht.

(2) Die Einladung zu Gemeinschaftsversammlungen wird 
aufgrund des 14-tägigen Rhythmus des Amtsblattes der 
Gemeinde durch Anschlag in den Gemeindetafeln nach 
Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 2 bekannt gemacht.

(3) Die Verwaltungsgemeinschaft unterhält folgende Gemein-
detafeln:
1.
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberneu-
ching, St.-Martin-Str. 9, Oberneuching
2.
Kirchenstraße Niederneuching, Nähe Anwesen Kirchen-
straße 1, Niederneuching
3.
Eingang Grundschule Ottenhofen

C. Schlussbestimmungen

§ 29
Änderung der Geschäftsordnung

Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss der 
Gemeinschaftsversammlung geändert werden.

§ 30
Verteilung der Geschäftsordnung

1Jedem Mitglied der Gemeinschaftsversammlung ist ein Exemp-
lar der Geschäftsordnung auszuhändigen. 2Im Übrigen liegt die 
Geschäftsordnung zur allgemeinen Einsicht in der Verwaltung 
der Gemeinde auf.

§ 31
Inkrafttreten

1Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 01.05.2020 in 
Kraft. ²Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 14.05.2014 
außer Kraft.

Neuching, 13.05.2020

Nicole Schley
Gemeinschaftsvorsitzende
1) Diese Regelung ist auf § 9 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b abzustim-
men.
2) Die im Rahmen der Mandatsausübung anfallenden Kosten 
für den Umgang mit elektronischen Dokumenten (Beschaffung 
eines Empfangsgeräts, Fertigung von Ausdrucken u.a.) und 
deren Schutz können z.B. über eine monatliche IT-Pauschale 
abgegolten werden.
3) Vgl. das Muster „Zugangseröffnung für die elektronische Kom-
munikation“. Die Regelung des § 4 Abs. 2 kann entfallen, wenn 
die Ladung zur Gemeinderatssitzung, der Versand der Sit-
zungsunterlagen und die Antragstellung ausschließlich schrift-
lich (nach § 25 Alternative 3, § 26 Alternative 1) erfolgen und 
Niederschriften über öffentliche Sitzungen nicht elektronisch 
(vgl. § 35 Abs. 3) übermittelt werden sollen.
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Gewässer Gewässerrandstreifen haben. Bis zum September 
wird bekannt sein, welche davon betroffen sind.
Ein Gemeinderat frägt nach, ob schon feststeht, welche Gewäs-
ser zweiter und dritter Ordnung das betrifft.
Die Mitarbeiterin des Planungsverbands erwidert, dass das 
unabhängig davon ist. Wenn ein Gewässer erkennbar Wasser 
hat, wird es als Gewässer, bei dem ein Gewässerrandstreifen 
anzulegen ist, geführt. Das sei eine gesetzliche Regelung.
Ein Gemeinderat ergänzt, dass dies aktuell wieder überarbeitet 
wird. Jede wasserführende Stelle soll links und rechts mit 5 m 
Gewässerrandstreifen versehen werden.
Bei der Themenkarte Arten- Biotope wird vom Planungsverband 
besonders hervorgehoben, dass die vorliegenden Brachflächen 
in der Gemeinde eine Besonderheit sind, die ihr so noch nicht 
so häufig vorgekommen ist.
Außerdem wird erläutert, dass man unter Leitarten herausra-
gende, charakteristische Tierarten versteht. Wenn die Bedin-
gungen für diese Tiere gegeben sind, zieht das evtl. auch 
andere Tiere an. Die Artenschutzkartierung liefert dazu bis Juni 
neue Daten, mit denen man dann arbeiten kann.Die Mitarbei-
terin des Planungsverbands gibt abschließend noch den Rat-
schlag, dass es für die Integration in den Flächennutzungsplan 
von Vorteil wäre, wenn man nur einen Teil der Maßnahmen aus 
dem Landschaftsplan auswählt. Der bisherige Landschaftsplan 
wäre unheimlich detailliert und würde einen manchmal erschla-
gen. Um der Gemeinde einen stärkeren Anreiz zu geben, sollte 
man sich am besten entscheiden, welche Punkte man integrie-
ren möchte.
Der 1. Bürgermeister ist der Ansicht, dass es der richtige Weg 
ist, intensiv zu diskutieren, welche Projekte man auswählen soll, 
die auch realistisch sind. Er verweist darauf, dass es sich heute 
jedoch nur um eine Information handelt, welche Gedanken sich 
der Planungsverband macht.
Anschließend erläutert eine Mitarbeiterin des Planungsverbands 
anhand der Fokusbereiche aus dem Flächennutzungsbereich, 
wie man sich die Weiterentwicklung lebenswerter Räume vor-
stellen könnte.
Ganz besonders weist sie darauf hin, dass das Fahrrad eine wich-
tige Stellschraube für die geänderte Mobilität ist und das vollstän-
dige Gemeindegebiet in einem 8 km-Radius liegt, der mit dem Rad 
und besonders mit dem E-Bike leicht erreichbar ist.
Eine Gemeinderätin verweist darauf, dass es aber einfach an 
Radwegen fehlt und das nicht nur in Neuching.
Ein Gemeinderat schließt sich der Meinung an, dass es an Rad-
wegen fehlt und verweist auf die Strecke innerhalb von Nieder-
neuching nach Wolfsleben, die seiner Ansicht nach eine abso-
lute Horrorstrecke ist.
Die Mitarbeiterin des Planungsverbands erklärt abschließend, 
dass der Flächennutzungsplan mit der Bestandsaufnahme 
Landschaftsplan bereits digitalisiert ist. Mit den Szenarien der 
Einwohnerentwicklung müsse man auch arbeiten. Hier muss 
der Gemeinderat vorgeben, wie Neuching wachsen soll und wo 
in Neuching eine Nachverdichtung stattfinden soll. Die Klausur 
dafür ist für den 26.09.2020 angedacht.
Eine Gemeinderätin möchte noch wissen, was der Nachbar-
schaftsdialog ist.
Die Mitarbeiterin des Planungsverbands erläutert, dass es The-
men gibt, wo man an seine Grenzen stößt, Radwege, ÖVP, etc. 
und wo man sich evtl. mit anderen Gemeinde absprechen sollte. 
Man kann auch die Bürger fragen, was man besser gemein-
sam mit anderen Gemeinden lösen sollte oder man kann auch 
Experten hinzuziehen.

Bebauungsplan Lößbergfeld
- 2. Änderung

Vortrag:
Durch den Eigentümer des Grundstücks Fl.-Nr. 517/42 Gem. 
Oberneuching wurde die 2. Änderung des Bebauungsplans 
„Lößbergfeld II“ beantragt. In der Sitzung des Gemeinderats 
vom 19.11.2019 wurde daraufhin die 2. Änderung des Bebau-

es keine Berührungspunkte mit PKW, wenn diese auf einge-
zeichneten Stellplätzen parken. Allerdings ist das Geschick des 
Müllfahrzeugfahrers gefragt.Der Beginn des verkehrsberuhigten 
Bereichs (Zeichen 325) könnte an die Einmündung von der St.-
Martin-Straße in den Finkenweg verschoben werden, um das 
Parken in „Straße B“ generell zu unterbinden. Wenn die ein-
gezeichneten Stellplätze in ihrer Anzahl nicht benötigt werden, 
kann anstelle dieser über Grünpflanzungen nachgedacht wer-
den.

Variante 2: Ausführung 5m breite Straße und 1,5m breiter Geh-
weg an einer SeiteTreppe am Ende des Gehwegs Nord zur St.-
Martin-Straße:
Die in den Lageplänen eingezeichnete Treppe am Ende des 
Gehwegs zeigt eine Variante mit Rampe, über welche z.B. 
Kinderwägen oder Fahrräder geschoben werden können.Der 
Vorentwurf der Straßenplanung wird in der Sitzung vom IB 
Schelzke vorgestellt und erläutert.

Beschluss Der Gemeinderat beschließt die Straßensa-
nierung „Finkenweg“ in Oberneuching mit der 
Variante 1 gem. dem Vorentwurf Ingenieur-
büro Schelzke vom 20.02.2020 auszuführen.

Ergebnis: 7:6

Neuaufstellung Flächennutzungsplan
- Vorstellung der Standortbewertung Wohnen und Arbei-

ten im Rahmen der Bestandsanalyse

Vortrag:
Der 1. Bürgermeister begrüßt Mitarbeiterinnen vom Planungs-
verband und bittet sie, die Ergebnisse zum Sachstand Orts- und 
landschaftsplanerische Analyse anhand eine Power-Point Prä-
sentation dem Gremium vorzustellen.
Insbesondere geht man dabei auf das Thema Online Beteili-
gung ein, das der Ansicht nach wichtig ist, um das Wissen und 
die Meinung von vielen einzubeziehen. Im Rahmen der Ortsent-
wicklung sollen alle erreicht werden, damit sie die Möglichkeit 
haben sich einzubringen. Die Online-Befragung wird auf der 
Website der Gemeinde und des Planungsverbandes bereitge-
stellt, kann über einen QR-Code der an öffentlich erreichbaren 
Stellen ausgehängt wird abgerufen werden und es gibt einen 
direkten Link zur Umfrage. Über soziale Netzwerke kann die 
Gemeinde die Information über die Online-Umfrage an Feuer-
wehr, Schulen, etc. verteilen um eine möglichst hohe Beteili-
gung zu bekommen. Ca. 4-6 Wochen nach der Umfrage wird 
die Auswertung vorliegen.Der. 1. Bürgermeister frägt nach, 
welche Erfahrung hat man bisher mit der Online-Beteiligung 
gemacht hat.
Die Mitarbeiterin des Planungsverbands teilt mit, dass man z.B. 
in Taufkirchen 561 Teilnehmer hatte. Insgesamt würden zwi-
schen 7 und 10 % der Bevölkerung sich stark mit einbringen. 
Die Bürger können bei der Umfrage direkt auf Karten markieren, 
wo sie sich eine Entwicklung vorstellen, wo sie sich Bushalte-
stellen vorstellen, etc. um zu zeigen, was man qualitativ oder 
quantitativ verbessern kann. Die Online-Befragung zeigt auf, 
was die Bürger denken und wo sie sich wohlfühlen.Ein Gemein-
derat möchte von ihr wissen, wie es ist, wenn jemand ganz indi-
viduell etwas angeben möchte, ob dies auch möglich ist.
Sie erklärt, dass man bei den meisten Fenstern eine Mehrfach-
nennung hat und ein Extra-Fenster, wo man eigene Vorschläge 
einbringen kann.
Anschließend wird von einer weiteren Mitarbeiterin des Pla-
nungsverbands die Vorstellung der einzelnen Themenkarten in 
der das Ergebnis zum Landschaftsplan dargestellt wird, über-
nommen. Besonders wichtig ist ihr bereits im Vorfeld klarzustel-
len, dass die Aufgabe des Planungsverbandes hier die Beratung 
ist. Es würden bestimmt auch ein paar Anregungen geben, wo 
das Gremium erst einmal irritiert sein wird und sie bittet darum, 
erst mal offen zu sein. Ganz besonders geht sie auf die The-
menkarte Wasser ein und hier auf die Gewässerrandstreifen. 
Lt. Auskunft vom Wasserwirtschaftsamt sollen alle natürlichen 
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Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, das gemeindliche 
Einvernehmen zu erteilen

Beschluss Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Sach-
vortrag der Verwaltung und bringt keine Anre-
gungen oder Bedenken zur Änderung der 
Verordnung über das Landschaftsschutzge-
biet „Schutz von Eicherloh und Umgebung“ im 
Bereich der Gemeinde Finsing vor.

Ergebnis: 12:1

ÖPNV
- Fahrplanwünsche 2021

Vortrag:
Der 1. Bürgermeister verliest das Schreiben vom Landratsamt 
in dem mitgeteilt wird, dass die Fahrplanwünsche der Gemein-
den dem ÖPNV bis 26. März 2020 vorliegen müssen. Bis zum 
jetzigen Zeitpunkt wurde nur ein Wunsch eingereicht, mit der 
Bitte um bessere Anbindung an die S-Bahn-Haltestelle St.-
Kolomann. Der Vorschlag wäre, den Wunsch so weiterzugeben, 
aber mit der Auflage, dass die Gemeinde keine Mehrkosten 
übernimmt

Beschluss Der Wunsch der Bürgerin soll an den ÖPNV 
weitergegeben werden.

Ergebnis: 12:0

Informationen
Bericht über erfolgte Anordnung der Verlängerung der Grün-
phase für Fußgänger in der Münchner Straße in Niederneu-
ching.
Der 1. Bürgermeister verliest die Mitteilung des Bayerischer 
Gemeindetags über den Start der bayerischen Gigabitrichtlinie 
und der Übergangsfrist für die Breitbandrichtlinie

Bericht über Fertigstellung Lüsswiesen, Erdarbeiten und Asph-
altarbeiten ab der KW 15, die Feinschicht in der KW 22
Der 1. Bürgemeister teilt mit, dass die Dt. Glasfaser auf der 
Suche nach einem Lagerplatz ist.

Bekanntmachung
der 1. Änderung der „Geschäftsordnung 
für den Gemeinderat Neuching 

(1. Änderung Geschäftsordnung – GeschO)
Vom 06.05.2020

Der Gemeinderat Neuching hat in seiner öffentlichen Gemein-
deratsitzung vom 06.05.2020 die nachstehende abgedruckte 
1. Änderung der „Geschäftsordnung für den Gemeinderat Neu-
ching (1. Änderung Geschäftsordnung – GeschO) beschlossen. 
Diese Änderung wird hiermit bekannt gegeben. Die Änderung 
liegt ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung in der Ver-
waltungsgemeinschaft Oberneuching, St.-Martin- Str. 9, 85467 
Oberneuching, Zimmer Nr. 7 öffentlich aus und kann dort wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden von jedermann eingesehen 
werden.

1. Änderung der „Geschäftsordnung für den Gemeinderat 
Neuching (1. Änderung Geschäftsordnung – GeschO)

Vom 06.05.2020

Aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) für 
den Freistaat Bayern erlässt die Gemeinde Neuching folgende 
1. Änderung der „Geschäftsordnung für den Gemeinderat Neu-
ching (1. Änderung Geschäftsordnung – GeschO)“

ungsplans „Lößbergfeld II“ und die Vergabe der Planungsleis-
tung an den Planungsverband München beschlossen.
Am 21.01.2020 wurde hierzu durch den Bauwerber ein Bebau-
ungsvorschlag für die Grundstücke Fl.-Nrn. 517/41 und 517/42 
Gem. Oberneuching eingereicht.
Für das Grundstück Fl.-Nr. 517/41 ist die Verschiebung des 
Bauraums in Richtung Osten notwendig. Für das Grundstück 
Fl.-Nr. 517/42 Gem. Oberneuching wurde am Vorschlag bemän-
gelt, dass durch die Zufahrt im Osten der Kfz-Verkehr tief in das 
Grundstück hineingezogen wird (Überlagerung fußläufiger Ver-
kehr und Kfz-Erschließung) und die Versiegelung des Grund-
stücks relativ hoch ist.
In diesem Zusammenhang wurden durch Planungsverband 
München mehrere Varianten der Gebäudeanordnung für das 
Grundstück Fl.-Nr. 517/42 Gem. Oberneuching erarbeitet und 
die Varianten anschließend mit dem Bauwerber besprochen. 
Entwickelt hat sich hieraus die der Beschlussvorlage angefügte 
Variante „Lageplan Konzept V5“, welche in der Sitzung des 
Gemeinderats durch den Planungsverband München vorgestellt 
wird.
Im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans soll zudem 
die westlich des Geltungsbereichs festgesetzte öffentliche 
Grünfläche in private Grünfläche abgeändert werden.
Eine Mitarbeiterin vom Planungsverband erläutert die neue Par-
kierung die nicht mit der aktuellen Stellplatzsatzung überein-
stimmt. Im Zuge der Änderung wird vorgeschlagen das öffent-
liche Grün zum privaten Grün zu machen. Der Geltungsbereich 
würde sich dann von Süden nach Norden ziehen.

Beschluss Für den Entwurf der 2. Änderung des Bebau-
ungsplans „Lößbergfeld II“ soll eine weitere 
Variante mit einer Viererkette für die Garagen 
erstellt werden.

Ergebnis: 8:5

Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzge-
biet „Schutz von Eicherloh und Umgebung“ im Bereich der 
Gemeinde Finsing
- Stellungnahme der Gemeinde Neuching nach Art. 52 

BayNatschG

Vortrag:
Die Gemeinde Neuching wurde mit Schreiben vom 17.02.2020 
im Rahmen der Änderung der Verordnung über das Land-
schaftsschutzgebiet „Schutz von Eicherloh und Umgebung“ im 
Bereich der Gemeinde Finsing nach Art. 52 BayNatschG gebe-
ten, sich zur Änderung der Verordnung schriftlich zu äußern und 
Stellung zu nehmen.
Aus den übermittelten Unterlagen des Landratsamts Erding sind 
zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutz-
gebiet „Schutz von Eicherloh und Umgebung“ im Bereich der 
Gemeinde Finsing unter anderem folgende Informationen zu 
entnehmen:
Die Gemeinde Finsing hat mit Schreiben vom 08.11.2018 
für einen Bereich des Ortsteils Eicherloh die Herausnahme 
aus dem Landschaftsschutzgebiet „Schutz von Eicherloh und 
Umgebung“ beantragt.
Die Gemeinde beabsichtigt aufgrund dringenden Wohnbedarfs 
die Ausweisung neuer Baugebiete und beantragte daher die 
Herausnahme einer insgesamt 1,78 ha großen Fläche (Fl.-Nrn. 
2710/3, 2710/6, 2710/7 und 2710/10 Gem. Finsing).
In der Sitzung des Kreistags vom 16.12.2019 wurde die Einlei-
tung des Verfahrens zur Änderung der Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet „Schutz von Eicherloh und Umgebung“ 
vom 18.04.1955, geändert durch Verordnung vom 01.10.1980, 
beschlossen.
Eine Karte im Maßstab 1:10000 die das bestehende Land-
schaftsschutzgebiet bzw. den Bereich für den eine Heraus-
nahme geprüft wird, darstellt, ist der Beschlussvorlage als 
Anlage beigefügt.
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Bekanntmachung
der „Satzung zur Regelungen von Fragen 
des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts“
vom 05.05.2020

Der Gemeinderat Neuching hat in seiner öffentlichen Gemein-
deratsitzung vom 06.05.2020 die nachstehend abgedruckte 
„Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindever-
fassungsrechts“ beschlossen. Diese Satzung wird hiermit amt-
lich bekannt gemacht. Die Satzung liegt ab Veröffentlichung in 
der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching, St.-Martin-Str. 9, 
85467 Oberneuching, Zimmer 7 öffentlich aus und kann dort 
während der allgemeinen Dienststunden von jedermann einge-
sehen werden. Zudem ist die Satzung auf der Homepage der 
Verwaltungsgemeinschaft unter www.vg-oberneuching.de
-> Verwaltung -> Infos A- Z -> Buchstabe S jederzeit öffentlich 
einzusehen.

„Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemein-
deverfassungsrechts“

vom 06.05.2020

Aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) für den 
Freistaat Bayern erlässt die Gemeinde Neuching folgende „Sat-
zung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts“

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeinde-
verfassungsrechts

Die Gemeinde Neuching
erlässt aufgrund der Art. 20 a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 
32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 103 
der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 
796, BayRS 2020-1-1-II, zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVl. S. 737), folgende Sat-
zung:

§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus dem berufsmäßigen ersten Bür-
germeister
(§ 4) und vierzehn ehrenamtlichen Mitgliedern (§ 6).

§ 2
Ausschüsse

(1) Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung 
seiner Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

a) den Bau- und Umweltausschuss, bestehend aus dem Vorsit-
zenden und sieben ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern,
b) den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus dem Vor-
sitzenden und drei ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern.
Der RPA setzt sich wie folgt zusammen:
Vorsitz:

2020
- 2021

O. Hainz J. Bartl B. Ertl M. Hermansdorfer

2022
- 2023

R. Riexinger M. Reicheneder M. Sedlmeir F. Hainz

2024
- 2025

M. Lanzl M. Bauer C. Steiner M.Schwarzenebck

(2) 1Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a genannten Aus-
schuss führt der erste Bürgermeister. Den Vorsitz im Rech-
nungsprüfungsausschuss führt das jeweils zuerst genannte 
Gemeinderatsmitglied.

(3) 1Der Ausschuss nach Abs. 1 Buchst. a ist vorberatend tätig.

§ 1 Änderung der Geschäftsordnung

Die Geschäftsordnung vom 07.05.2014 wird wie folgt ergänzt:

§ 7a Ferienausschuss, Ferienzeit
(1) 1Die Ferienzeit des Gemeinderates wird vom 01.04.2020 bis 
30.04.2020 festgelegt; 2Für die Dauer der Ferienzeit wird ein 
Ferienausschuss gebildet (Art. 32 Abs. 4 Satz 1 und 2, 1. Halb-
satz GO).
(2) 1Der Ferienausschuss ist ein beschließender Ausschuss 
besonderer Art. 2 Er erledigt während der Ferienzeit alle Ange-
legenheiten, für die ansonsten der Gemeinderat zuständig ist 
(Art. 32 Abs. 4 Satz 2, 2. Halbsatz GO).
(3) 1Der Ferienausschuss besteht aus dem 1. Bürgermeister 
oder dessen Stellvertreter als Vorsitzender und 5 Gemeinderäte 
als Ausschussmitglieder.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Änderung tritt rückwirkend zum 01. April 2020 in Kraft.

Oberneuching, den 06.05.2020
Gemeinde Neuching
Thomas Bartl
1. Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde 
Neuching

Wassergesetze
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zur thermischen 
Nutzung für ein gewerblich genutztes Gebäude (Schreine-
rei) an der Feldlerchenstr. 1 in 85467 Neuching auf Flur-
nummer 1136 Gemarkung Oberneuching und
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
hier: Bekanntgabe nach § 5 Absatz 2 Satz 1 UVPG

Der Antragsteller hat mit Unterlagen vom 05.02.2020 die was-
serrechtliche Erlaubnis für das o.g. Vorhaben beantragt.

Gemäß § 5 Abs. 1, § 7 Abs. 2 UVPG sowie Nr. 13.3.3 der 
Anlage 1 zum UVPG ist im Rahmen einer standortbezoge-
nen Vorprüfung des Einzelfalles unter Berücksichtigung der in 
Anlage 3 zum UVP aufgeführten Schutzkriterien festzustellen, 
ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
haben kann und deshalb die Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des 
UVPG besteht.

Die standortbezogene Vorprüfung hat ergeben, dass das Vorha-
ben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf da keine erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Nach 
wasserwirtschaftlichen Aussagen kann davon ausgegangen wer-
den, dass durch das Vorhaben gemäß den maßgeblichen Schutz-
kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu 
besorgen sind. Durch das geplante Vorhaben liegt nach Stellung-
nahme der Unteren Naturschutzbehörde kein erheblicher Eingriff 
in Natur und Landschaft vor. Am geplanten Standort können keine 
besonderen örtlichen Gegebenheiten ausfindig gemacht werden, 
die zu einer UVP-Pflicht führen würden.

Die Übereinstimmung des Vorhabens mit dem materiellen 
Umweltrecht wird unbeschadet dessen im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens – ohne die zusätzlichen, im Wesentlichen 
verfahrensrechtlichen Anforderungen des UVPG – überprüft.

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG, öffent-
lich bekannt gemacht.

Weitere Auskünfte zu dem Vorhaben können beim Landratsamt 
Erding, Freisinger Str. 67, 85435 Erding, Sachgebiet 42-2/Was-
serrecht, Tel. 08122/58-1229 eingeholt werden.

Oberneuching, den 13.05.2020
Thomas Bartl
1. Bürgermeister
Gemeinde Neuching



Oberneuching - 14 - Nr. 10/20

„Geschäftsordnung
für den Gemeinderat Neuching (GeschO)“

vom 06.05.2020

Aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) für 
den Freistaat Bayern erlässt die Gemeinde Neuching folgende 
„Geschäftsordnung für den Gemeinderat Neuching (GeschO)“

Geschäftsordnung
des Gemeinderats Neuching

(Geschäftsordnung – GeschO)

Inhaltsverzeichnis

A. Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben

I. Der Gemeinderat
§ 1 Zuständigkeit im Allgemeinen
§ 2 Aufgabenbereich des Gemeinderats

II. Die Gemeinderatsmitglieder
§ 3 Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinderats-
mitglieder, Befugnisse
§ 4 Umgang mit Dokumenten und elektronischen 
Medien
§ 5 Fraktionen, Ausschussgemeinschaften

III. Die Ausschüsse
1. Allgemeines

§ 6 Bildung, Vorsitz, Auflösung
2. Aufgaben der Ausschüsse

§ 7 Vorberatende Ausschüsse
§ 8 Rechnungsprüfungsausschuss

IV. Der erste Bürgermeister

1. Aufgaben
§ 9 Vorsitz im Gemeinderat
§ 10 Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines
§ 11 Einzelne Aufgaben
§ 12 Vertretung der Gemeinde nach außen
§ 13 Abhalten von Bürgerversammlungen
§ 14 Sonstige Geschäfte

2. Stellvertretung
§ 15 Weitere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, 
weitere Stellvertretung, Aufgaben

B. Der Geschäftsgang

I. Allgemeines
§ 16 Verantwortung für den Geschäftsgang
§ 17 Sitzungen, Beschlussfähigkeit
§ 18 Öffentliche Sitzungen
§ 19 Nichtöffentliche Sitzungen

II. Vorbereitung der Sitzungen

§ 20 Einberufung
§ 21 Tagesordnung
§ 22 Form und Frist für die Einladung
§ 23 Anträge

III. Sitzungsverlauf

§ 24 Eröffnung der Sitzung
§ 25 Eintritt in die Tagesordnung
§ 26 Beratung der Sitzungsgegenstände
§ 27 Abstimmung
§ 28 Wahlen
§ 29 Anfragen
§ 30 Beendigung der Sitzung

(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt 
sich aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzli-
che Bestimmungen festgelegt ist.

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;

Entschädigung

(1) 1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglie-
der erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und 
Entscheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. 
2Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwal-
tungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift 
der Geschäftsordnung übertragen werden.

(2) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre 
Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 35,00 € 
für die notwendige Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats 
oder eines Ausschusses.

(3) 1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmer sind, haben 
außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienst-
ausfalls. 2Selbstständig Tätige erhalten eine Pauschalentschä-
digung von 20,00€ je volle Stunde für den Verdienstausfall, der 
durch Zeitversäumnis ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. 
3Sonstige Gemeinderatsmitglieder, denen im beruflichen oder 
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur 
durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruch-
nahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten 
eine Pauschalentschädigung von 20,00 € je volle Stunde. 4Die 
Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag 
gewährt.

(4) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für 
auswärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den 
Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes.

§ 4
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit.

§ 5
Weitere Bürgermeister

Der zweite und dritte Bürgermeister sind Ehrenbeamte.

§ 6
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.05.2020 in Kraft. 
2Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen des örtli-
chen Gemeindeverfassungsrechts vom 07.05.2014 außer Kraft.

Oberneuching, 06.05.2020
Thomas Bartl
Erster Bürgermeister

Bekanntmachung
der „Geschäftsordnung für den 
Gemeinderat Neuching“
vom 06.05.2020

Der Gemeinderat Neuching hat in seiner öffentlichen Gemein-
deratsitzung vom 06.05.2020 die nachstehend abgedruckte 
„Geschäftsordnung für den Gemeinderat Neuching“ beschlos-
sen. Diese Geschäftsordnung wird hiermit bekannt gegeben. 
Die Geschäftsordnung liegt ab Veröffentlichung in der Verwal-
tungsgemeinschaft Oberneuching, St.-Martin-Str. 9, 85467 
Oberneuching, Zimmer 7 öffentlich aus und kann dort während 
der allgemeinen Dienststunden von jedermann eingesehen wer-
den. Zudem ist die Geschäftsordnung auf der Homepage der 
Verwaltungsgemeinschaft unter www.vg-oberneuching.de -> 
Verwaltung
-> Infos A – Z -> Buchstabe G jederzeit öffentlich einzusehen.
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10. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und 
über die Nachtragshaushaltssatzungen (Art. 65 und 68 
GO),

11. die Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 70 GO),
12. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahres-

abschlüsse der Eigenbetriebe und der Krankenhäu-
ser mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie die 
Beschlussfassung über die Entlastung (Art. 102 GO),

13. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 
GO über gemeindliche Unternehmen,

14. die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Gemeinderat im 
Übrigen gesetzlich vorbehaltenen Angelegenheiten (Art. 
88 GO),

15. die Bestellung und die Abberufung der Leitung und Stell-
vertretung des Rechnungsprüfungsamts und der Prüfer 
oder Prüferinnen (Art. 104 Abs. 3 GO) sowie die Benen-
nung und Abberufung des oder der behördlichen Daten-
schutzbeauftragten,

16. die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürger-
begehrens (Art. 18 a Abs. 8 GO) und die Durchführung 
eines Bürgerentscheids (Art. 18 a Abs. 2, Abs. 10 GO),

17. die allgemeine Festsetzung von Gebühren, Tarifen und 
Entgelten,

18. die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, Abord-
nung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, 
Ruhestandsversetzung und Entlassung der Beamten 
und Beamtinnen ab Besoldungsgruppe A 9, soweit diese 
Befugnisse nicht auf einen Ausschuss übertragen sind,1)

19. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung 
(nicht nur vorübergehende Übertragung einer höherwer-
tigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an 
einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung 
und Entlassung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen ab Entgeltgruppe 9 des TVöD oder ab einem ent-
sprechenden Entgelt, soweit diese Befugnisse nicht auf 
einen Ausschuss übertragen sind,2)

20. die Entscheidung über Altersteilzeit der Gemeindebe-
diensteten,

21. die Beschlussfassung über die Beteiligung an Zweckver-
bänden und, soweit hoheitliche Befugnisse übertragen 
werden, über den Abschluss von Zweckvereinbarungen,

22. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlicher 
Planungen, z.B. der Bauleitplanung (Flächennutzungs-
planung und Bebauungsplanung), der Ortsplanung, 
der Landschaftsplanung und der Landesplanung, der 
Gewässerplanung und gemeindeübergreifender Planun-
gen und Projekte,

23. die Namensgebung für Straßen, Schulen und sonstige 
öffentliche Einrichtungen,

24. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung von 
Vertretern der Gemeinde in andere Organisationen und 
Einrichtungen,

25. die Beschlussfassung über die Vereinbarung einer kom-
munalen Partnerschaft,

26. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlich ver-
walteter Stiftungen, insbesondere Änderungen des Stif-
tungszwecks,

27. die Angelegenheiten der Sparkassen, soweit die 
Gemeinde als Träger zur Mitwirkung betroffen ist.

II. Die Gemeinderatsmitglieder

§ 3
Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglie-

der, Befugnisse

(1) Gemeinderatsmitglieder üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, 
nur durch die Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten 
Überzeugung aus und sind an Aufträge nicht gebunden.

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Gemeinderatsmitglie-
der (Teilnahmepflicht, Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht, 
Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen persönlicher Betei-
ligung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, 

IV. Sitzungsniederschrift
§ 31 Form und Inhalt
§ 32 Einsichtnahme und Abschrifterteilung

V. Geschäftsgang der Ausschüsse

§ 33 Anwendbare Bestimmungen

VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnun-
gen
§ 34 Art der Bekanntmachung

C. Schlussbestimmungen.
§ 35 Änderung der Geschäftsordnung
§ 36 Verteilung der Geschäftsordnung
§ 37 Inkrafttreten

Der Gemeinderat Neuching
gibt sich aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt 
geändert durch durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2019 (GVBl. S. 737), folgende

Geschäftsordnung: 
A. Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben 

I. Der Gemeinderat

§ 1
Zuständigkeit im Allgemeinen

(1) Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten des 
eigenen und des übertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht 
ausdrücklich beschließenden Ausschüssen übertragen sind oder 
aufgrund Gesetz bzw. Übertragung durch den Gemeinderat in die 
Zuständigkeit des ersten Bürgermeisters fallen.

(2) 1Der Gemeinderat überträgt die in § 7 genannten Angele-
genheiten vorberatenden Ausschüssen zur Vorbereitung der 
Gemeinderatsentscheidungen.

§ 2
Aufgabenbereich des Gemeinderats

Der Gemeinderat ist insbesondere für folgende Angelegenhei-
ten zuständig:

1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsände-
rungen der Gemeinde und zu Änderungen des Namens 
der Gemeinde oder eines Gemeindeteils (Art. 2 und 11 
GO),

2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die Ver-
leihung und die Aberkennung des Ehrenbürgerrechts 
(Art. 16 GO),

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschüsse 
sowie die Zuteilung der Aufgaben an diese (Art. 32, 33 
GO),

4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende Angelegen-
heiten nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 GO,

5. die Verteilung der Geschäfte unter den Gemeinderats-
mitgliedern (Art. 46 Abs. 1 Satz 2 GO),

6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO),
7. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren 

Erledigung die Gemeinde der Genehmigung bedarf,
8. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Sat-

zungen und Verordnungen,
9. die Beschlussfassung über die allgemeine Regelung 

der Bezüge der Gemeindebediensteten und über beam-
ten-, besoldungs-, versorgungs- und disziplinarrechtliche 
Angelegenheiten der Bürgermeister oder Bürgermeiste-
rinnen und der berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder, 
soweit nicht das Gesetz über kommunale Wahlbeamte 
und Wahlbeamtinnen oder das Bayerische Disziplinarge-
setz etwas anderes bestimmen,
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(2) 1Einzelne Gemeinderatsmitglieder und kleine Gruppen oder 
Fraktionen, die aufgrund ihrer eigenen Stärke keine Vertretung 
in den Ausschüssen erreichen würden, können sich zur Entsen-
dung gemeinsamer Vertreter in die Ausschüsse zusammen-
schließen (Ausschussgemeinschaften; Art. 33 Abs. 1 Satz 5 
GO). 2Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

III. Die Ausschüsse

1. Allgemeines

§ 6
Bildung, Vorsitz, Auflösung

Hare-Niemeyer:

(1) 1In den Ausschüssen nach § 2 der Satzung zur Regelung 
von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts sind 
die den Gemeinderat bildenden Fraktionen und Gruppen unter 
Berücksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemäß ihren 
Vorschlägen nach dem Verhältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 
33 Abs. 1 Satz 2 GO). 2Die Sitze werden nach dem Verfahren 
Hare-Niemeyer verteilt. 3Dabei wird die Zahl der Gemeinde-
ratssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft 
mit der Zahl der zu vergebenden Ausschusssitze multipliziert 
und durch die Gesamtzahl der Gemeinderatssitze geteilt. 4Jede 
Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft erhält zunächst 
so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. 5Die weite-
ren zu vergebenden Sitze sind in der Reihenfolge der höchsten 
Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 3 erge-
ben, auf die Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaf-
ten zu verteilen. 6Haben Fraktionen oder Gruppen den gleichen 
Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet die größere 
Zahl der bei der Gemeinderatswahl auf die Wahlvorschläge der 
betroffenen Parteien oder Wählergruppen abgegebenen Stim-
men; bei Beteiligung einer Ausschussgemeinschaft entscheidet 
das Los. 7Wird durch den Austritt oder Übertritt von Gemein-
deratsmitgliedern das ursprüngliche Stärkeverhältnis der im 
Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Gruppen verändert, so 
sind diese Änderungen nach den Sätzen 2 bis 5 auszugleichen 
(Art. 33 Abs. 3 Satz 1 GO); haben danach Fraktionen, Grup-
pen oder Ausschussgemeinschaften den gleichen Anspruch auf 
einen Ausschusssitz, so entscheidet das Los.

(2) Für jedes Ausschussmitglied wird für den Fall seiner Verhin-
derung auf Vorschlag der Fraktion, Gruppe oder Ausschussge-
meinschaft ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin nament-
lich bestellt.

(3) 1Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der erste Bürger-
meister, einer seiner Stellvertreter oder ein vom ersten Bür-
germeister bestimmtes Gemeinderatsmitglied (Art. 33 Abs. 2 
Satz 1 GO). 2Ist die den Vorsitzübernehmende Person bereits 
Mitglied des Ausschusses, nimmt deren Vertreter für die Dauer 
der Übertragung den Sitz im Ausschuss ein (Art. 33 Abs. 2 Satz 
2 GO). 3Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt ein 
vom Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied (Art. 103 Abs. 
2 GO).

(4) Der Gemeinderat kann Ausschüsse jederzeit auflösen (Art. 
32 Abs. 5 GO); das gilt nicht für Ausschüsse, die gesetzlich vor-
geschrieben sind.

2. Aufgaben der Ausschüsse

§ 7
Vorberatende Ausschüsse

(1) 1Vorberatende Ausschüsse haben die Aufgabe, die ihnen 
übertragenen Gegenstände für die Beratung in der Voll-
versammlung des Gemeinderats vorzubereiten und einen 
Beschlussvorschlag zu unterbreiten. 2Berührt eine Angelegen-
heit das Arbeitsgebiet mehrerer vorberatender Ausschüsse, 
können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten.

(2) Es werden folgende vorberatende Ausschüsse mit nachste-
hendem Aufgabenbereich gebildet:

Niederlegung und Verlust des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, 
Art. 20 Abs. 1 bis 3, Art. 56a, Art. 49, 50, 48 Abs. 3 GO sowie 
Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz.

(3) Der Gemeinderat kann zur Vorbereitung seiner Entscheidun-
gen durch besonderen Beschluss einzelnen seiner Mitglieder 
bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur Bearbeitung zuteilen 
und sie insoweit mit der Überwachung der gemeindlichen Ver-
waltungstätigkeit betrauen (Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 
3 GO).

(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Gemein-
deratsmitglieder nur berechtigt, soweit ihnen der erste Bürger-
meister im Rahmen der Geschäftsverteilung nach Anhörung 
der weiteren Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen einzelne 
Befugnisse (§§ 12 bis 16) überträgt (Art. 39 Abs. 2 GO).

(5) 1Gemeinderatsmitglieder, die eine Tätigkeit nach Absatz 3 
oder 4 ausüben, haben ein Recht auf Akteneinsicht innerhalb 
ihres Aufgabenbereichs. 2Zur Vorbereitung von Tagesord-
nungspunkten der nächsten Sitzung erhält jedes Gemeinde-
ratsmitglied nach vorheriger Terminvereinbarung das Recht zur 
Einsicht in die entscheidungserheblichen Unterlagen, sofern 
Gründe der Geheimhaltung nicht entgegenstehen. 3Im Übrigen 
haben Gemeinderatsmitglieder ein Recht auf Akteneinsicht, 
wenn sie vom Gemeinderat durch Beschluss mit der Einsicht-
nahme beauftragt werden. 4Das Verlangen zur Akteneinsicht ist 
gegenüber dem ersten Bürgermeister geltend zu machen.

§ 4
Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien2)

(1) 1Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche 
und elektronische Dokumente sind so aufzubewahren, dass 
sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen sind. 2Im Umgang 
mit solchen Dokumenten beachten die Gemeinderatsmitglie-
der Geheimhaltungsinteressen und den Datenschutz. 3Werden 
diese Dokumente für die Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied 
nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder datenschutz-
konform zu vernichten bzw. zu löschen.

(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Ver-
waltung für den Gemeinderat. 2Eine Veröffentlichung der 
Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen durch 
Gemeinderatsmitglieder ist nur zulässig, wenn der erste Bür-
germeister und der Gemeinderat unter Berücksichtigung des 
Datenschutzes zugestimmt haben und die Unterlagen nur Tat-
sachen enthalten, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 3Die Veröffentlichung von 
Beschlussvorlagen und weiteren Sitzungsunterlagen zu nichtöf-
fentlichen Sitzungen ist nicht zulässig.

(3) Die Gemeinderatsmitglieder, die über die technischen Vor-
aussetzungen zum Versenden und Empfangen elektronischer 
Post verfügen, können dem ersten Bürgermeister schriftlich 
eine elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im 
Sinne des § 22 übersandt bzw. von der Anträge im Sinne des § 
23 versandt werden.3)

(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung 
darf nur erfolgen, soweit durch sie eine aktive Sitzungsteil-
nahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf nicht gestört 
wird. 2Für die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch 
Gemeinderatsmitglieder gelten § 18 Abs. 2 Sätze 3 und 4 ent-
sprechend.

§ 5
Fraktionen, Ausschussgemeinschaften

(1) 1Gemeinderatsmitglieder können sich zur Erreichung 
gemeinsamer Ziele zu Fraktionen zusammenschließen. 2Eine 
Fraktion muss mindestens drei4) Mitglieder haben. 3Die Bildung 
und Bezeichnung der Fraktionen sowie deren Vorsitzende und 
ihre Stellvertretung sind dem ersten Bürgermeister mitzuteilen; 
dieser oder diese unterrichtet den Gemeinderat. 4Satz 3 gilt ent-
sprechend für während der Wahlzeit eintretende Änderungen 
des Stärkeverhältnisses der Fraktionen und Gruppen (Art. 33 
Abs. 3 GO).
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§ 11
Einzelne Aufgaben

(1) Der erste Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit

1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Gemeinde 
keine grundsätzliche Bedeutung haben und keine erheb-
lichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 37 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 GO),

2. die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder auf 
Grund eines Bundesgesetzes übertragenen hoheitli-
chen Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung ein-
schließlich des Wehrersatzwesens und des Schutzes der 
Zivilbevölkerung, soweit nicht für haushalts- oder perso-
nalrechtliche Entscheidungen der Gemeinderat zustän-
dig ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO),

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der 
Bundesrepublik oder eines ihrer Länder geheim zu hal-
ten sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO),

4. die ihm vom Gemeinderat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO 
übertragenen Angelegenheiten,

5. die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung, 
Abordnung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, 
Ruhestandsversetzung und Entlassung von Beamten 
und Beamtinnen bis zur Besoldungsgruppe A 8 (Art. 43 
Abs. 2 Satz 1 GO),

6. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung 
(nicht nur vorübergehende Übertragung einer höherwer-
tigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an 
einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung 
und Entlassung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerin-
nen bis zur Entgeltgruppe 8 des TVöD oder bis zu einem 
entsprechenden Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

7. die vorübergehende Übertragung einer höher zu bewer-
tenden Tätigkeit auf einen Arbeitnehmer oder eine 
Arbeitnehmerin im Geltungsbereich des TVöD oder 
eines entsprechenden Tarifvertrags,

8. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte 
(Art. 37 Abs. 3 GO),

9. die Aufgaben als Vorsitzender oder Vorsitzende des Ver-
waltungsrats selbstständiger Kommunalunternehmen 
des öffentlichen Rechts (Art. 90 Abs. 3 Satz 2 GO),

10. die Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in Privat-
rechtsform (Art. 93 Abs. 1 GO).

(2) Zu den Aufgaben des ersten Bürgermeisters gehören insbe-
sondere auch:
1. in Personalangelegenheiten der Gemeindebediensteten:

a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtli-
cher Vorschriften,

b) Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentätigkei-
ten.

2. in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen für 
die Gemeinde:
a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

- im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und 
im Rahmen von Richtlinien des Gemeinderats, in 
denen die Leistungen nach Voraussetzung und 
Höhe festgelegt sind,

- im Übrigen bis zu einem Betrag von zw. 12.000 € im 
Einzelfall5),

b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die 
Aussetzung der Vollziehung von Abgaben, insbeson-
dere von Steuern, Beiträgen und Gebühren sowie von 
sonstigen Forderungen bis zu folgenden Beträgen im 
Einzelfall:
- Erlass 1.200 €6)

- Niederschlagung 6.000 €7)

- Stundung bis zu einem Jahr
12.000 €8)

über ein Jahr 6.000 €
- Aussetzung der Vollzie-

hung
6.000 €9)

1. Bau- und Umweltausschuss
- Angelegenheiten des Bau-, und Wohnungs- und Sied-

lungswesens, des Straßen-, Brücken- und Kanalbaus, 
der Ortsplanung, der Beschaffung von Baugelände, Stra-
ßengrundabtretungen,

- Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes ein-
schließlich Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung,

- Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft
- Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes 

und des Straßenverkehrsrechts,
- Grundstücksangelegenheiten der Gemeinde einschließ-

lich von Vorkaufsrechten
soweit nicht der erste Bürgermeister selbstständig entscheidet.

§ 8
Rechnungsprüfungsausschuss

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Jahresrechnung 
und die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und der Kranken-
häuser mit kaufmännischem Rechnungswesen (örtliche Rech-
nungsprüfung, Art. 103 Abs. 1 GO).

IV. Der erste Bürgermeister 
 oder die erste Bürgermeisterin

1. Aufgaben 
§ 9

Vorsitz im Gemeinderat
(1) 1Der erste Bürgermeister führt den Vorsitz im Gemeinderat 
(Art. 36 GO). 2Er oder sie bereitet die Beratungsgegenstände 
vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 46 Abs. 2 GO). 3In den 
Sitzungen leitet er die Beratung und die Abstimmung, handhabt 
die Ordnung und übt das Hausrecht aus (Art. 53 Abs. 1 GO).

(2) 1Hält der erste Bürgermeister Entscheidungen des Gemein-
derats oder eines beschließenden Ausschusses für rechtswid-
rig, verständigt er den Gemeinderat oder den Ausschuss von 
seiner Auffassung und setzt den Vollzug vorläufig aus. 2Wird 
die Entscheidung aufrechterhalten, führt er sie die Entscheidung 
der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 59 Abs. 2 GO).

§ 10
Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines

(1) 1Der erste Bürgermeister leitet und verteilt im Rahmen der 
Geschäftsordnung die Geschäfte (Art. 46 Abs. 1 GO). 2Er kann 
dabei einzelne seiner Befugnisse den weiteren Bürgermeistern 
und Bürgermeisterinnen, nach deren Anhörung auch einem 
Gemeinderatsmitglied und in den Angelegenheiten der laufen-
den Verwaltung Bediensteten der Gemeinde übertragen (Art. 39 
Abs. 2 GO). 3Geschäftsverteilung und Befugnisregelung sollen 
übereinstimmen.

(2) 1Der erste Bürgermeister vollzieht die Beschlüsse des 
Gemeinderats und seiner Ausschüsse (Art. 36 GO). 2Über Hin-
derungsgründe unterrichtet er den Gemeinderat oder den Aus-
schuss unverzüglich.

(3) 1Der erste Bürgermeister führt die Dienstaufsicht über die 
Gemeindebediensteten und übt die Befugnisse des oder der 
Dienstvorgesetzten gegenüber den Gemeindebeamten und 
Gemeindebeamtinnen aus (Art. 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 GO). 
2Art. 88 Abs. 3 Satz 3 GO bleibt unberührt.
(4) 1Der erste Bürgermeister verpflichtet die weiteren Bürger-
meister und Bürgermeisterinnen schriftlich, alle Angelegen-
heiten geheim zu halten, die im Interesse der Sicherheit oder 
anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik oder eines ihrer 
Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen. 2In gleicher 
Weise verpflichtet er Gemeinderatsmitglieder und Gemeinde-
bedienstete, bevor sie mit derartigen Angelegenheiten befasst 
werden (Art. 56a GO).
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§ 12
Vertretung der Gemeinde nach außen

(1) Die Befugnis des ersten Bürgermeisters zur Vertretung der 
Gemeinde nach außen bei der Abgabe von rechtserheblichen 
Erklärungen (Art. 38 Abs. 1 GO) beschränkt sich auf den Voll-
zug der einschlägigen Beschlüsse des Gemeinderats und der 
beschließenden Ausschüsse, soweit der erste Bürgermeister 
nicht gemäß § 11 zum selbstständigen Handeln befugt ist.

(2) Der erste Bürgermeister kann im Rahmen seiner Vertre-
tungsbefugnis unter Beachtung des Art. 39 Abs. 2 GO anderen 
Personen Vollmacht zur Vertretung der Gemeinde erteilen.

§ 13
Abhalten von Bürgerversammlungen

(1) 1Der erste Bürgermeister beruft mindestens einmal jähr-
lich, auf Verlangen des Gemeinderats auch öfter, eine Bür-
gerversammlung ein (Art. 18 Abs. 1 GO). 2Den Vorsitz in der 
Versammlung führt der erste Bürgermeister oder ein von ihm 
bestellter Vertreter.

(2) Auf Antrag von Gemeindebürgern und Gemeindebürgerin-
nen nach Art. 18 Abs. 2 GO beruft der erste Bürgermeister dar-
über hinaus eine weitere Bürgerversammlung ein, die innerhalb 
von drei Monaten nach Eingang des Antrags bei der Gemeinde 
stattzufinden hat.

§ 14
Sonstige Geschäfte

Die Befugnisse des ersten Bürgermeisters, die außerhalb der 
Gemeindeordnung gesetzlich festgelegt sind (z. B. Wahrneh-
mung der standesamtlichen Geschäfte, Aufnahme von Nottes-
tamenten usw.), bleiben unberührt.

2. Stellvertretung

§ 15
Weitere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, weitere 

Stellvertretung, Aufgaben

(1) Der erste Bürgermeister wird im Fall der Verhinderung vom 
zweiten Bürgermeister oder von der zweiten Bürgermeisterin 
und, wenn dieser oder diese ebenfalls verhindert ist, vom dritten 
Bürgermeister oder der dritten Bürgermeisterin vertreten (Art. 
39 Abs. 1 Satz 1 GO).

(2) Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung des ersten, zweiten 
und dritten Bürgermeisters bestimmt der Gemeinderat aus sei-
ner Mitte gemäß Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GO eine weitere Stellver-
tretung bei Bedarf.

(3) Der Stellvertreter oder die Stellvertreterin übt im Verhinde-
rungsfall die gesamten gesetzlichen und geschäftsordnungsmä-
ßigen Befugnisse des ersten Bürgermeisters aus.

(4) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende 
Person aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen, insbeson-
dere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger Dienst-
enthebung oder persönlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, 
ihr Amt auszuüben. 2Ist die zu vertretende Person bei Abwesen-
heit gleichwohl dazu in der Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben 
und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall 
der Verhinderung nicht vor.

B. Der Geschäftsgang

I. Allgemeines

§ 16
Verantwortung für den Geschäftsgang

(1) 1Gemeinderat und erster Bürgermeister sorgen für den ord-
nungsgemäßen Gang der Geschäfte, insbesondere für den Voll-
zug der gesetzlichen Vorschriften im eigenen und im übertrage-
nen Wirkungskreis und für die Durchführung der gesetzmäßigen 
Anordnungen und Weisungen der Staatsbehörden. 2Sie schaf-
fen die dazu erforderlichen Einrichtungen (Art. 56 Abs. 2, Art. 59 
Abs. 1 GO).

c) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis 
zu einem Betrag von 6.000 €10) und über außerplanmä-
ßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 3.000 €11) im 
Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung 
gewährleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO),

d) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkun-
gen für die Gemeinde, insbesondere der Abschluss 
von Verträgen und sonstiger Rechtsgeschäfte sowie 
die Wahrnehmung von Rechten und Pflichten der 
Gemeinde, bis zu einem Betrag oder – falls dieser zum 
Zeitpunkt der Handlung oder des Unterlassens nicht 
feststeht – einer Wertgrenze oder einem geschätzten 
Auftragswert von 12.000 €12),

e) Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften, die ein-
zeln oder zusammen die ursprünglich vereinbarte Auf-
tragssumme um nicht mehr als 10 %, insgesamt jedoch 
nicht mehr als 6.000 €13) erhöhen,

f) die Gewährung von Zuschüssen, auch in der Form 
unentgeltlicher Nutzungsüberlassung von Räumen, an 
Vereine und Verbände bis zu einem Betrag von 1.200 
€14) je Einzelfall.

3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten:
a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich 

Abhilfeverfahren, die Abgabe von Prozesserklärungen 
einschließlich Klageerhebung, Einlegung von Rechts-
mitteln und Abschluss von Vergleichen sowie die Ertei-
lung des Mandats an einen Prozessbevollmächtigten 
oder eine Prozessbevollmächtigte, wenn die finanzielle 
Auswirkung auf die Gemeinde bzw., falls diese nicht 
bestimmbar, der Streitwert voraussichtlich 12.000 €15) 
nicht übersteigt und die Angelegenheit keine grundsätz-
liche Bedeutung hat,

b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskrei-
ses, soweit sie nicht dem Gemeinderat oder einem 
Ausschuss vorbehalten sind (§§ 2, 9), insbesondere 
Staats-angehörigkeits- und Personenstandswesen, 
Meldewesen, Wahlrecht und Statistik, Gesundheits- 
und Veterinärwesen, öffentliches Versicherungswesen, 
Lastenausgleich.

4. in Bauangelegenheiten:
a) die Abgabe der Erklärung der Gemeinde nach Art. 58 

Abs. 2 Nr. 5 bzw. die Mitteilung nach Art. 58 Abs. 3 
Satz 4 BayBO,

b) die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5 Satz 2 
BayBO,

c) die Stellungnahme nach Art. 64 Abs. 1 Satz 2 BayBO 
bzw. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 
nach § 36 BauGB und Art. 63 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 
BayBO für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 sowie 
für bauliche Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer 
Höhe bis zu 10 m
- im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 

30 Abs. 1 BauGB oder eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans nach § 30 Abs. 2 BauGB, soweit 
für das Vorhaben die Erteilung nur geringfügiger 
Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB 
erforderlich ist,16)

- innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts-
teils,

d) die Zulassung von isolierten Abweichungen im Sinne 
des Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayBO,

e) die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 Abs. 1 
Satz 3 BauGB bei Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts.

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von 
Wertgrenzen nach Abs. 2 der Zeitraum maßgeblich, für den 
die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht 
bestimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag anzusetzen.

(4) Soweit die Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 7 und Absatz 2 nicht 
unter Art. 37 Abs. 1 Satz 1 GO fallen, werden sie hiermit dem 
ersten Bürgermeister oder der ersten Bürgermeisterin gemäß 
Art. 37 Abs. 2 GO zur selbstständigen Erledigung übertragen.
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II. Vorbereitung der Sitzungen

§ 20
Einberufung

(1) 1Der erste Bürgermeister beruft die Gemeinderatssitzungen 
ein, wenn die Geschäftslage es erfordert oder wenn ein Vier-
tel der Gemeinderatsmitglieder es schriftlich oder elektronisch 
unter Bezeichnung des Beratungsgegenstandes beantragt (Art. 46 
Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO). 2Nach Beginn der Wahlzeit und im Fall 
des Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO beruft er die Gemeinderatssitzung 
so rechtzeitig ein, dass die Sitzung spätestens am 14. Tag nach 
Beginn der Wahlzeit oder nach Eingang des Verlangens bei ihm 
oder ihr stattfinden kann (Art. 46 Abs. 2 Satz 4 GO).

(2) 1Die Sitzungen finden im Sitzungssaal der Verwaltungsge-
meinschaft Oberneuching statt; sie beginnen in der Regel um 
19:30 Uhr. 2Regelmäßiger Sitzungstagfür Gemeinderatssitzun-
gen ist der Dienstag . 3In der Einladung (§ 22) kann im Einzelfall 
etwas anderes bestimmt werden.

§ 21
Tagesordnung

(1) 1Der erste Bürgermeister setzt die Tagesordnung fest. 
2Rechtzeitig eingegangene Anträge von Gemeinderatsmitglie-
dern setzt der erste Bürgermeister möglichst auf die Tages-
ordnung der nächsten Sitzung. 3Ist das nicht möglich, sind die 
Anträge in jedem Fall innerhalb von 3 Monaten auf die Tages-
ordnung einer Gemeinderatssitzung zu setzen. 4Eine materielle 
Vorprüfung findet nicht statt.

(2) 1In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände ein-
zeln und inhaltlich konkretisiert zu benennen, damit es den 
Gemeinderatsmitgliedern ermöglicht wird, sich auf die Behand-
lung der jeweiligen Gegenstände vorzubereiten. 2Soweit die 
Konkretisierungen schutzwürdige Daten enthalten, sollten diese 
den Gemeinderatsmitgliedern regelmäßig gesondert zur Verfü-
gung gestellt werden. 3Das gilt sowohl für öffentliche als auch 
für nichtöffentliche Gemeinderatssitzungen.

(3) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter 
Angabe von Ort und Zeit der Sitzung spätestens am 3. Tag 
vor der Sitzung ortsüblich bekannt zu machen (Art. 52 Abs. 1 
GO). 2Die Tagesordnung nichtöffentlicher Sitzungen wird nicht 
bekannt gemacht.

(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentli-
chen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt werden.

§ 22
Form und Frist für die Einladung

Schriftliche oder elektronische Ladung, Einsatz eines Ratsinfor-
mationssystems

(1) 1Die Gemeinderatsmitglieder werden schriftlich unter Beifü-
gung der Tagesordnung oder mit ihrem Einverständnis elektro-
nisch17) zu den Sitzungen eingeladen. 2Im Falle einer elektroni-
schen Einladung werden der Sitzungstermin und der Sitzungsort 
durch eine E-Mail und die Tagesordnung durch einen mit dieser 
E-Mail versandten Link auf ein in einem technisch individuell 
gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Ratsinformations-
system)18) eingestelltes und abrufbares Dokument mitgeteilt. 
3Die Tagesordnung kann bis spätestens zum Ablauf des 3. 
Tages vor der Sitzung ergänzt werden.

(2) Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesordnung 
zu, wenn die E-Mail nach Absatz 1 Satz 2 im elektronischen 
Briefkasten des Empfängers oder bei seinem Provider abruf-
bar eingegangen und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu 
rechnen ist.

(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere 
Beschlussvorlagen, beigefügt werden, wenn und soweit das 
sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit sowie 
des Datenschutzes nicht entgegenstehen. 2Die weiteren Unter-
lagen können schriftlich oder elektronisch im Ratsinformations-
system im Sinne von Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung gestellt 

(2) 1Eingaben und Beschwerden der Gemeindeeinwohner an 
den Gemeinderat (Art. 56 Abs. 3 GO) werden durch die Ver-
waltung vorbehandelt und sodann dem Gemeinderat oder dem 
zuständigen beschließenden Ausschuss vorgelegt. 2Eingaben, 
die in den Zuständigkeitsbereich des ersten Bürgermeisters 
fallen, erledigt dieser in eigener Zuständigkeit; in bedeutenden 
Angelegenheiten unterrichtet er den Gemeinderat.

§ 17
Sitzungen, Beschlussfähigkeit

(1) 1Der Gemeinderat beschließt in Sitzungen (Art. 47 Abs. 
1 GO). 2Eine Beschlussfassung durch mündliche Befragung 
außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist ausge-
schlossen.

(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglie-
der ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglie-
der anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 47 Abs. 2 GO).
(3) 1Wird der Gemeinderat wegen Beschlussunfähigkeit in einer 
früheren Sitzung infolge einer nicht ausreichenden Zahl anwe-
sender Mitglieder zum zweiten Mal zur Verhandlung über den-
selben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 2Bei der zweiten 
Einladung muss auf diese Bestimmung hingewiesen werden 
(Art. 47 Abs. 3 GO).

§ 18
Öffentliche Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich, soweit nicht 
Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berech-
tigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 52 Abs. 2 GO).

(2) 1Die öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats sind allge-
mein zugänglich, soweit der für die Zuhörerschaft bestimmte 
Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine angemessene 
Zahl von Plätzen freizuhalten. 3Ton- und Bildaufnahmen jeder 
Art bedürfen der Zustimmung des oder der Vorsitzenden und 
des Gemeinderats; sie sind auf Verlangen eines einzelnen 
Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. 4Ton- und 
Bildaufnahmen von Gemeindebediensteten und sonstigen Sit-
zungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung zulässig.

(3) Zuhörende, welche die Ordnung der Sitzung stören, können 
durch den Vorsitzenden aus dem Sitzungssaal gewiesen wer-
den (Art. 53 Abs. 1 GO).

§ 19
Nichtöffentliche Sitzungen

(1) 1In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt:

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen,
2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten,
3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis 

unterliegen.
2Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt:

1. Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren 
nichtöffentliche Behandlung im Einzelfall von der Aufsichts-
behörde verfügt ist,

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch 
Gesetz vorgeschrieben oder nach der Natur der Sache 
erforderlich ist.

(2) 1Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch 
Beschluss Personen, die dem Gemeinderat nicht angehö-
ren, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für die 
Behandlung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich 
ist. 2Diese Personen sollen zur Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 
1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz verpflichtet werden.

(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt 
der erste Bürgermeister der Öffentlichkeit bekannt, sobald 
die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 
Abs. 3 GO).
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1. Bürgermeister 
Thomas Bartl CSU

2. Bürgermeister  
Martin Bichlmaier SPD

3. Bürgermeister  
Manfred Mittermaier FWG

Josef Bartl FWG

Beatrix Ertl CSU

Florian Hainz SPD 

Otto Hainz SPD 

Martin Bauer CSU

Martin Schwarzenbeck CSU

Markus Reicheneder FWG 

Robert Riexinger CSU 

Markus Sedlmeir ÜWG

Christian Steiner WGN

Markus Hermansdorfer WGN 

Markus Lanzl FWG

Neue Gemeinderäte der Gemeinden Neuching            und Ottenhofen
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1. Bürgermeisterin  
Nicole Schley SPD

2. Bürgermeister  
Dieter Effkemann FWO

Renate Bertram SPD  
(Parteifrei)

Dr. Dieter Heckel FWO

Evelyn Rosenberger SPD 
(Parteifrei)

Andreas Lippacher FWO 

Sebastian Weber CSU 

Verena Stadler CSU

Stefan Herbasch SPD (Bünd-
nis 90/Die Grünen)

Dr. Laura Bidinger FWO 

Siegfried Heuwieser CSU 

Alfred Greckl FWO

Stefan Reischl CSU

Neue Gemeinderäte der Gemeinden Neuching            und Ottenhofen
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(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung des Vorsitzen-
den oder auf Beschluss des Gemeinderats Sachverständige 
zugezogen und gutachtlich gehört werden. 2Entsprechendes gilt 
für sonstige sachkundige Personen.

§ 26
Beratung der Sitzungsgegenstände

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vor-
trag der Sachverständigen, eröffnet der oder die Vorsitzende 
die Beratung.

(2) 1Mitglieder des Gemeinderats, die nach den Umständen 
annehmen müssen, von der Beratung und Abstimmung zu einem 
bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen persönlicher Beteili-
gung (Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben dies vor 
Beginn der Beratung dem Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 
2Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte dieser Art während der 
Beratung erkennbar werden. 3Das wegen persönlicher Beteiligung 
ausgeschlossene Mitglied hat während der Beratung und Abstim-
mung seinen Platz am Beratungstisch zu verlassen; es kann bei 
öffentlicher Sitzung im Zuhörerraum Platz nehmen, bei nichtöffent-
licher Sitzung verlässt es den Raum.

(3) 1Sitzungsteilnehmer dürfen das Wort nur ergreifen, wenn es 
ihnen von dem Vorsitzenden erteilt wird. 2Der Vorsitzende erteilt 
das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen. 3Bei gleich-
zeitiger Wortmeldung entscheidet der Vorsitzende über die Rei-
henfolge. 4Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das 
Wort außer der Reihe sofort zu erteilen. 5Zuhörenden kann das 
Wort nicht erteilt werden.

(4) 1Redner und Rednerinnen sprechen von ihrem Platz aus; sie 
richten ihre Rede an den Gemeinderat. 2Die Redebeiträge müs-
sen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt beziehen.

(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig:

1. Anträge zur Geschäftsordnung,
2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurück-

ziehung des zu beratenden Antrags.
2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; 
eine Beratung zur Sache selbst findet insoweit nicht statt.

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Bera-
tung von dem Vorsitzenden geschlossen.

(7) 1Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln zu Redebeiträ-
gen ruft der Vorsitzende zur Ordnung und macht die betreffende 
Person auf den Verstoß aufmerksam. 2Bei weiteren Verstößen 
kann der Vorsitzende ihr das Wort entziehen.

(8) 1Mitglieder des Gemeinderats, die die Ordnung fortgesetzt 
erheblich stören, kann der Vorsitzende mit Zustimmung des 
Gemeinderats von der Sitzung ausschließen. ²Über den Aus-
schluss von weiteren Sitzungen entscheidet der Gemeinderat 
(Art. 53 Abs. 2 GO).

(9) 1Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufhe-
ben, falls Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal auf andere Weise 
nicht wiederhergestellt werden können. 2Eine unterbrochene 
Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzuführen; einer 
neuerlichen Einladung hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung 
ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbro-
chen wurde. 4Der Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung 
bekannt.

§ 27
Abstimmung

(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines 
Antrags auf „Schluss der Beratung“ schließt der Vorsitzende die 
Beratung und lässt über den Beratungsgegenstand abstimmen. 
2Er vergewissert sich zuvor, ob die Beschlussfähigkeit (§ 17 
Abs. 2 und 3) gegeben ist.

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie 
in der nachstehenden Reihenfolge abgestimmt:

werden. 3Hat das Gemeinderatsmitglied sein Einverständnis zur 
elektronischen Ladung erklärt, werden die weiteren Unterlagen 
grundsätzlich nur elektronisch bereitgestellt.

(4) 1Die Ladungsfrist beträgt sieben Tage; sie kann in dringen-
den Fällen auf 3 Tage verkürzt werden. 2Der Sitzungstag und 
der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berechnung 
der Frist nicht mitgerechnet.

§ 23
Anträge19)

Schriftliche oder elektronische Anträge

(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, 
sind schriftlich oder elektronisch zu stellen und ausreichend zu 
begründen. 2Bei elektronischer Übermittlung sind Geheimhal-
tungsinteressen und der Datenschutz zu beachten; schutzwür-
dige Daten sind durch De-Mail oder in verschlüsselter Form zu 
übermitteln. 3Anträge sollen spätestens am 14 Tag vor der Sit-
zung beim ersten Bürgermeister eingereicht werden. 4Soweit ein 
Antrag mit Ausgaben verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht 
vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag enthalten.

(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder wäh-
rend der Sitzung gestellte Anträge können nachträglich in die 
Tagesordnung aufgenommen werden, wenn

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Gemeinderat der 
Behandlung mehrheitlich zustimmt oder

2. sämtliche Mitglieder des Gemeinderats anwesend sind und 
kein Mitglied der Behandlung widerspricht.

(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z. B. Nichtbefassungsan-
träge, Zurückziehung eines Antrags u. ä., oder einfache Sach-
anträge, z. B. Änderungsanträge, können auch während der Sit-
zung und ohne Beachtung der Form gestellt werden.

III. Sitzungsverlauf

§ 24
Eröffnung der Sitzung

(1) 1Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Er stellt die ord-
nungsgemäße Ladung der Gemeinderatsmitglieder sowie die 
Beschlussfähigkeit des Gemeinderats fest und erkundigt sich 
nach Einwänden gegen die Tagesordnung. ³Ferner lässt er über 
die Genehmigung der Niederschrift über die vorangegangene 
öffentliche Sitzung, falls sie mit der Einladung verschickt wurde, 
abstimmen.

(2) 1Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentli-
che Sitzung wird zu Sitzungsbeginn verlesen. 2Wenn bis zum 
Schluss der Sitzung keine Einwendungen erhoben werden, so 
gilt die Niederschrift als vom Gemeinderat gemäß Art. 54 Abs. 2 
GO genehmigt.

§ 25
Eintritt in die Tagesordnung

(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der 
Tagesordnung festgelegten Reihenfolge behandelt. 2Die Rei-
henfolge kann durch Beschluss geändert werden.

(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung 
behandelt werden (§ 19), so wird darüber vorweg unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden (Art. 52 Abs. 
2 Satz 2 GO). 2Wird von vornherein zu einer nichtöffentlichen 
Sitzung eingeladen, gilt die Behandlung in nichtöffentlicher 
Sitzung als gebilligt, wenn und soweit nicht der Gemeinderat 
anders entscheidet.

(3) 1Der Vorsitzende oder eine von ihm mit der Berichterstattung 
beauftragte Person trägt den Sachverhalt der einzelnen Tages-
ordnungspunkte vor und erläutert ihn. 2Anstelle des mündlichen 
Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden.

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss behan-
delt worden sind, ist der Beschluss des Ausschusses bekannt 
zu geben.
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über solche Gegenstände richten, die in die Zuständigkeit des 
Gemeinderats fallen und nicht auf der Tagesordnung stehen. 
2Nach Möglichkeit sollen der Vorsitzende oder anwesende 
Gemeindebedienstete solche Anfragen sofort beantworten. 3Ist 
das nicht möglich, so werden sie in der nächsten Sitzung oder 
schriftlich beantwortet. 4Eine Aussprache über Anfragen findet 
in der Sitzung grundsätzlich nicht statt.

§ 30
Beendigung der Sitzung

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen 
schließt der Vorsitzende die Sitzung. Die Sitzung ist spätestens 
um 23:00 Uhr zu Ende.

IV. Sitzungsniederschrift

§ 31
Form und Inhalt

(1) 1Über die Sitzungen des Gemeinderats werden Niederschrif-
ten gefertigt, deren Inhalt sich nach Art. 54 Abs. 1 GO richtet. 
2Die Niederschriften werden getrennt nach öffentlichen und 
nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten geführt. 3Niederschrif-
ten sind jahrgangsweise zu binden.
(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können 
Tonaufnahmen gefertigt werden. 2Der Tonträger ist unverzüg-
lich nach Genehmigung der Niederschrift zu löschen und darf 
Außenstehenden nicht zugänglich gemacht werden.
(3) 1Ist ein Mitglied des Gemeinderats bei einer Beschlussfas-
sung abwesend, so ist dies in der Niederschrift besonders zu 
vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der Nieder-
schrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 
Satz 3 GO).
(4) Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und von dem 
Schriftführer oder der Schriftführerin zu unterzeichnen und vom 
Gemeinderat zu genehmigen (Art. 54 Abs. 2 GO).
(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt.

§ 32
Einsichtnahme und Abschrifterteilung20)

(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle 
Gemeindebürger und Gemeindebürgerinnen Einsicht nehmen; 
dasselbe gilt für auswärts wohnende Personen hinsichtlich ihres 
Grundbesitzes oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im 
Gemeindegebiet (Art. 54 Abs. 3 Satz 2 GO).

(2) 1Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die Nieder-
schriften über öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen ein-
sehen und sich Abschriften der in öffentlicher Sitzung gefass-
ten Beschlüsse erteilen lassen (Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 
2Abschriften von Beschlüssen, die in nichtöffentlicher Sitzung 
gefasst wurden, können sie verlangen, wenn die Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 i.V.m. Art. 54 
Abs. 3 Satz 1 GO).

(3) 1Niederschriften über öffentliche Sitzungen können den 
Gemeinderatsmitgliedern im Ratsinformationssystem zur Verfü-
gung gestellt werden. 2Gleiches gilt für Beschlüsse, die in nicht-
öffentlicher Sitzung gefasst wurden, wenn die Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften früherer 
Wahlzeiten.

(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Gemein-
deratsmitglieder jederzeit die Berichte über die Prüfungen ein-
sehen (Art. 102 Abs. 4 GO); Abschriften werden nicht erteilt.

V. Geschäftsgang der Ausschüsse

§ 33
Anwendbare Bestimmungen

(1) 1Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die §§ 16 
bis 30 sinngemäß. 2 Gemeinderatsmitglieder, die einem Aus-
schuss nicht angehören, erhalten die Ladungen zu den Sitzun-
gen nebst Tagesordnung nachrichtlich.

1. Anträge zur Geschäftsordnung,
2. Anträge, die mit dem Beschluss eines Ausschusses über-

einstimmen; über sie ist vor allen anderen Anträgen zum 
gleichen Beratungsgegenstand abzustimmen,

3. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraus-
sichtlich einen größeren Aufwand erfordern oder einschnei-
dendere Maßnahmen zum Gegenstand haben,

4. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der 
spätere Antrag nicht unter die Nrn. 1 bis 3 fällt.

(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abge-
stimmt. 2Über einzelne Teile eines Antrags wird getrennt abge-
stimmt, wenn dies beschlossen wird oder der Vorsitzende eine 
Teilung vornimmt.

(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Der 
Vorsitzende formuliert die zur Abstimmung anstehende Frage 
so, dass sie mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann. 
3Grundsätzlich wird in der Reihenfolge „ja“ - „nein“ abgestimmt.

(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handauf-
heben oder auf Beschluss des Gemeinderats durch namentliche 
Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst, 
soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrie-
ben ist. 2Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 
Abs. 1 GO); wird dadurch ein ausnahmsweise negativ formulier-
ter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die Beschlussfassung 
über das Gegenteil. 3Kein Mitglied des Gemeinderats darf sich 
der Stimme enthalten (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO).

(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzen-
den zu zählen. 2Das Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach 
der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist festzustellen, ob 
der Antrag angenommen oder abgelehnt ist.

(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann 
in derselben Sitzung die Beratung und Abstimmung nicht noch-
mals aufgenommen werden, wenn nicht alle Mitglieder, die an 
der Abstimmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung 
einverstanden sind. 2In einer späteren Sitzung kann, soweit 
gesetzlich nichts anderes vorgesehen, ein bereits zur Abstim-
mung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann 
erneut behandelt werden, wenn neue Tatsachen oder neue 
gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der Beratungsgegen-
stand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde.

§ 28
Wahlen

(1) Für Entscheidungen des Gemeinderats, die in der Gemein-
deordnung oder in anderen Rechtsvorschriften als Wahlen 
bezeichnet werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit in anderen 
Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzet-
teln vorgenommen. 2Ungültig sind insbesondere Neinstimmen, 
leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des 
Gewählten nicht eindeutig ersehen lassen oder aufgrund von 
Kennzeichen oder ähnlichem das Wahlgeheimnis verletzen 
können.

(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gül-
tigen Stimmen erhält. 2Ist mindestens die Hälfte der abgege-
benen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. 3Ist die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält niemand 
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, findet 
Stichwahl unter den beiden sich bewerbenden Personen mit 
den höchsten Stimmenzahlen statt. 4Haben im ersten Wahl-
gang mehr als zwei Personen die gleiche höchste Stimmenzahl, 
wird die Wahl wiederholt. 5Haben mehrere Personen die gleiche 
zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet das Los darüber, wer 
von ihnen in die Stichwahl kommt. 6Bei Stimmengleichheit in der 
Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los.

§ 29
Anfragen

1Die Gemeinderatsmitglieder können in jeder Sitzung nach 
Erledigung der Tagesordnung an den Vorsitzenden Anfragen 
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8) Vorschlag: bis zu einem Jahr wie Fußnote 9, über einem Jahr 
50 % davon.
9) Vorschlag: 50 % von Fußnote 5.
10) Vorschlag: 50 % von Fußnote 5.
11) Vorschlag: 25 % von Fußnote 5.
12) Vorschlag: wie Fußnote 5.
13) Vorschlag: 50 % von Fußnote 5.
14) Vorschlag: 10 % von Fußnote 5 im Einzelfall.
15) Vorschlag: wie Fußnote 5.
16) Kriterien für die „Geringfügigkeit“ können ggf. unter Berück-
sichtigung der jeweiligen örtlichen Verhältnisse und der Festset-
zung des betreffenden Bebauungsplans entwickelt werden.
17) Vgl. § 4 Abs. 3.
18) Vgl. dazu das Muster „Datenschutzbelehrung Ratsinformati-
onssystem“.
19) Diese Regelung ist auf § 25 abzustimmen.
20) Absatz 3 ist auf § 25 abzustimmen.

Ottenhofen AMTLICH 

Die Bürgermeisterin 
informiert

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

am 5. Mai fand die konstituierende Sitzung des Gemeinderats 
statt. Zunächst einmal möchte ich Dieter Effkemann ganz 
herzlich gratulieren, den der neue Gemeinderat wieder zum 2. 
Bürgermeister gewählt hat. Wir haben in den letzten sechs Jah-
ren gemeinsam mit Georg Lippacher (bisher 3. Bürgermeister) 
sehr gut zusammengearbeitet und werden das auch in dieser 
Amtszeit so fortsetzen. Das Gremium hat entschieden, dass wir 
jetzt, da ich im Hauptamt Bürgermeisterin bin, keinen 3. Bürger-
meister mehr brauchen.
Die Ausschüsse sind wir folgt besetzt:
Bau- und Umweltausschuss: Dr. Laura Bidinger, Alfred 
Greckl, Andreas Lippacher, Renate Bertram, Verena Stadler, 
Siegfried Heuwieser.
Finanzausschuss: Stefan Reischl, Dieter Effkemann, Dr. Die-
ter Heckel, Stefan Herbasch.
Rechnungsprüfungsausschuss: Evelyn Rosenberger, Sieg-
fried Heuwieser, Dr. Dieter Heckel.
VG-Räte sind Dr. Dieter Heckel und Sebastian Weber.
Referenten:
Jugend und Familie: Renate Bertram
Sport: Alfred Greckl
Senioren und Soziales: Stefan Herbasch (mit Andrea Börner 
als Seniorenbeauftragte der Gemeinde im Team)
Neu Umwelt: Evelyn Rosenberger und Stefan Herbasch im 
Team

Die beiden neuen Umweltreferenten sollen Ideen entwickeln, 
was wir als Gemeinde noch tun können, was vielleicht auch 
jeder Einzelne tun kann, um einen Beitrag zu einer besseren 
Umwelt zu leisten. Dazu finden auch landkreisweite Treffen 
statt, die dem Austausch und gemeinsamen Aktionen dienen 
sollen.
Herzlichst, Ihre
Nicole Schley

(2) 1Mitglieder des Gemeinderats können in der Sitzung eines 
Ausschusses, dem sie nicht angehören, nur als Zuhörende 
anwesend sein. 2Berät ein Ausschuss über den Antrag eines 
Gemeinderatsmitglieds, das diesem Ausschuss nicht angehört, 
so gibt der Ausschuss ihm Gelegenheit, seinen Antrag mündlich 
zu begründen. 3Satz 1 und 2 gelten für öffentliche und nichtöf-
fentliche Sitzungen.

VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen

§ 34
Art der Bekanntmachung

(1) Satzungen und Verordnungen werden durch Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Gemeinde amtlich bekannt gemacht.

(2) Die Bekanntmachung der öffentlichen Sitzung des Gemein-
derates erfolgt aufgrund Art. 52 Abs. 1 GO durch Anschlag 
in den Gemeindetafeln nach Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 bekannt 
gemacht.
(3) Die Gemeinde unterhält folgende Gemeindetafeln:
1.
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching, 
St.-Martin-Str. 9,Oberneuching
2.
Kirchenstraße Niederneuching, Nähe Anwesen Kirchenstraße 
1, Niederneuching

C. Schlussbestimmungen

§ 35
Änderung der Geschäftsordnung

Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss des 
Gemeinderats geändert werden.

§ 36
Verteilung der Geschäftsordnung

1Jedem Mitglied des Gemeinderats ist ein Exemplar der 
Geschäftsordnung auszuhändigen. 2Im Übrigen liegt die 
Geschäftsordnung zur allgemeinen Einsicht in der Verwaltung 
der Gemeinde auf.

§ 37
Inkrafttreten

1Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 06.05.2020 in 
Kraft. ²Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 07.05.2014 
außer Kraft.

Neuching, den 06.05.2020
Thomas Bartl
1. Bürgermeister
1) Diese Regelung ist auf § 9 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b abzustim-
men.
2) Die im Rahmen der Mandatsausübung anfallenden Kosten 
für den Umgang mit elektronischen Dokumenten (Beschaffung 
eines Empfangsgeräts, Fertigung von Ausdrucken u.a.) und 
deren Schutz können z.B. über eine monatliche IT-Pauschale 
abgegolten werden.
3) Vgl. das Muster „Zugangseröffnung für die elektronische Kom-
munikation“. Die Regelung des § 4 Abs. 3 kann entfallen, wenn 
die Ladung zur Gemeinderatssitzung, der Versand der Sit-
zungsunterlagen und die Antragstellung ausschließlich schrift-
lich (nach § 25 Variante 4, § 26 Variante 1) erfolgen und Nieder-
schriften über öffentliche Sitzungen nicht elektronisch (vgl. § 35 
Abs. 3) übermittelt werden sollen.
4) Vorschlag: 3 Mitglieder.
5) Es wird vorgeschlagen, je nach Größe der Gemeinde 4 bis 5 
€ je Einwohner und Einwohnerin festzusetzen. Es handelt sich 
jeweils um Bruttobeträge. 2785 Einwohner aktuell – gerechnet 
mit 2800! (14.000 Euro)
6) Vorschlag: 10 % von Fußnote 5.
7) Vorschlag: 50 % von Fußnote 5.
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c) den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus dem Vor-
sitzenden und drei ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern.

(2) 1Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a und b genannten 
Ausschüssen führt die erste Bürgermeisterin. 2Der zweite Bür-
germeister führt den Vorsitz im Rechnunsprüfungsausschuss.

(3) 1Der Finanzausschuss ist vorberatend tätig, soweit der 
Gemeinderat selbst zur Entscheidung zuständig ist. 2Der Bau- 
und Umweltausschuss ist beschließend tätig, soweit ihm vom 
Gemeinderat in der Geschäftsordnung die Aufgaben übertragen 
wurden.

(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt 
sich aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzli-
che Bestimmungen festgelegt ist.

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;

Entschädigung

(1) 1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglie-
der erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und 
Entscheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. 
2Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwal-
tungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift 
der Geschäftsordnung übertragen.

(2) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre 
Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 30 € für die 
notwendige Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats oder 
eines Ausschusses.

(3) 1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmer sind, haben 
außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienst-
ausfalls. 2Selbstständig Tätige erhalten eine Pauschalentschä-
digung von 10€ je volle Stunde für den Verdienstausfall, der 
durch Zeitversäumnis ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. 
3Sonstige Gemeinderatsmitglieder, denen im beruflichen oder 
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur 
durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruch-
nahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine 
Pauschalentschädigung von 10 € je volle Stunde. 4Die Ersatz-
leistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag gewährt.

(4) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für 
auswärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den 
Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes.

§ 4
Erster Bürgermeister

Die erste Bürgermeisterin ist Beamtin auf Zeit.

§ 5
Weitere Bürgermeister

Der zweite Bürgermeister ist Ehrenbeamter.

§
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.05.2020 in Kraft. 
2Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen des örtli-
chen Gemeindeverfassungsrechts vom 15.10.2019 außer Kraft.
Ottenhofen, 05.05.2020
Nicole Schley
Erste Bürgermeisterin

Bebauungsplan „Herdweg - 
nördlich der Isener Straße / 
“Bebauungsplan „Herdweg - 
südlich der Isener Straße“

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Herdweg 
- nördlich der Isener Straße“ und „Herweg - südlich der Isener 
Straße“ wird für die Behandlung der Natur- und Umweltbelange 
eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Grünordnung und 
ein Umweltbericht erstellt.
Hierfür erfolgt eine Bestandserfassung, die bei entsprechender 
Witterung voraussichtlich am Freitag, den 22.05.2020 durch 
eine Mitarbeiterin des Büros „Team Umwelt Landschaft“ durch-
geführt wird.
Private Grundstücke werden also begutachtet, müssen aber 
nicht zwingend betreten werden.

Bekanntmachung
der „Satzung zur Regelungen von Fragen 
des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts“

vom 05.05.2020

Der Gemeinderat Ottenhofen hat in seiner öffentlichen Gemein-
deratsitzung vom 05.05.2020 die nachstehend abgedruckte 
„Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindever-
fassungsrechts“ beschlossen. Diese Satzung wird hiermit amt-
lich bekannt gemacht. Die Satzung liegt ab Veröffentlichung in 
der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching, St.-Martin-Str. 9, 
85467 Oberneuching, Zimmer 7 öffentlich aus und kann dort 
während der allgemeinen Dienststunden von jedermann einge-
sehen werden. Zudem ist die Satzung auf der Homepage der 
Verwaltungsgemeinschaft unter www.vg-oberneuching.de -> 
Verwaltung -> Infos A - Z -> Buchstabe S jederzeit öffentlich 
einzusehen.

„Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemein-
deverfassungsrechts“

vom 05.05.2020

Aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) für 
den Freistaat Bayern erlässt die Gemeinde Ottenhofen folgende 
„Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindever-
fassungsrechts“

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen
Gemeindeverfassungsrechts

Die Gemeinde Ottenhofen

erlässt aufgrund der Art. 20 a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 
32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 103 
der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 
796, BayRS 2020-1-1-II, zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVl. S. 737), folgende Sat-
zung:

§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus der hauptamtlichen ersten Bür-
germeisterin (§ 4) und zwölf ehrenamtlichen Mitgliedern (§ 3).

§ 2
Ausschüsse

(1) Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung 
seiner Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

a) den Finanzausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und 
vier ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern,
b) den Bau- und Umweltausschuss, bestehend aus dem Vorsit-
zenden und sechs ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern,
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II. Vorbereitung der Sitzungen

§ 21 Einberufung
§ 22 Tagesordnung
§ 23 Form und Frist für die Einladung
§ 24 Anträge

III. Sitzungsverlauf

§ 25 Eröffnung der Sitzung
§ 26 Eintritt in die Tagesordnung
§ 27 Beratung der Sitzungsgegenstände
§ 28 Abstimmung
§ 29 Wahlen
§ 30 Anfragen
§ 31 Beendigung der Sitzung

IV. Sitzungsniederschrift
§ 32 Form und Inhalt
§ 33 Einsichtnahme und Abschrifterteilung

V. Geschäftsgang der Ausschüsse

§ 34 Anwendbare Bestimmungen

VI. Bekanntmachung von Satzungen und 
Verordnungen
§ 35 Art der Bekanntmachung

C. Schlussbestimmungen.
§ 36 Änderung der Geschäftsordnung
§ 37 Verteilung der Geschäftsordnung
§ 38 Inkrafttreten

Der Gemeinderat Ottenhofen gibt sich aufgrund des Art. 45 Abs. 
1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 
796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737), folgende

Geschäftsordnung:

A. Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben

I. Der Gemeinderat

§ 1
Zuständigkeit im Allgemeinen

(1) Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten 
des eigenen und des übertragenen Wirkungskreises, soweit 
sie nicht ausdrücklich beschließenden Ausschüssen übertra-
gen sind oder aufgrund Gesetz bzw. Übertragung durch den 
Gemeinderat in die Zuständigkeit der ersten Bürgermeisterin 
fallen.

(2) 1Der Gemeinderat überträgt die in § 7 genannten Angele-
genheiten vorberatenden Ausschüssen zur Vorbereitung der 
Gemeinderatsentscheidungen und die in § 8 genannten Ange-
legenheiten beschließenden Ausschüssen zur selbstständigen 
Erledigung. 2Er kann sich die Behandlung und Entscheidung im 
Einzelfall vorbehalten, wenn das die Bedeutung der Angelegen-
heit erfordert.

§ 2
Aufgabenbereich des Gemeinderats

Der Gemeinderat ist insbesondere für folgende Angelegenhei-
ten zuständig:

1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsände-
rungen der Gemeinde und zu Änderungen des Namens 
der Gemeinde oder eines Gemeindeteils (Art. 2 und 11 
GO),

Bekanntmachung
der „Geschäftsordnung für den 
Gemeinderat Ottenhofen“
vom 05.05.2020

Der Gemeinderat Ottenhofen hat in seiner öffentlichen Gemein-
deratssitzung vom 05.05.2020 die nachstehend abgedruckte 
„Geschäftsordnung für den Gemeinderat Ottenhofen“ beschlos-
sen. Diese Geschäftsordnung wird hiermit bekannt gegeben. 
Die Geschäftsordnung liegt ab Veröffentlichung in der Verwal-
tungsgemeinschaft Oberneuching, St. Martin-Str. 9, 85467 
Oberneuching, Zimmer 7 öffentlich aus und kann dort während 
der allgemeinen Dienststunden von jedermann eingesehen wer-
den. Zudem ist die Geschäftsordnung auf der Homepage der 
Verwaltungsgemeinschaft unter www.vg-oberneuching.de -> 
Infos A- Z
-> Buchstabe G jederzeit öffentlich einzusehen.

„Geschäftsordnung
für den Gemeinderat Ottenhofen (GeschO)“

vom 05.05.2020

Aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) für 
den Freistaat Bayern erlässt die Gemeinde Ottenhofen folgende 
„Geschäftsordnung für den Gemeinderat Ottenhofen (GeschO)“

Geschäftsordnung
des Gemeinderats Ottenhofen
(Geschäftsordnung – GeschO)

Inhaltsverzeichnis
A. Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben

I. Der Gemeinderat
§ 1 Zuständigkeit im Allgemeinen
§ 2 Aufgabenbereich des Gemeinderats

II. Die Gemeinderatsmitglieder
§ 3 Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinderats-
mitglieder, Befugnisse
§ 4 Umgang mit Dokumenten und elektronischen 
Medien
§ 5 Fraktionen, Ausschussgemeinschaften

III. Die Ausschüsse
1. Allgemeines

§ 6 Bildung, Vorsitz, Auflösung
2. Aufgaben der Ausschüsse

§ 7 Vorberatende Ausschüsse
§ 8 BeschließendeAusschüsse
§ 9 Rechnungsprüfungsausschuss

IV. Die erste Bürgermeisterin
1. Aufgaben

§ 10 Vorsitz im Gemeinderat
§ 11 Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines
§ 12 Einzelne Aufgaben
§ 13 Vertretung der Gemeinde nach außen
§ 14 Abhalten von Bürgerversammlungen
§ 15 Sonstige Geschäfte

2. Stellvertretung
§ 16 Weitere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, 
weitere Stellvertretung, Aufgaben

B. Der Geschäftsgang

I. Allgemeines
§ 17 Verantwortung für den Geschäftsgang
§ 18 Sitzungen, Beschlussfähigkeit
§ 19 Öffentliche Sitzungen
§ 20 Nichtöffentliche Sitzungen
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24. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung von 
Vertretern der Gemeinde in andere Organisationen und 
Einrichtungen,

25. die Beschlussfassung über die Vereinbarung einer kom-
munalen Partnerschaft,

26. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlich ver-
walteter Stiftungen, insbesondere Änderungen des Stif-
tungszwecks,

27. die Angelegenheiten der Sparkassen, soweit die 
Gemeinde als Träger zur Mitwirkung betroffen ist.

II. Die Gemeinderatsmitglieder

§ 3
Rechtsstellung der ehrenamtlichen 

Gemeinderatsmitglieder, Befugnisse

(1) Gemeinderatsmitglieder üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, 
nur durch die Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten 
Überzeugung aus und sind an Aufträge nicht gebunden.

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Gemeinderatsmitglie-
der (Teilnahmepflicht, Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht, 
Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen persönlicher Betei-
ligung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, 
Niederlegung und Verlust des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, 
Art. 20 Abs. 1 bis 3, Art. 56a, Art. 49, 50, 48 Abs. 3 GO sowie 
Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz.

(3) Der Gemeinderat kann zur Vorbereitung seiner Entscheidun-
gen durch besonderen Beschluss einzelnen seiner Mitglieder 
bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur Bearbeitung zuteilen 
und sie insoweit mit der Überwachung der gemeindlichen Ver-
waltungstätigkeit betrauen (Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 
3 GO).

(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Gemein-
deratsmitglieder nur berechtigt, soweit ihnen die erste Bürger-
meisterin im Rahmen der Geschäftsverteilung nach Anhörung 
der weiteren Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen einzelne 
Befugnisse (§§ 12 bis 16) überträgt (Art. 39 Abs. 2 GO).

(5) 1Gemeinderatsmitglieder, die eine Tätigkeit nach Absatz 3 
oder 4 ausüben, haben ein Recht auf Akteneinsicht innerhalb 
ihres Aufgabenbereichs. 2Zur Vorbereitung von Tagesord-
nungspunkten der nächsten Sitzung erhält jedes Gemeinde-
ratsmitglied nach vorheriger Terminvereinbarung das Recht zur 
Einsicht in die entscheidungserheblichen Unterlagen, sofern 
Gründe der Geheimhaltung nicht entgegenstehen. 3Im Übrigen 
haben Gemeinderatsmitglieder ein Recht auf Akteneinsicht, 
wenn sie vom Gemeinderat durch Beschluss mit der Einsicht-
nahme beauftragt werden. 4Das Verlangen zur Akteneinsicht ist 
gegenüber der ersten Bürgermeisterin geltend zu machen.

§ 4
Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien1)

(1) 1Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und 
elektronische Dokumente, insbesondere Sitzungsunterlagen, 
sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter 
entzogen sind. 2Im Umgang mit solchen Dokumenten beachten 
die Gemeinderatsmitglieder Geheimhaltungsinteressen und den 
Datenschutz. 3Werden diese Dokumente für die Tätigkeit als 
Gemeinderatsmitglied nicht mehr benötigt, sind sie zurückzuge-
ben oder datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen.

(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Ver-
waltung für den Gemeinderat. 2Eine Veröffentlichung der 
Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen durch 
Gemeinderatsmitglieder ist nur zulässig, wenn die erste Bür-
germeisterin und der Gemeinderat unter Berücksichtigung des 
Datenschutzes zugestimmt haben und die Unterlagen nur Tat-
sachen enthalten, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 3Die Veröffentlichung von 
Beschlussvorlagen und weiteren Sitzungsunterlagen zu nichtöf-
fentlichen Sitzungen ist nicht zulässig.

2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die Ver-
leihung und die Aberkennung des Ehrenbürgerrechts 
(Art. 16 GO),

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschüsse 
sowie die Zuteilung der Aufgaben an diese (Art. 32, 33 
GO),

4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende Angelegen-
heiten nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 GO,

5. die Verteilung der Geschäfte unter den Gemeinderats-
mitgliedern (Art. 46 Abs. 1 Satz 2 GO),

6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO),
7. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren 

Erledigung die Gemeinde der Genehmigung bedarf,
8. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Sat-

zungen und Verordnungen,
9. die Beschlussfassung über die allgemeine Regelung 

der Bezüge der Gemeindebediensteten und über beam-
ten-, besoldungs-, versorgungs- und disziplinarrechtliche 
Angelegenheiten der Bürgermeister oder Bürgermeiste-
rinnen, soweit nicht das Gesetz über kommunale Wahl-
beamte und Wahlbeamtinnen oder das Bayerische Diszi-
plinargesetz etwas anderes bestimmen,

10. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und 
über die Nachtragshaushaltssatzungen (Art. 65 und 68 
GO),

11. die Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 70 GO),
12. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahres-

abschlüsse der Eigenbetriebe und der Krankenhäu-
ser mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie die 
Beschlussfassung über die Entlastung (Art. 102 GO),

13. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 
GO über gemeindliche Unternehmen,

14. die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Gemeinderat im 
Übrigen gesetzlich vorbehaltenen Angelegenheiten (Art. 
88 GO),

15. die Bestellung und die Abberufung der Leitung und Stell-
vertretung des Rechnungsprüfungsamts und der Prüfer 
oder Prüferinnen (Art. 104 Abs. 3 GO) sowie die Benen-
nung und Abberufung des oder der behördlichen Daten-
schutzbeauftragten,

16. die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürger-
begehrens (Art. 18 a Abs. 8 GO) und die Durchführung 
eines Bürgerentscheids (Art. 18 a Abs. 2, Abs. 10 GO),

17. die allgemeine Festsetzung von Gebühren, Tarifen und 
Entgelten,

18. die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, Abord-
nung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, 
Ruhestandsversetzung und Entlassung der Beamten 
und Beamtinnen ab Besoldungsgruppe A 9, soweit diese 
Befugnisse nicht auf einen Ausschuss übertragen sind,

19. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung 
(nicht nur vorübergehende Übertragung einer höherwer-
tigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an 
einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung 
und Entlassung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen ab Entgeltgruppe 9 des TVöD oder ab einem ent-
sprechenden Entgelt, soweit diese Befugnisse nicht auf 
einen Ausschuss übertragen sind,2)

20. die Entscheidung über Altersteilzeit der Gemeindebe-
diensteten,

21. die Beschlussfassung über die Beteiligung an Zweckver-
bänden und, soweit hoheitliche Befugnisse übertragen 
werden, über den Abschluss von Zweckvereinbarungen,

22. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlicher 
Planungen, z.B. der Bauleitplanung (Flächennutzungs-
planung und Bebauungsplanung), der Ortsplanung, 
der Landschaftsplanung und der Landesplanung, der 
Gewässerplanung und gemeindeübergreifender Planun-
gen und Projekte,

23. die Namensgebung für Straßen, Schulen und sonstige 
öffentliche Einrichtungen,
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Abs. 2 Satz 1 GO). 2Ist die den Vorsitzübernehmende Person 
bereits Mitglied des Ausschusses, nimmt deren Vertreter für die 
Dauer der Übertragung den Sitz im Ausschuss ein (Art. 33 Abs. 
2 Satz 2 GO). 3Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss 
führt ein vom Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied (Art. 
103 Abs. 2 GO).

(4) Der Gemeinderat kann Ausschüsse jederzeit auflösen (Art. 
32 Abs. 5 GO); das gilt nicht für Ausschüsse, die gesetzlich vor-
geschrieben sind.

2. Aufgaben der Ausschüsse

§ 7
Vorberatende Ausschüsse

(1) 1Vorberatende Ausschüsse haben die Aufgabe, die ihnen 
übertragenen Gegenstände für die Beratung in der Voll-
versammlung des Gemeinderats vorzubereiten und einen 
Beschlussvorschlag zu unterbreiten. 2Berührt eine Angelegen-
heit das Arbeitsgebiet mehrerer vorberatender Ausschüsse, 
können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten.

(2) Es wird folgender vorberatender Ausschuss mit nachstehen-
dem Aufgabenbereich gebildet:

1. Finanzausschuss:

Vorbereitung der Haushaltssatzung und der Nachtragshaus-
haltssatzung einschließlich Anlagen und Bestandteilen

§ 8
Beschließende Ausschüsse

(1) Beschließende Ausschüsse erledigen die ihnen übertrage-
nen Angelegenheiten selbstständig anstelle des Gemeinderats.

(2) 1Die Entscheidungen beschließender Ausschüsse stehen 
unbeschadet Art. 88 GO unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 
durch den Gemeinderat. 2Eine Nachprüfung muss nach Art. 
32 Abs. 3 GO erfolgen, wenn die erste Bürgermeisterin oder 
dessen oder deren Stellvertreter im Ausschuss, ein Drittel der 
stimmberechtigten Ausschussmitglieder oder ein Viertel der 
Gemeinderatsmitglieder die Nachprüfung durch den Gemeinde-
rat beantragt. 3Der Antrag muss schriftlich, spätestens am sieb-
ten Tag nach der Ausschusssitzung bei der ersten Bürgermeis-
terin eingehen. 4Soweit Beschlüsse die Rechte Dritter berühren, 
werden sie erst nach Ablauf einer Frist von einer Woche wirk-
sam.

(3) Es wird folgender beschließender Ausschuss mit nachste-
hendem Aufgabenbereich gebildet:

1. Bau- und Umweltausschuss:
a) Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens und sons-

tiger Zustimmungen zu Bauvorhaben,
b) Vergabe von Aufträgen für Bauvorhaben der Gemeinde
c) Ausübung von Vorkaufsrechten,
d) grundsätzliche Fragen des Straßenverkehrsrechts, Ver-

kehrsplanungen,
e) Entscheidungen über Widmungen nach Straßen- und 

Wegerecht,
f) Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren,
g) Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes ein-

schließlich Umweltverträglichkeitsprüfungen,
soweit nicht die erste Bürgermeisterin dafür zuständig ist.

§ 9
Rechnungsprüfungsausschuss

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Jahresrechnung 
(örtliche Rechnungsprüfung, Art. 103 Abs. 1 GO).

(3) Die Gemeinderatsmitglieder, die über die technischen Vor-
aussetzungen zum Versenden und Empfangen elektronischer 
Post verfügen, können der ersten Bürgermeisterin schriftlich 
eine elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im 
Sinne des § 25 übersandt bzw. von der Anträge im Sinne des § 
23 versandt werden.1)

(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung 
darf nur erfolgen, soweit durch sie eine aktive Sitzungsteil-
nahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf nicht gestört 
wird. 2Für die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch 
Gemeinderatsmitglieder gelten § 19 Abs. 2 Sätze 3 und 4 ent-
sprechend.

§ 5
Fraktionen, Ausschussgemeinschaften

(1) 1Gemeinderatsmitglieder können sich zur Erreichung 
gemeinsamer Ziele zu Fraktionen zusammenschließen. 2Eine 
Fraktion muss mindestens 33) Mitglieder haben. 3Die Bildung 
und Bezeichnung der Fraktionen sowie deren Vorsitzende und 
ihre Stellvertretung sind der ersten Bürgermeisterin mitzuteilen; 
dieser oder diese unterrichtet den Gemeinderat. 4Satz 3 gilt ent-
sprechend für während der Wahlzeit eintretende Änderungen 
des Stärkeverhältnisses der Fraktionen und Gruppen (Art. 33 
Abs. 3 GO).

(2) 1Einzelne Gemeinderatsmitglieder und kleine Gruppen oder 
Fraktionen, die aufgrund ihrer eigenen Stärke keine Vertretung 
in den Ausschüssen erreichen würden, können sich zur Entsen-
dung gemeinsamer Vertreter in die Ausschüsse zusammen-
schließen (Ausschussgemeinschaften; Art. 33 Abs. 1 Satz 5 
GO). 2Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

III. Die Ausschüsse

1. Allgemeines

§ 6
Bildung, Vorsitz, Auflösung

(1) 1In den Ausschüssen nach § 2 der Satzung zur Regelung 
von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts sind 
die den Gemeinderat bildenden Fraktionen und Gruppen unter 
Berücksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemäß ihren 
Vorschlägen nach dem Verhältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 
33 Abs. 1 Satz 2 GO). 2Die Sitze werden nach dem Verfahren 
Hare-Niemeyer verteilt. 3Dabei wird die Zahl der Gemeinde-
ratssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft 
mit der Zahl der zu vergebenden Ausschusssitze multipliziert 
und durch die Gesamtzahl der Gemeinderatssitze geteilt. 4Jede 
Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft erhält zunächst 
so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. 5Die weite-
ren zu vergebenden Sitze sind in der Reihenfolge der höchsten 
Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 3 erge-
ben, auf die Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaf-
ten zu verteilen. 6Haben Fraktionen oder Gruppen den gleichen 
Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet die größere 
Zahl der bei der Gemeinderatswahl auf die Wahlvorschläge der 
betroffenen Parteien oder Wählergruppen abgegebenen Stim-
men; bei Beteiligung einer Ausschussgemeinschaft entscheidet 
das Los. 7Wird durch den Austritt oder Übertritt von Gemein-
deratsmitgliedern das ursprüngliche Stärkeverhältnis der im 
Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Gruppen verändert, so 
sind diese Änderungen nach den Sätzen 2 bis 5 auszugleichen 
(Art. 33 Abs. 3 Satz 1 GO); haben danach Fraktionen, Grup-
pen oder Ausschussgemeinschaften den gleichen Anspruch auf 
einen Ausschusssitz, so entscheidet das Los.

(2) Für jedes Ausschussmitglied wird für den Fall seiner Verhin-
derung auf Vorschlag der Fraktion, Gruppe oder Ausschussge-
meinschaft ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin nament-
lich bestellt.

(3) 1Den Vorsitz in den Ausschüssen führt die erste Bürgermeis-
terin, einer seiner oder ihrer Stellvertreter oder ein von der ers-
ten Bürgermeisterin bestimmtes Gemeinderatsmitglied (Art. 33 
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6. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung 
(nicht nur vorübergehende Übertragung einer höherwer-
tigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an 
einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung 
und Entlassung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerin-
nen bis zur Entgeltgruppe 8 des TVöD oder bis zu einem 
entsprechenden Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

7. die vorübergehende Übertragung einer höher zu bewer-
tenden Tätigkeit auf einen Arbeitnehmer oder eine 
Arbeitnehmerin im Geltungsbereich des TVöD oder 
eines entsprechenden Tarifvertrags,

8. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte 
(Art. 37 Abs. 3 GO),

9. die Aufgaben als Vorsitzende des Verwaltungsrats 
selbstständiger Kommunalunternehmen des öffentlichen 
Rechts (Art. 90 Abs. 3 Satz 2 GO),

10. die Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in Privat-
rechtsform (Art. 93 Abs. 1 GO).

(2) Zu den Aufgaben der ersten Bürgermeisterin gehören insbe-

sondere auch:

1. in Personalangelegenheiten der Gemeindebediensteten:
a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrecht-

licher Vorschriften,
b) Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentätig-

keiten.
2. in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen 

für die Gemeinde:
a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

- im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und 
im Rahmen von Richtlinien des Gemeinderats, 
in denen die Leistungen nach Voraussetzung 
und Höhe festgelegt sind,

- im Übrigen bis zu einem Betrag von 10.000 € 
im Einzelfall4), über 2.000 Euro berichtet die 
Bürgermeisterin

b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und 
die Aussetzung der Vollziehung von Abgaben, ins-
besondere von Steuern, Beiträgen und Gebühren 
sowie von sonstigen Forderungen bis zu folgenden 
Beträgen im Einzelfall:
- Erlass 1000 €5)

- Niederschlagung 5000 €6)

- Stundung 10.000 €7)

bei bis zu 1 Jahr
5.000 €
bei über einem Jahr

- Aussetzung der 
Vollziehung

5000 €8)

c) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben 
bis zu einem Betrag von 5000 €9) und über außer-
planmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 
2500 € im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind 
und die Deckung gewährleistet ist (Art. 66 Abs. 1 
Satz 1 GO),

d) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Aus-
wirkungen für die Gemeinde, insbesondere der 
Abschluss von Verträgen und sonstiger Rechts-
geschäfte sowie die Wahrnehmung von Rechten 
und Pflichten der Gemeinde, bis zu einem Betrag 
oder – falls dieser zum Zeitpunkt der Handlung 
oder des Unterlassens nicht feststeht – einer 
Wertgrenze oder einem geschätzten Auftragswert  
von 10000 €10),

e) Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften, die 
einzeln oder zusammen die ursprünglich verein-
barte Auftragssumme um nicht mehr als 10 %, ins-
gesamt jedoch nicht mehr als 5000 €11) erhöhen,

IV. Die erste Bürgermeisterin

1. Aufgaben

§ 10
Vorsitz im Gemeinderat

(1) 1Die erste Bürgermeisterin führt den Vorsitz im Gemeinderat 
(Art. 36 GO). 2Sie bereitet die Beratungsgegenstände vor und 
beruft die Sitzungen ein (Art. 46 Abs. 2 GO). 3In den Sitzungen 
leitet sie die Beratung und die Abstimmung, handhabt die Ord-
nung und übt das Hausrecht aus (Art. 53 Abs. 1 GO).

(2) 1Hält die erste Bürgermeisterin Entscheidungen des Gemein-
derats oder eines beschließenden Ausschusses für rechtswid-
rig, verständigt sie den Gemeinderat oder den Ausschuss von 
ihrer Auffassung und setzt den Vollzug vorläufig aus. 2Wird die 
Entscheidung aufrechterhalten, führt sie die Entscheidung der 
Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 59 Abs. 2 GO).

§ 11
Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines

(1) 1Die erste Bürgermeisterin leitet und verteilt im Rahmen der 
Geschäftsordnung die Geschäfte (Art. 46 Abs. 1 GO). 2Sie kann 
dabei einzelne ihrer Befugnisse den weiteren Bürgermeistern 
und Bürgermeisterinnen, nach deren Anhörung auch einem 
Gemeinderatsmitglied und in den Angelegenheiten der laufen-
den Verwaltung Bediensteten der Gemeinde übertragen (Art. 39 
Abs. 2 GO). 3Geschäftsverteilung und Befugnisregelung sollen 
übereinstimmen.

(2) 1Die erste Bürgermeisterin vollzieht die Beschlüsse des 
Gemeinderats und ihrer Ausschüsse (Art. 36 GO). 2Über Hin-
derungsgründe unterrichtet sie den Gemeinderat oder den Aus-
schuss unverzüglich.

(3) 1Die erste Bürgermeisterin führt die Dienstaufsicht über die 
Gemeindebediensteten und übt die Befugnisse des oder der 
Dienstvorgesetzten gegenüber den Gemeindebeamten und 
Gemeindebeamtinnen aus (Art. 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 GO). 
2Art. 88 Abs. 3 Satz 3 GO bleibt unberührt.

(4) 1Die erste Bürgermeisterin verpflichtet die weiteren Bürger-
meister und Bürgermeisterinnen schriftlich, alle Angelegen-
heiten geheim zu halten, die im Interesse der Sicherheit oder 
anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik oder eines ihrer 
Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen. 2In gleicher 
Weise verpflichtet sie Gemeinderatsmitglieder und Gemeinde-
bedienstete, bevor sie mit derartigen Angelegenheiten befasst 
werden (Art. 56a GO).

§ 12
Einzelne Aufgaben

(1) Die erste Bürgermeisterin erledigt in eigener Zuständigkeit

1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Gemeinde 
keine grundsätzliche Bedeutung haben und keine erheb-
lichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 37 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 GO),

2. die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder auf 
Grund eines Bundesgesetzes übertragenen hoheitli-
chen Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung ein-
schließlich des Wehrersatzwesens und des Schutzes der 
Zivilbevölkerung, soweit nicht für haushalts- oder perso-
nalrechtliche Entscheidungen der Gemeinderat zustän-
dig ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO),

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der 
Bundesrepublik oder eines ihrer Länder geheim zu hal-
ten sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO),

4. die ihr vom Gemeinderat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO 
übertragenen Angelegenheiten,

5. die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung, 
Abordnung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, 
Ruhestandsversetzung und Entlassung von Beamten 
und Beamtinnen bis zur Besoldungsgruppe A 8 (Art. 43 
Abs. 2 Satz 1 GO),
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§ 14
Abhalten von Bürgerversammlungen

(1) 1Die erste Bürgermeisterin beruft mindestens einmal jähr-
lich, auf Verlangen des Gemeinderats auch öfter, eine Bür-
gerversammlung ein (Art. 18 Abs. 1 GO). 2Den Vorsitz in der 
Versammlung führt die erste Bürgermeisterin oder ein von ihr 
bestellter Vertreter.

(2) Auf Antrag von Gemeindebürgern und Gemeindebürge-
rinnen nach Art. 18 Abs. 2 GO beruft die erste Bürgermeiste-
rin darüber hinaus eine weitere Bürgerversammlung ein, die 
innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags bei der 
Gemeinde stattzufinden hat.

§ 15
Sonstige Geschäfte

Die Befugnisse der ersten Bürgermeisterin, die außerhalb der 
Gemeindeordnung gesetzlich festgelegt sind (z. B. Wahrneh-
mung der standesamtlichen Geschäfte, Aufnahme von Nottes-
tamenten usw.), bleiben unberührt.

2. Stellvertretung

§ 16
Weitere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, weitere 

Stellvertretung, Aufgaben

(1) Die erste Bürgermeisterin wird im Fall der Verhinderung vom 
zweiten Bürgermeister vertreten (Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GO).

(2) Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung der Bürgermeiste-
rin und des Stellvertreters bestimmt der Gemeinderat aus seiner 
Mitte gemäß Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GO eine weitere Stellvertre-
tung nach Bedarf.

(3) Der Stellvertreter oder die Stellvertreterin übt im Verhinde-
rungsfall die gesamten gesetzlichen und geschäftsordnungsmä-
ßigen Befugnisse der ersten Bürgermeisterin aus.

(4) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende 
Person aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen, insbeson-
dere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger Dienst-
enthebung oder persönlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, 
ihr Amt auszuüben. 2Ist die zu vertretende Person bei Abwesen-
heit gleichwohl dazu in der Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben 
und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall 
der Verhinderung nicht vor.

B. Der Geschäftsgang

I. Allgemeines

§ 17
Verantwortung für den Geschäftsgang

(1) 1Gemeinderat und erste Bürgermeisterin sorgen für den ord-
nungsgemäßen Gang der Geschäfte, insbesondere für den Voll-
zug der gesetzlichen Vorschriften im eigenen und im übertrage-
nen Wirkungskreis und für die Durchführung der gesetzmäßigen 
Anordnungen und Weisungen der Staatsbehörden. 2Sie schaf-
fen die dazu erforderlichen Einrichtungen (Art. 56 Abs. 2, Art. 59 
Abs. 1 GO).

(2) 1Eingaben und Beschwerden der Gemeindeeinwohner an 
den Gemeinderat (Art. 56 Abs. 3 GO) werden durch die Ver-
waltung vorbehandelt und sodann dem Gemeinderat oder dem 
zuständigen beschließenden Ausschuss vorgelegt. 2Eingaben, 
die in den Zuständigkeitsbereich der ersten Bürgermeisterin 
fallen, erledigt diese in eigener Zuständigkeit; in bedeutenden 
Angelegenheiten unterrichtet sie den Gemeinderat.

§ 18
Sitzungen, Beschlussfähigkeit

(1) 1Der Gemeinderat beschließt in Sitzungen (Art. 47 Abs. 
1 GO). 2Eine Beschlussfassung durch mündliche Befragung 
außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist ausge-
schlossen.

f) die Gewährung von Zuschüssen, auch in der Form 
unentgeltlicher Nutzungsüberlassung von Räumen, 
an Vereine und Verbände bis zu einem Betrag von 
1000 €12) je Einzelfall.

3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenhei-
ten:
a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich 

Abhilfeverfahren, die Abgabe von Prozesserklärun-
gen einschließlich Klageerhebung, Einlegung von 
Rechtsmitteln und Abschluss von Vergleichen sowie 
die Erteilung des Mandats an einen Prozessbevoll-
mächtigten oder eine Prozessbevollmächtigte, wenn 
die finanzielle Auswirkung auf die Gemeinde bzw., 
falls diese nicht bestimmbar, der Streitwert voraus-
sichtlich 10.000 €13) nicht übersteigt und die Angele-
genheit keine grundsätzliche Bedeutung hat,

b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskrei-
ses, soweit sie nicht dem Gemeinderat oder einem 
Ausschuss vorbehalten sind (§§ 2, 8), insbesondere 
Staats-angehörigkeits- und Personenstandswesen, 
Meldewesen, Wahlrecht und Statistik, Gesundheits- 
und Veterinärwesen, öffentliches Versicherungswe-
sen, Lastenausgleich.

4. in Bauangelegenheiten:
a) die Abgabe der Erklärung der Gemeinde nach Art. 

58 Abs. 2 Nr. 5 bzw. die Mitteilung nach Art. 58 Abs. 
3 Satz 4 BayBO,

b) die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5 
Satz 2 BayBO,

c) die Stellungnahme nach Art. 64 Abs. 1 Satz 2 
BayBO bzw. die Erteilung des gemeindlichen Ein-
vernehmens nach § 36 BauGB und Art. 63 Abs. 3 
Satz 2 Halbsatz 1 BayBO für Gebäude der Gebäu-
deklassen 1 bis 3 sowie für bauliche Anlagen, die 
keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 m
- im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 

nach § 30 Abs. 1 BauGB oder eines vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans nach § 30 Abs. 2 
BauGB, soweit für das Vorhaben die Erteilung 
nur geringfügiger Ausnahmen und Befreiungen 
nach § 31 BauGB erforderlich ist,14)

- innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils,

d) die Zulassung von isolierten Abweichungen im 
Sinne des Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayBO,

e) die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 Abs. 
1 Satz 3 BauGB bei Nichtbestehen eines Vorkaufs-
rechts.

f) Wahrnehmung der Beteiligtenrechte in Raumord-
nungs- und Planfeststellungsverfahren sowie in der 
Bauleitplanung anderer Gemeinden,

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von 
Wertgrenzen nach Abs. 2 der Zeitraum maßgeblich, für den 
die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht 
bestimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag anzusetzen.

(4) Soweit die Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 7 und Absatz 2 nicht 
unter Art. 37 Abs. 1 Satz 1 GO fallen, werden sie hiermit der 
ersten Bürgermeisterin gemäß Art. 37 Abs. 2 GO zur selbststän-
digen Erledigung übertragen.

§ 13
Vertretung der Gemeinde nach außen

(1) Die Befugnis der ersten Bürgermeisterin zur Vertretung der 
Gemeinde nach außen bei der Abgabe von rechtserheblichen 
Erklärungen (Art. 38 Abs. 1 GO) beschränkt sich auf den Voll-
zug der einschlägigen Beschlüsse des Gemeinderats und der 
beschließenden Ausschüsse, soweit die erste Bürgermeisterin 
nicht gemäß § 12 zum selbstständigen Handeln befugt ist.

(2) Die erste Bürgermeisterin kann im Rahmen ihrer Vertre-
tungsbefugnis unter Beachtung des Art. 39 Abs. 2 GO anderen 
Personen Vollmacht zur Vertretung der Gemeinde erteilen.
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langens bei ihm oder ihr stattfinden kann (Art. 46 Abs. 2 Satz 4 
GO).
(2) 1Die Sitzungen finden im Schützenheim Ottenhofen, Meiller-
weg 5, 85570 Ottenhofen statt; sie beginnen in der Regel um 
19:30 Uhr. 2Regelmäßiger Sitzungstagfür Gemeinderatssitzun-
gen ist der Dienstag. 3In der Einladung (§ 23) kann im Einzelfall 
etwas anderes bestimmt werden.

§ 22
Tagesordnung

(1) 1Die erste Bürgermeisterin setzt die Tagesordnung fest. 
2Rechtzeitig eingegangene Anträge von Gemeinderatsmitglie-
dern setzt die erste Bürgermeisterin möglichst auf die Tages-
ordnung der nächsten Sitzung. 3Ist das nicht möglich, sind die 
Anträge in jedem Fall innerhalb von 3 Monaten auf die Tages-
ordnung einer Gemeinderatssitzung zu setzen. 4Eine materielle 
Vorprüfung findet nicht statt. 5Der Gemeinderatssitzung voran-
gestellt findet das Bürgerforum statt.

(2) 1In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände ein-
zeln und inhaltlich konkretisiert zu benennen, damit es den 
Gemeinderatsmitgliedern ermöglicht wird, sich auf die Behand-
lung der jeweiligen Gegenstände vorzubereiten. 2Soweit die 
Konkretisierungen schutzwürdige Daten enthalten, sollten diese 
den Gemeinderatsmitgliedern regelmäßig gesondert zur Verfü-
gung gestellt werden. 3Das gilt sowohl für öffentliche als auch 
für nichtöffentliche Gemeinderatssitzungen.

(3) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter 
Angabe von Ort und Zeit der Sitzung spätestens am 3. Tag 
vor der Sitzung ortsüblich bekannt zu machen (Art. 52 Abs. 1 
GO). 2Die Tagesordnung nichtöffentlicher Sitzungen wird nicht 
bekannt gemacht.

(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentli-
chen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt werden.

§ 23
Form und Frist für die Einladung

Schriftliche oder elektronische Ladung, Einsatz eines Ratsinfor-
mationssystems

(1) 1Die Gemeinderatsmitglieder werden schriftlich unter Beifü-
gung der Tagesordnung oder mit ihrem Einverständnis elektro-
nisch15) zu den Sitzungen eingeladen. 2Im Falle einer elektroni-
schen Einladung werden der Sitzungstermin und der Sitzungsort 
durch eine E-Mail und die Tagesordnung durch einen mit dieser 
E-Mail versandten Link auf ein in einem technisch individuell 
gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Ratsinformations-
system)16) eingestelltes und abrufbares Dokument mitgeteilt. 
3Die Tagesordnung kann bis spätestens zum Ablauf des 3. 
Tages vor der Sitzung ergänzt werden.

(2) Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesordnung 
zu, wenn die E-Mail nach Absatz 1 Satz 2 im elektronischen 
Briefkasten des Empfängers oder bei seinem Provider abruf-
bar eingegangen und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu 
rechnen ist.

(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere 
Beschlussvorlagen, beigefügt werden, wenn und soweit das 
sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit sowie 
des Datenschutzes nicht entgegenstehen. 2Die weiteren Unter-
lagen können schriftlich oder elektronisch im Ratsinformations-
system im Sinne von Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung gestellt 
werden. 3Hat das Gemeinderatsmitglied sein Einverständnis zur 
elektronischen Ladung erklärt, werden die weiteren Unterlagen 
grundsätzlich nur elektronisch bereitgestellt.

(4) 1Die Ladungsfrist beträgt sieben Tage; sie kann in dringen-
den Fällen auf 3 Tage verkürzt werden. 2Der Sitzungstag und 
der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berechnung 
der Frist nicht mitgerechnet.

(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglie-
der ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglie-
der anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 47 Abs. 2 GO).

(3) 1Wird der Gemeinderat wegen Beschlussunfähigkeit in einer 
früheren Sitzung infolge einer nicht ausreichenden Zahl anwe-
sender Mitglieder zum zweiten Mal zur Verhandlung über den-
selben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 2Bei der zweiten 
Einladung muss auf diese Bestimmung hingewiesen werden 
(Art. 47 Abs. 3 GO).

§ 19
Öffentliche Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich, soweit nicht 
Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berech-
tigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 52 Abs. 2 GO).

(2) 1Die öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats sind allge-
mein zugänglich, soweit der für die Zuhörerschaft bestimmte 
Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine angemessene 
Zahl von Plätzen freizuhalten. 3Ton- und Bildaufnahmen jeder 
Art bedürfen der Zustimmung des oder der Vorsitzenden und 
des Gemeinderats; sie sind auf Verlangen eines einzelnen 
Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. 4Ton- und 
Bildaufnahmen von Gemeindebediensteten und sonstigen Sit-
zungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung zulässig.

(3) Zuhörende, welche die Ordnung der Sitzung stören, kön-
nen durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende aus dem Sit-
zungssaal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 1 GO).

§ 20
Nichtöffentliche Sitzungen

(1) 1In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt:

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen,
2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten,
3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis 

unterliegen.

2Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt:

1. Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren 
nichtöffentliche Behandlung im Einzelfall von der Aufsichts-
behörde verfügt ist,

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch 
Gesetz vorgeschrieben oder nach der Natur der Sache 
erforderlich ist.

(2) 1Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch 
Beschluss Personen, die dem Gemeinderat nicht angehö-
ren, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für die 
Behandlung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich 
ist. 2Diese Personen sollen zur Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 
1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz verpflichtet werden.

(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt 
die erste Bürgermeisterin der Öffentlichkeit bekannt, sobald die 
Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 
GO).

II. Vorbereitung der Sitzungen

§ 21
Einberufung

(1) 1Die erste Bürgermeisterin beruft die Gemeinderatssitzungen 
ein, wenn die Geschäftslage es erfordert oder wenn ein Vier-
tel der Gemeinderatsmitglieder es schriftlich oder elektronisch 
unter Bezeichnung des Beratungsgegenstandes beantragt (Art. 
46 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO). 2Nach Beginn der Wahlzeit und im 
Fall des Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO beruft er oder sie die Gemein-
deratssitzung so rechtzeitig ein, dass die Sitzung spätestens am 
14. Tag nach Beginn der Wahlzeit oder nach Eingang des Ver-
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§ 27
Beratung der Sitzungsgegenstände

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vor-
trag der Sachverständigen, eröffnet die Vorsitzende die Bera-
tung.

(2) 1Mitglieder des Gemeinderats, die nach den Umständen 
annehmen müssen, von der Beratung und Abstimmung zu 
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen persönlicher 
Beteiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben 
dies vor Beginn der Beratung der Vorsitzenden unaufgefordert 
mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte dieser 
Art während der Beratung erkennbar werden. 3Das wegen per-
sönlicher Beteiligung ausgeschlossene Mitglied hat während 
der Beratung und Abstimmung seinen Platz am Beratungstisch 
zu verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im Zuhörerraum 
Platz nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt es den 
Raum.

(3) 1Sitzungsteilnehmer dürfen das Wort nur ergreifen, wenn es 
ihnen von der Vorsitzenden erteilt wird. 2Die Vorsitzende erteilt 
das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen. 3Bei gleichzei-
tiger Wortmeldung entscheidet die Vorsitzende über die Reihen-
folge. 4Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort 
außer der Reihe sofort zu erteilen. 5Zuhörenden kann das Wort 
nicht erteilt werden.

(4) 1Redner und Rednerinnen sprechen von ihrem Platz aus; sie 
richten ihre Rede an den Gemeinderat. 2Die Redebeiträge müs-
sen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt beziehen.

(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig:

1. Anträge zur Geschäftsordnung,
2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurück-

ziehung des zu beratenden Antrags.
2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; 
eine Beratung zur Sache selbst findet insoweit nicht statt.

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Bera-
tung von der Vorsitzenden geschlossen.

(7) 1Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln zu Redebeiträ-
gen ruft die Vorsitzende zur Ordnung und macht die betreffende 
Person auf den Verstoß aufmerksam. 2Bei weiteren Verstößen 
kann die Vorsitzende ihr das Wort entziehen.

(8) 1Mitglieder des Gemeinderats, die die Ordnung fortgesetzt 
erheblich stören, kann die Vorsitzende mit Zustimmung des 
Gemeinderats von der Sitzung ausschließen. ²Über den Aus-
schluss von weiteren Sitzungen entscheidet der Gemeinderat 
(Art. 53 Abs. 2 GO).

(9) 1Die Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufhe-
ben, falls Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal auf andere Weise 
nicht wiederhergestellt werden können. 2Eine unterbrochene 
Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzuführen; einer 
neuerlichen Einladung hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung 
ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbro-
chen wurde. 4Die Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung 
bekannt.

§ 28
Abstimmung

(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines 
Antrags auf „Schluss der Beratung“ schließt die Vorsitzende die 
Beratung und lässt über den Beratungsgegenstand abstimmen. 
2Sie vergewissert sich zuvor, ob die Beschlussfähigkeit (§ 20 
Abs. 2 und 3) gegeben ist.

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie 
in der nachstehenden Reihenfolge abgestimmt:

1. Anträge zur Geschäftsordnung,
2. Anträge, die mit dem Beschluss eines Ausschusses über-

einstimmen; über sie ist vor allen anderen Anträgen zum 
gleichen Beratungsgegenstand abzustimmen,

§ 24
Anträge17)

Schriftliche oder elektronische Anträge

(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, 
sind schriftlich oder elektronisch zu stellen und ausreichend 
zu begründen. 2Bei elektronischer Übermittlung sind Geheim-
haltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten; schutz-
würdige Daten sind durch De-Mail oder in verschlüsselter Form 
zu übermitteln. 3Anträge sollen spätestens am 10. Tag vor der 
Sitzung beim ersten Bürgermeister oder bei der ersten Bürger-
meisterin eingereicht werden. 4Soweit ein Antrag mit Ausgaben 
verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll 
er einen Deckungsvorschlag enthalten.

(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder wäh-
rend der Sitzung gestellte Anträge können nachträglich in die 
Tagesordnung aufgenommen werden, wenn

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Gemeinderat der 
Behandlung mehrheitlich zustimmt oder

2. sämtliche Mitglieder des Gemeinderats anwesend sind und 
kein Mitglied der Behandlung widerspricht.

(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z. B. Nichtbefassungsan-
träge, Zurückziehung eines Antrags u. ä., oder einfache Sach-
anträge, z. B. Änderungsanträge, können auch während der Sit-
zung und ohne Beachtung der Form gestellt werden.

III. Sitzungsverlauf

§ 25
Eröffnung der Sitzung

(1) 1Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Sie stellt die ord-
nungsgemäße Ladung der Gemeinderatsmitglieder sowie die 
Beschlussfähigkeit des Gemeinderats fest und erkundigt sich 
nach Einwänden gegen die Tagesordnung. ³Ferner lässt sie 
über die Genehmigung der Niederschrift über die vorangegan-
gene öffentliche Sitzung, falls sie mit der Einladung verschickt 
wurde, abstimmen.

(2) 1Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentli-
che Sitzung wird während der nichtöffentlichen Sitzung bei den 
Gemeinderatsmitgliedern in Umlauf gesetzt. 2Wenn bis zum 
Schluss der Sitzung keine Einwendungen erhoben werden, so 
gilt die Niederschrift als vom Gemeinderat gemäß Art. 54 Abs. 2 
GO genehmigt.

§ 26
Eintritt in die Tagesordnung

(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der 
Tagesordnung festgelegten Reihenfolge behandelt. 2Die Rei-
henfolge kann durch Beschluss geändert werden.

(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung 
behandelt werden (§ 20), so wird darüber vorweg unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden (Art. 52 Abs. 
2 Satz 2 GO). 2Wird von vornherein zu einer nichtöffentlichen 
Sitzung eingeladen, gilt die Behandlung in nichtöffentlicher 
Sitzung als gebilligt, wenn und soweit nicht der Gemeinderat 
anders entscheidet.

(3) 1Die Vorsitzende oder eine von ihr mit der Berichterstattung 
beauftragte Person trägt den Sachverhalt der einzelnen Tages-
ordnungspunkte vor und erläutert ihn. 2Anstelle des mündlichen 
Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden.

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss behan-
delt worden sind, ist der Beschluss des Ausschusses bekannt 
zu geben.

(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung der Vorsitzen-
den oder auf Beschluss des Gemeinderats Sachverständige 
zugezogen und gutachtlich gehört werden. 2Entsprechendes gilt 
für sonstige sachkundige Personen.
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das nicht möglich, so werden sie in der nächsten Sitzung oder 
schriftlich beantwortet. 4Eine Aussprache über Anfragen findet 
in der Sitzung grundsätzlich nicht statt.

§ 31 Beendigung der Sitzung

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen 
schließt die Vorsitzende die Sitzung. Sitzungen sollten nicht län-
ger als bis 22:30 Uhr dauern.

IV. Sitzungsniederschrift

§ 32
Form und Inhalt

(1) 1Über die Sitzungen des Gemeinderats werden Nieder-
schriften (Verlaufsprotokoll) gefertigt, deren Inhalt sich nach 
Art. 54 Abs. 1 GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt 
nach öffentlichen und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten 
geführt. 3Niederschriften sind jahrgangsweise zu binden.

(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können 
Tonaufnahmen gefertigt werden. 2Der Tonträger ist unverzüg-
lich nach Genehmigung der Niederschrift zu löschen und darf 
Außenstehenden nicht zugänglich gemacht werden.

(3) 1Ist ein Mitglied des Gemeinderats bei einer Beschlussfas-
sung abwesend, so ist dies in der Niederschrift besonders zu 
vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der Nieder-
schrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 
Satz 3 GO).

(4) Die Niederschrift ist von der Vorsitzenden und von dem 
Schriftführer oder der Schriftführerin zu unterzeichnen und vom 
Gemeinderat zu genehmigen (Art. 54 Abs. 2 GO).

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt.

§ 33
Einsichtnahme und Abschrifterteilung18)

(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle 
Gemeindebürger und Gemeindebürgerinnen Einsicht nehmen; 
dasselbe gilt für auswärts wohnende Personen hinsichtlich ihres 
Grundbesitzes oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im 
Gemeindegebiet (Art. 54 Abs. 3 Satz 2 GO).

(2) 1Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die Nieder-
schriften über öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen ein-
sehen und sich Abschriften der in öffentlicher Sitzung gefass-
ten Beschlüsse erteilen lassen (Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 
2Abschriften von Beschlüssen, die in nichtöffentlicher Sitzung 
gefasst wurden, können sie verlangen, wenn die Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 i.V.m. Art. 54 
Abs. 3 Satz 1 GO).

(3) 1Niederschriften über öffentliche Sitzungen können den 
Gemeinderatsmitgliedern im Ratsinformationssystem zur Verfü-
gung gestellt werden. 2Gleiches gilt für Beschlüsse, die in nicht-
öffentlicher Sitzung gefasst wurden, wenn die Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften früherer 
Wahlzeiten.

(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Gemein-
deratsmitglieder jederzeit die Berichte über die Prüfungen ein-
sehen (Art. 102 Abs. 4 GO); Abschriften werden nicht erteilt.

V. Geschäftsgang der Ausschüsse

§ 34
Anwendbare Bestimmungen

(1) 1Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die §§ 17 
bis 33 sinngemäß. 2 Gemeinderatsmitglieder, die einem Aus-
schuss nicht angehören, erhalten die Ladungen zu den Sitzun-
gen nebst Tagesordnung nachrichtlich.

(2) 1Mitglieder des Gemeinderats können in der Sitzung eines 
Ausschusses, dem sie nicht angehören, nur als Zuhörende 
anwesend sein. 2Berät ein Ausschuss über den Antrag eines 

3. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraus-
sichtlich einen größeren Aufwand erfordern oder einschnei-
dendere Maßnahmen zum Gegenstand haben,

4. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der 
spätere Antrag nicht unter die Nrn. 1 bis 3 fällt.

(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abge-
stimmt. 2Über einzelne Teile eines Antrags wird getrennt abge-
stimmt, wenn dies beschlossen wird oder die Vorsitzende eine 
Teilung vornimmt.

(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Die 
Vorsitzende formuliert die zur Abstimmung anstehende Frage 
so, dass sie mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann. 
3Grundsätzlich wird in der Reihenfolge „ja“ - „nein“ abgestimmt.

(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handauf-
heben oder auf Beschluss des Gemeinderats durch namentliche 
Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst, 
soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrie-
ben ist. 2Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 
Abs. 1 GO); wird dadurch ein ausnahmsweise negativ formulier-
ter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die Beschlussfassung 
über das Gegenteil. 3Kein Mitglied des Gemeinderats darf sich 
der Stimme enthalten (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO).

(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch die Vorsit-
zende zu zählen. 2Das Abstimmungsergebnis ist unmittelbar 
nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist festzustellen, 
ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist.

(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann 
in derselben Sitzung die Beratung und Abstimmung nicht noch-
mals aufgenommen werden, wenn nicht alle Mitglieder, die an 
der Abstimmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung 
einverstanden sind. 2In einer späteren Sitzung kann, soweit 
gesetzlich nichts anderes vorgesehen, ein bereits zur Abstim-
mung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann 
erneut behandelt werden, wenn neue Tatsachen oder neue 
gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der Beratungsgegen-
stand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde.

§ 29
Wahlen

(1) Für Entscheidungen des Gemeinderats, die in der Gemein-
deordnung oder in anderen Rechtsvorschriften als Wahlen 
bezeichnet werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit in anderen 
Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzet-
teln vorgenommen. 2Ungültig sind insbesondere Neinstimmen, 
leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des 
Gewählten nicht eindeutig ersehen lassen oder aufgrund von 
Kennzeichen oder ähnlichem das Wahlgeheimnis verletzen 
können.

(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gül-
tigen Stimmen erhält. 2Ist mindestens die Hälfte der abgege-
benen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. 3Ist die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält niemand 
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, findet 
Stichwahl unter den beiden sich bewerbenden Personen mit 
den höchsten Stimmenzahlen statt. 4Haben im ersten Wahl-
gang mehr als zwei Personen die gleiche höchste Stimmenzahl, 
wird die Wahl wiederholt. 5Haben mehrere Personen die gleiche 
zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet das Los darüber, wer 
von ihnen in die Stichwahl kommt. 6Bei Stimmengleichheit in der 
Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los.

§ 30
Anfragen

1Die Gemeinderatsmitglieder können in jeder Sitzung nach 
Erledigung der Tagesordnung an die Vorsitzende Anfragen 
über solche Gegenstände richten, die in die Zuständigkeit des 
Gemeinderats fallen und nicht auf der Tagesordnung stehen. 
2Nach Möglichkeit sollen die Vorsitzende oder anwesende 
Gemeindebedienstete solche Anfragen sofort beantworten. 3Ist 
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3) Vorschlag: 3 Mitglieder.
4) Es wird vorgeschlagen, je nach Größe der Gemeinde 4 bis 5 
€ je Einwohner und Einwohnerin festzusetzen. Es handelt sich 
jeweils um Bruttobeträge. 2020 hat Ottenhofen 2031 Einwohner 
zum April 2020 (Haupt- und Nebenwohnsitz)
5) Vorschlag: 10 % von Fußnote 4.
6) Vorschlag: 50 % von Fußnote 4.
7) Vorschlag: bis zu einem Jahr wie Fußnote 4, über einem Jahr 
50 % davon.
8) Vorschlag: 50 % von Fußnote 4.
9) Vorschlag: 50 % von Fußnote 4.
10) Vorschlag: wie Fußnote 4.
11) Vorschlag: 50 % von Fußnote 4.
12) Vorschlag: 10 % von Fußnote 4 im Einzelfall.
13) Vorschlag: wie Fußnote 4.
14) Kriterien für die „Geringfügigkeit“ können ggf. unter Berück-
sichtigung der jeweiligen örtlichen Verhältnisse und der Festset-
zung des betreffenden Bebauungsplans entwickelt werden.
15) Vgl. § 4 Abs. 3.
16) Vgl. dazu das Muster „Datenschutzbelehrung Ratsinformati-
onssystem“.
17) Diese Regelung ist auf § 25 abzustimmen.
18) Absatz 3 ist auf § 25 abzustimmen.

Verwaltungsgemeinschaft  
NICHTAMTLICH 

Information der S-Bahn
Achtung wegen Weichenbauarbeiten auf der Stammstrecke 
kommt es bei der S 2 zum Schienenersatzverkehr

Samstag, 25.05.2020 von 20:10 Uhr bis 23.50 Uhr

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte wegen der Daten-
menge in den Broschüren der einzelnen Linien unter http://
www.s-bahn-muenchen.de/baustellen

Gemeinderatsmitglieds, das diesem Ausschuss nicht angehört, 
so gibt der Ausschuss ihm Gelegenheit, seinen Antrag mündlich 
zu begründen. 3Satz 1 und 2 gelten für öffentliche und nichtöf-
fentliche Sitzungen.

VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen

§ 35
Art der Bekanntmachung

(1) Satzungen und Verordnungen werden durch Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Oberneu-
ching amtlich bekannt gemacht.

(2) Die Bekanntmachung der öffentlichen Sitzung des Gemein-
derates erfolgt aufgrund Art. 52 Abs. 1 GO durch Anschlag in 
den Gemeindetafeln nach Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2.
(3) Die Gemeinde unterhält folgende Gemeindetafeln:

1.
Verwaltungsgemeinschaft Ober-
neuching,
St.-Martin-Str. 9,
85467 Oberneuching

2.
Eingang Grundschule
Ottenhofen

3.
Erdinger Straße, Ottenhofen
(Höhe Kirche)

4.
Erdinger Straße, Ottenhofen
(Höhe Bauhof)

5.
Baugebiet West I und II, Otten-
hofen
(Weiher)

6.
Unterschwillach (bei Kirche)

7.
Siggenhofen (Abzweigung Loh)

8.
Herdweg (Bushaltestelle)

(4) Für Bekanntmachungen nach § 98 GLkrWO sind nur die 
Gemeindetafeln 1 und 2 ausschlaggebend.

C. Schlussbestimmungen

§ 36
Änderung der Geschäftsordnung

Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss des 
Gemeinderats geändert werden.

§ 37
Verteilung der Geschäftsordnung

1Jedem Mitglied des Gemeinderats ist ein Exemplar der 
Geschäftsordnung auszuhändigen. 2Im Übrigen liegt die 
Geschäftsordnung zur allgemeinen Einsicht in der Verwaltung 
der Gemeinde auf.

§ 38
Inkrafttreten

1Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 05.05.2020 in 
Kraft. ²Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 18.10.2016 
außer Kraft.

Ottenhofen, den 05.05.2020
Nicole Schley
(1. Bürgermeisterin)
1) Die im Rahmen der Mandatsausübung anfallenden Kosten 
für den Umgang mit elektronischen Dokumenten (Beschaffung 
eines Empfangsgeräts, Fertigung von Ausdrucken u.a.) und 
deren Schutz können z.B. über eine monatliche IT-Pauschale 
abgegolten werden.
2) Vgl. das Muster „Zugangseröffnung für die elektronische Kom-
munikation“. Die Regelung des § 4 Abs. 3 kann entfallen, wenn 
die Ladung zur Gemeinderatssitzung, der Versand der Sit-
zungsunterlagen und die Antragstellung ausschließlich schrift-
lich (nach § 25 Variante 4, § 26 Variante 1) erfolgen und Nieder-
schriften über öffentliche Sitzungen nicht elektronisch (vgl. § 35 
Abs. 3) übermittelt werden sollen.
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Nächste Sprechstunde im Seniorenzentrum Finsing:
Mittwoch 03.06.2020 von 8:30-11:00 Uhr und nach Vereinba-
rung. Tel.: 08122/95834-20,
E-Mail: bwzh-oberding@pflegesterngmbh.de

Sprechzeiten im Seniorenzentrum Oberding:
Montag/Mittwoch/Donnerstag jeweils von 9°°-12°°Uhr und 
nach Vereinbarung

Viele Grüße und bleiben Sie gesund!
Ihr Pflegesternteam

Wir laufen wieder -  
Jeder für sich und doch gemeinsam 
für den guten Zweck

Spendenlauf der JFG Speichersee 04.ev zu 
Gunsten Klinik Clowns Bayern e.V.
am 27.06. und 28.06.2020
Nach dem erfolgreichen Spendenlauf im Juli 2019, war für uns 
klar, auch 2020 wird es einen Spendenlauf geben. Schon allein 
deswegen, weil uns auch viele angesprochen haben, was es für 
ein großartiges Event und was es für eine super Idee dies war. 
Für 2020 hat uns leider Corona einen gewaltig Strich durch die 
Rechnung gemacht. Aber wir von der JFG Speichersee woll-
ten uns davon nicht abhalten lassen, deshalb auch und gerade 
wegen Corono der Spendenlauf 2020. Und auch hier brau-
chen wir wieder eure Unterstützung. Wir sehen immer mehr 
und immer öfter Menschen beim Laufen, und viele die jetzt erst 
begonnen haben, auch weil nun etwas mehr Zeit zur Verfügung 
steht. Wie soll dies gehen fragt ihr euch, ganz einfach, Ihr lauft 
am 27.06. oder am 28.06. eine von euch gewählte Strecke, und 
da ja mittlerweile schon jeder eine Sportuhr mit Handy App hat, 
schickt ihr uns einfach das Bild der gelaufenen Strecke, oder 
auch einfach nur ein Bild von euch mit unserem Blatt für das 
Laufevent, dies erhaltet Ihr per Mail nach der Anmeldung. Es 
ist egal ob ihr 1 km oder ob ihr 20 km lauft, macht einfach mit 
und strotzt der jetzigen Krise, aber bitte beim Laufen die vor-
geschriebenen Gesetze einhalten. Dieses Jahr auch mit dabei, 
die Walker. Anmelden könnt Ihr euch per mail bei Claus Tebart 
(ct@jfg-speichersee.de) oder Marina Urban (mu@jfg-spei-
chersee.de). Pro Läufer freuen wir uns über eine Spende von 
5,- €. Der gesamte Erlös geht dann an die Organisation „Klinik-
Clowns Bayern e.V.“. Ihr könnt natürlich auch mehr spenden. 
Wir haben in 2019 einen Betrag von 2.490,- € erlaufen, diesen 
haben wir an „Licht in die Herzen“ vom Erdinger/Dorfener Anzei-
ger gespendet. Lasst uns auch in 2020 den Erfolg wiederholen. 
In der Zeitung, auf den sozialen Medien und natürlich auf unse-
rer Homepage, werden alle Läufer (mit Einverständnis natürlich) 
mit Namen und gelaufener Strecke veröffentlicht. Es gibt keinen 
ersten, zweiten oder dritten Platz, jetzt geht es darum zu Helfen 
und da ist jeder ein Gewinner.

Freiwillige Feuerwehr 
Oberneuching „Steckerlfisch 
Verkauf“

Die Freiwillige Feuerwehr Oberneuching bietet, alternativ zum 
eigentlich geplanten Sommerfest, das aufgrund der momen-
tanen Situation abgesagt werden musste, am Sonntag den 
31.05.20 ab 11.00 Uhr am Feuerwehrhaus in Oberneuching 
einen Steckerlfisch Verkauf nur auf Bestellung mit Selbstabho-
lung an. Für Personen ab 60 wird ein Heimlieferservice ange-
boten, bitte bei Bestellung angeben. Bestellungen können bis 
spätestens 26.05.20 per Telefon oder WhatsApp unter folgen-
der Nummer aufgegeben werden. 0176 / 96 92 95 11
Die Vorstandschaft
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Knallinger

Beratungsstelle für Senioren
Die meisten älteren Menschen wollen zu Hause bleiben, auch 
wenn sie auf Hilfe angewiesen sind.
Sie möchten wissen, wie Sie oder ihre Angehörigen Unterstüt-
zung und Hilfe bekommen:

• im Alter
• bei Krankheit und Behinderung
• bei Pflegebedürftigkeit
Unser Angebot umfasst:

• Beratung zu Leistungen der Pflegeversicherung
• Beratung und Information zu pflegerischen Versorgungs-

möglichkeiten (auch im häuslichen Umfeld)
• Vermittlung von geeigneten Hilfen bei der Alltagsbewäl-

tigung
• Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen und Formulare
• Information zur Vorsorgevollmacht und Patientenverfü-

gung
• Längerfristige Begleitung durch „Betreutes Wohnen zu 

Hause“
Beratung ist mehr als Information! Ganz individuell helfen wir 
Ihnen, die bestmögliche Versorgungsform zu finden und die 
bürokratischen Hürden auf dem Weg dorthin zu überwinden. 
Die Beratung ist kostenfrei, erfolgt neutral, trägerübergreifend 
und unter Wahrung der Schweigepflicht.
Beratungen ab sofort wieder im Seniorenbüro, unter Beach-
tung der Hygienerichtlinien.

Neuching NICHTAMTLICH 

Veranstaltungskalender der Gemeinde Neuching
Juni 2020
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
aufgrund der Ausgangsbeschränkungen der Corona Pandemie fallen alle Veranstaltungen bis auf Weiteres aus!
Sobald es absehbar ist, dass die Rahmenbedingungen für Veranstaltungen wieder gegeben sind, werden die Termine wieder
bekannt gegeben.
Die Veranstalter bitten wir, zukünftige Termine neu zu melden oder zu bestätigen, wenn sie stattfinden können.

23.06.2020 Gemeinderatsitzung Neuching 19:30 Uhr Ort wird noch bekannt gegeben
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SG Schwillachtal Unterschwillach 
Absage Dorffest 2020

Liebe Mitglieder, liebe Schwillacher,
aufgrund des Beschlusses von Bund und Ländern, Großveran-
staltungen Corona-bedingt bis zum 31. August 2020 zu unter-
sagen, werden wir in diesem Jahr auf unser Dorffest verzichten. 
Auch den Radlausflug müssen wir absagen.
Wir freuen uns dafür umso mehr auf das Dorffest 2021und hof-
fen, ab Oktober wieder gesellige Sonntagabende mit euch im 
Schützenheim verbringen zu können.
Bis dahin: Bleibt’s gsund!
Die Vorstandschaft der
Schützengesellschaft Schwillachtal Unterschwillach e.V.

Bücherei Ottenhofen
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

eine positive Nachricht: unsere Bücherei ist wieder geöffnet! Zu 
den bekannten Öffnungszeiten! Der Zutritt ist aufgrund der Qua-
dratmeterzahl beschränkt auf maximal vier Personen gleichzei-
tig, es muss also evtl. mit etwas Wartezeit gerechnet werden. 
Zudem besteht Maskenpflicht.
Bis Ende Mai bieten wir auch weiterhin unseren Lieferservice 
an. Für bisher ausgeliehene Medien wurde die Rückgabezeit 
automatisch bis 29. Mai verlängert. Gebühren fallen also erst ab 
Juni an.
Wir freuen uns auf Euer Kommen,
Euer Bücherei-Team

Für eure Anmeldung benötigen wir: Name, Wohnort, Alter, 
Email.
Auf unserer Homepage www.jfg-speichersee.de erfahrt ihr mehr
Wir freuen uns über eure Teilnahme und eure Spende.
Claus Tebart
Vorstand JFG Speichersee 04 e.V.

Neuchinger Bildband
Wer braucht ein Geschenk für Geburtstage, Jubiläen oder wer 
möchte
sonst einem lieben Menschen mit der Ortsgeschichte eine 
Freude bereiten?
Im Rathaus Oberneuching kann man zu den üblichen 
Geschäftszeiten jederzeit den vom Arbeitskreis Chronik verfass-
ten und von der Gemeinde Neuching herausgegebenen Bild-
band „Neuching - Erinnerungen in Bildern“ zum Preis von 
18,00 € erwerben.

Ottenhofen NICHTAMTLICH 

Veranstaltungskalender der Gemeinde Ottenhofen
Juni 2020
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
aufgrund der Ausgangsbeschränkungen der Corona Pandemie fallen alle Veranstaltungen bis auf Weiteres aus!
Sobald es absehbar ist, dass die Rahmenbedingungen für Veranstaltungen wieder gegeben sind, werden die Termine wieder 
bekannt gegeben.
Die Veranstalter bitten wir, zukünftige Termine neu zu melden oder zu bestätigen, wenn sie stattfinden können.

16.06.2020 Gemeinderatsitzung Ottenhofen 19:30 Uhr Ort wird noch bekannt gegeben

Kirchliche Nachrichten

Katholischer Pfarrverband  
St. Anna im Moosrain

Gottesdienstordnung
17.05.2020 - 14.06.2020

Sonntag, 17.05. 6. SONNTAG DER OSTERZEIT
1. Lesung: Apg 8, 5-8. 14-17, 2. 
Lesung: 1 Petr 3, 15-18, Evangelium: 
Joh 14, 15-21

Moosinning 09:00 Heilige Messe - Pfarrgottesdienst f. 
alle Lebenden u. Verstorbenen d. 
Pfarrverbands

Oberneuching 10:30 Heilige Messe
Donnerstag, 21.05. Christi Himmelfahrt
Moosinning 09:00 Heilige Messe - Pfarrgottesdienst f. 

alle Lebenden u. Verstorbenen d. 
Pfarrverbands

Oberneuching 10:30 Heilige Messe
Moosinning 19:00 Maiandacht
Oberneuching 19:00 Maiandacht
Sonntag, 24.05. 7. SONNTAG DER OSTERZEIT

1. Lesung: Apg 1, 12-14, 2. Lesung: 
1Petr 4, 13-16, Evangelium: Joh 17, 
1-11a

Moosinning 09:00 Heilige Messe - Pfarrgottesdienst f. 
alle Lebenden u. Verstorbenen d. 
Pfarrverbands

Oberneuching 10:30 Heilige Messe
Moosinning 19:00 Maiandacht
Oberneuching 19:00 Maiandacht
Sonntag, 31.05. PFINGSTEN

1. Lesung: Apg 2, 1-11, 2. Lesung: 
1Kor 12, 3b-7. 12-13, Evangelium: Joh 
20, 19-23
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Gottesdienste - Begrenzte Teilnehmerzahl, bitte vorher 
anmelden

Der Kirchenvorstand Markt Schwaben hat beschlossen, dass 
wieder Evangelische Gottesdienste in der Philippuskirche statt-
finden. Nach den Richtlinien von Staatsregierung und Kirchen-
leitungen wurden dazu „Grundsätze zum Schutz der Gesundheit 
in Gottesdiensten in der Zeit der Corona-Pandemie“ erarbeitet. 
Nach diesen müssen die Besucher/innen zwei Meter Abstand 
halten, Hände desinfizieren und eine Mund-Nase-Bede-
ckung tragen, die sie bitte von daheim mitbringen. Aufgrund 
dieser Bestimmungen können nur etwa 20 Personen den 
Gottesdienst besuchen. Die Zahl ist abhängig davon, ob die 
Personen miteinander in Hausgemeinschaft leben und des-
wegen nebeneinander sitzen können. Um besser planen zu 
können, bittet das Pfarramt um vorherige Anmeldung per 
Mail (pfarramt@marktschwaben-evangelisch.de) oder per 
Telefon 08121-40040 (gerne auch auf dem Anrufbeantworter 
außerhalb der Öffnungszeiten). Bei größerem Interesse wer-
den mehrere Gottesdienste angeboten. Diese werden etwa 30 
Minuten dauern.
Gemeindeveranstaltungen, Gruppen und Kurse dürfen nach 
heutigem Kenntnisstand bis zum 31.08.2020 weiterhin nicht 
stattfinden.
Für Seelsorgegespräche und andere Suche nach Hilfe ste-
hen wir jederzeit zur Verfügung. Gerne können Sie sich für 
einen kurzfristigen Termin per Mail oder Anruf an uns wen-
den.
Weitere Informationen zur aktuellen Entwicklung, der Predigt-
text vom Sonntag zum anhören, weitere Gottesdienstangebote 
in Funk und Fernsehen, Seelsorgeangebote, „Nicht alles ist 
abgesagt“, Kirche mit kids (Kindergottesdienst zu Hause) finden 
Sie auf unserer Homepage www.marktschwaben-evange-
lisch.de.

Moosinning 09:00 Heilige Messe - Pfarrgottesdienst f. 
alle Lebenden u. Verstorbenen d. 
Pfarrverbands

Oberneuching 10:30 Heilige Messe
Moosinning 19:00 Maiandacht
Oberneuching 19:00 Maiandacht
Montag, 01.06. PFINGSTMONTAG

1. Lesung: Apg 10, 34-35. 42-48a, 2. 
Lesung: Eph 4, 1b-6, Evangelium: Joh 
15, 26 - 16, 3. 12-15

Moosinnig 09:00 Heilige Messe - Pfarrgottesdienst f. 
alle Lebenden u. Verstorbenen d. 
Pfarrverbands

Oberneuching 10:30 Heilige Messe
Sonntag, 07.06. DREIFALTIGKEITSSONNTAG

1. Lesung: Ex 34, 4b. 5-6. 8-9, 2. 
Lesung: 2Kor 13, 11-13, Evangelium: 
Joh 3, 16-18

Moosinning 09:00 Heilige Messe - Pfarrgottesdienst f. 
alle Lebenden u. Verstorbenen d. 
Pfarrverbands

Oberneuching 10:30 Heilige Messe
Donnerstag, 11.06. HOCHFEST DES LEIBES UND BLUTES 
CHRISTI - Fronleichnam

1. Lesung: Dtn 8, 2-3. 14b-16a, 2. 
Lesung: 1Kor 10, 16-17, Evangelium: 
Joh 6, 51-58

Moosinning 09:00 Heilige Messe - Aussetzung und 
eucharistischer Segen in der Kirche

Oberneuching 10:30 Heilige Messe - Aussetzung und 
eucharistischer Segen in der Kirche 
www.erzbistum-muenchen.de/pv-
moosinning Moosinning, Eichenried, 
Eicherloh, Oberneuching, Niederneu-
ching, Ottenhofen, Unterschwillach, 
Siggenhofen

Sonntag, 14.06. 11. SONNTAG IM JAHRESKREIS
1. Lesung: Ex 19, 2-6a, 2. Lesung: 
Röm 5, 6-11, Evangelium: Mt 9, 36 - 
10, 8

Moosinning 09:00 Heilige Messe - Pfarrgottesdienst f. 
alle Lebenden u. Verstorbenen d. 
Pfarrverbands

Oberneuching 10:30 Heilige Messe

Gottesdienstbesuch nur mir vorheriger Anmeldung über www.
st-anna-moosrain.de/index.php/organisation-und-verwaltung/
anmeldung-fuer-gottesdienste
Eine Anmeldung über die Pfarrbüros ist nicht möglich.

Lesen Sie zu den Gottesdiensten bitte die Aushänge und Infor-
mationsblätter in den Gemeinden, sowie unsere Homepage 
www.st-anna-moosrain.de

Evang.-Luth. Pfarramt 
Philippuskirche, Markt Schwaben

Gottesdienste
Sonntag, 24.05. Exaudi
10.00 Uhr Gottesdienst - bei Bedarf auch zusätzlich um 

11.00 Uhr
Kleinkindergottesdienst - auf youtube über Home-
page www.marktschwaben-evangelisch.de

Sonntag, 31.05. Pfingstsonntag
10.00 Uhr Gottesdienst - bei Bedarf auch zusätzlich um 

11.00 Uhr
Montag, 1.06. Pfingstmontag
10.00 Uhr Gottesdienst

Mobile Jobsuche einfach & schnell
Die Linus Wittich Jobbörse
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wittich.de/
jobboerse

  Mobil verfügbar
  Erhöhte Reichweite
  Vereinfachter Bewerbungsprozess
  Bessere Organisationsmöglichkeiten

 dank digitalisierter Bewerbungsunterlagen

seien sie dabei und erreichen sie potentielle Arbeit- 
nehmer jetzt noch besser mit unserem Karriereportal.

powered by

www.wittich.de/jobboerse
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Wellness wie im Urlaub 
geht auch zu Hause

(djd-k). Ob die Deutschen dieses 
Jahr überhaupt noch richtig Ur-
laub machen können, ist unklar. 
Ebenso gestrichen sind vorerst: 
Sauna, Therme, Schwimmbad 
und Wellness-Massagen. Eine 
echte Alternative kann Wellness 
zu Hause sein, zum Beispiel mit 
einem Whirlpool im Garten, der 
im Sommer Spaß und Erholung 
für die ganze Familie bringt. 
Der Traum von einem eigenen 
Whirlpool lässt sich dabei viel 

einfacher verwirklichen, als so 
mancher Hausbesitzer denkt. 
Anbieter wie Armstark liefern 
Wellness für zuhause bereits 
komplett anschlussfertig und 
übernehmen auch die Montage. 

Mehr als einen Stromanschluss 
und die Erstbefüllung mit Was-
ser braucht es nicht, um mit der 
Entspannung starten zu kön-
nen. Unter www.armstark.de 
gibt es mehr Details. 

Wenn Stress die Zellen 
ermüden lässt

(djd-k). Unser Alltag wird immer 
schneller und komplexer. Ru-
hephasen sind selten, stressbe-
dingte Beschwerden nehmen zu. 
Nach Einschätzung der Heilprak-
tikerin Uschi Eichinger geht die 
Überbelastung mit einem Nähr-
stoffdefizit in den Zellen einher. 
Bei Burnout-Patienten hat die 
Expertin eine Unterversorgung 
mit Magnesium festgestellt. Eine 
verminderte Stressresistenz ist 
die Folge. Denn das Powermine-
ral spielt eine wesentliche Rol-

le im Energiestoffwechsel und 
trägt ebenso wie B-Vitamine zur 
Stressbewältigung bei. Um Ver-
sorgungslücken auszugleichen, 
empfiehlt die Spezialistin eine 
Nahrungsergänzung, die wie in 
„Magnesium-Diasporal Depot 
Muskeln und Nerven“ neben 
hoch dosiertem Magnesium 
auch einen Vitamin-B-Komplex 
enthält. 
Unter www.diasporal.de gibt es 
zudem Tipps zum Stressabbau.
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Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

09191 72 32 88

Schützen Sie Kunden und 
Mitarbeiter und bestellen Sie 
Masken mit Ihrem Logo

Papiermaske

Weitere Maskenmodelle:

Polyester FFP1 / FFP2Bio Baumwolle

bedruckt und unbedruckt
Mund- und Nasenmasken

LW  erdruck de

Logo senden
Korrekturabzug erhalten 
Masken verteilen
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NeufarNer strasse 8 │85586 PoiNg │telefoN: 08121 / 82300 

►Heizöl schwefelarm / ecotherm

►Diesel

►lagerhaus Poing

►Heimtierbedarf

►gartenmarkt

NeufarNer strasse 8 │85586 PoiNg │telefoN: 08121 / 82300 

►Heizöl schwefelarm / ecotherm

►Diesel

►lagerhaus Poing

►Heimtierbedarf

►gartenmarktTäglich frische Gemüsepflanzen

Carmen Engel

Ihr Verkaufsinnendienst

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 09191 723260
Fax. 09191 723242

c.engel@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...

mit dem RAL-Gütezeichen für höchste 
Qualität & geprüfte Abgabemengen

IHR ENERGIEHÄNDLER

HEIZÖL - DIESEL
HOLZPELLETS & -BRIKETTS

JETZT BESTELLEN UNTER TEL. 0 81 23 – 92 67 14

RWG Neuching • Hauptstr. 5 • 85467 Neuching • www.rwg-erdinger-land.de

     

 

www.die-baumexperten.de
Gartenpflege ✔
Wurzelstockfräsen ✔
Problemfällung ✔
Fa. Hans Lachner, Tel. 089 900 59 770

Schnell
Zuverlässig
Preiswert

Die

Baumexperten

www.IhrBaumProfi.de −
Firma J. Höllinger − schnell • sauber • preiswert
Bäume fällen, kürzen, roden - Abfuhr - Mäharbeiten
Wurzelstöcke fräsen - Gartenpflege - Brennholzverkauf
− kostenlose Beratung,

˛ 0 89 / 21 55 43 13

Bäume fällen, kürzen, roden - Neu! Fällkran - Abfuhr
Mäharbeiten - Wurzelstöcke fräsen - Gartenpflege

08122 / 1791661

LINUS WITTICH.
Unser Service auf einen Blick.
Haben Sie Fragen unabhängig von einer Anzeigenschaltung? 
Dann sind unsere weiteren Servicebereiche gerne für Sie da!*

Tel.-Nr. 09191 7232- 
Angelegenheit  Durchwahl

Abonnements  -35 / -17
vertrieb@wittich-forchheim.de

Aufträge/Rechnungen  -13 / -20
anzeigen@wittich-forchheim.de

Mahnungen  -13 / -20
fakturierung@wittich-forchheim.de

Privatanzeigen  -25 / -31 
service@wittich-forchheim.de

Redaktion  -25 / -31 
redaktion@wittich-forchheim.de

Reklamation bzgl. Verteilung

- Blätter A – M  -40 

- Blätter N – Z  -27
reklamation@wittich-forchheim.de

Allgemeine Servicefragen  -0
service@wittich-forchheim.de  

Viele weitere Informationen finden Sie 
auch online unter: www.wittich.de

* Telefonische Geschäftszeiten:  
Mo. - Do. 7.30 – 16.30 Uhr, Fr. 7.30 – 13.30 Uhr

Farbanzeigen fallen auf!
Lassen Sie sich von uns beraten: 09191/7232-0


